
22 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI.GP . 

. 6. 5. 1966 

. Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom 
über die Studien an den wissenschaftlichen 
Hochschulen (Allgemeines Hochschul-Stu­

diengesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. G run d sät z e und Z i eie 

(1) Die leitenden Grundsätze für die Gestal­
tung der Studien an den wissenschaftlichen Hoch­
schulen (§ 6 des Hochschul-Organisationsgesetzes, 
BGBl. Nr. 154/1955 in der jeweils geltenden Fas­
sung, im folgenden kurz als "Hochschulen" be­
zeichnet) sind: 

a) die Freiheit der Wissenschaft und ihrer 
Lehre (Artikel 17 Staatsgrundgesetz, 
RGBl. Nr. 142/1867, über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger); 

b) die Verbindung von Forschung und Lehre; 
c) die Offenheit für die Vielfalt wissenschaft­

licher Lehrmeinungen und wissenschaft­
licher Methoden (§ 2 Abs. 3 und § 16 
Abs. 3); . 

d) die Lernfreiheit (§ 5); 
e) das Zusammenwirken der Lehrenden 

Lernenden; 
und 

f) die Autonomie der Hodlschulen nach Maß­
gabe der gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Die Studien an den Hochschulen haben 
folgenden Zielen zu dienen: 

a) der Entwicklung der Wissenschafte~ und 
der Heranbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses: 
die Studien dienen über eine wissenschaft­
lime Berufsvorbildung hinaus dem Erwerb 
der Fähigkeit, durch selbständige Forschung 
zur Bereicherung der Wissenschaft beizu-
tragen; 

b) der wissenschaftlichen Berufsvorbildung : 
die Studien haben die Grundlagen des Be­
rufes in der Weise zu vermitteln, daß die 

Studierenden zu den· Ergebnissen der Wis­
s·ensdlaft und den Aufgaben ihrer For­
schung, ihren Quellen und Zusammen­
h;ingen geführt, in den Methoden der Ge­
winnung wissenschaftlicher Erkenntnis und 
deren Anwendung geschult und auf die 
Notwendigkeit wissenschaftlicher Weiter­
bildung hingewiesen werden; die Studieren­
den sollen befähigt werden, in kritischem 
Denken und selbständigem Handeln ihre 
künftigen beruflichen Aufgaben in stetem 
Zusammenhang mit den Fortschritten der 
Wissenschaft zu erfüllen; 

c) der Bildung durch Wissenschaft: 
die Studierenden sollen jene Haltung er­
werben, die in sachlicher Einstellung, klarer 
Urteilsfähigkeit, intellektueller Redlichkeit 
und erhöhter Verantwortlichkeit gegen­
über der Gesellschaft zum Ausdruck 
kommt. Sie sollen ferner die Bedeutung 
ihres Faches im Ganzen der Wissenschaft 
und die Bedeutung der Wissenschaft im 
Ganzen der Kultur begreifen lernen; 

d) der Weiterbildung der Absolventen der 
Hochschulen entsprechend den Fort­
schritten der Wissenschaft (§ 18 Abs. 4 
und 5). 

§ 2. R e c h t e und P f I ich t end e r A n-
gehörigen des Lehrkörpers 

(1) Die Angehörigep. des Lehrkörpers sind im 
Rahmen ihrer Lehrbefugnis oder ihres Lehrauf­
trages bei der inhaltlichen und methodischen Ge­
staltung ihrer Lehrveranstaltungen frei (§§ 9 
und 60 des Hochschul-Organisationsgesetzes). Im 
Rahmen der festgesetzten Lehrverpflichtungen 
oder Lehraufträge haben sie auf Grund der Stu­
dienpläne (§ 17) ihre Lehrveranstaltungen (§ 16) 
so einzurichten und den Lehrstoff so zu bemessen, 
daß die Studierenden innerhalb der vorgesehenen 
Studiendauer (§ 15 Abs. 4) ihre ordentlichen 
Studien abzuschließen vermögen. 

(2) Die Inhaber der Lehrkanzeln (§ 58 H'ochr 
schul-Organisationsgesetz) sowie die Vorstände 
der Institute und Kliniken (§ 59 Hochschul-Or-
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2 22 der Beilagen 

ganisationsgesetz) haben dafür zu sorgen, daß die 
von ihnen geleiteten Lehr~ und Forschungsein­
richtungen in zweckmäßiger Weise in den Dienst 
der im § 1 genannten Ziele der Studien gestellt 
werden. 

(3) Die Professorenkollegien haben im Rahmen 
ihres autonomen Wirkungsbereiches (§ 26 Abs·. 2, 
§ 38 Abs.1, § 44 Abs. 2, § 52 Abs. 4 Hochschul­
Organisationsgesetz) vorzusorgen, daß die Viel­
falt der wissenschaftlichen Lehrmeinungen und 
oer wissenschaftlichen Methoden berü'cksichtigt 
wird. 

(4) Bei Festsetzung der Studienordnungen (§ 3 
Abs. 1 und § 15), der Studienpläne (§ 3 Abs. 1 
und § 17) und des Ausmaßes der Lehrverpflich­
tungen ist auf die Sicherung der Forschungs­
tätigkeit der Angehörigen des Lehrkörpers Be­
dacht zu nehmen. Verursacht die Durchführung 
der Studienordnungen und Studienpläne eine 
unzumutbare Belastung der Angehörigen des 
Lehrkörpers bei der Erfüllung ihrer Lehrver­
pflichtungen und der Abnahme von Prüfungen, 
wird insbesondere ihre Forschungst;;itigkeit be­
hindert, so hat die zuständige akadt~mische Be­
hörde in ihrem Wirkungsbereich (§ 2 Hochschul­
Organisationsgesetz) die für die Sicherung des 
ordnungsgemäßen Forschungs- und Studien­
betriebes erforderlichen Maßnahme~· zu treffen 
und die darüber hinaus notwendigqn Anträge 
zu stellen. Das Bundesministerium für l Unterricht 
hat die zur Gewährleistung dieser Si(heru~g er­
forderlichen personellen, finanziellen· und allen­
falls auch organisatorischen und legislativen Maß-
nahmen einzuleiten. . 

§ 3. G'e s tal tun g der S t u die n­
vorschriften 

(1) Neben den in diesem Bundesges!!tz enthal­
tenen, für alle Studien geltenden Vorschriften 
bleibt die nähere Regelung für die ordentlichen 
Studien (§ 13) auf einzelnen Gebiete~, der Wis­
senschaften (Studienrichtungen) besoni.leren Stu­
diengesetzen vorbehalten. Das Bundesministerium 
für Unterricht hat auf Grund besonderer Stu­
diengesetze sowie auf Grund dieses. Bundes­
gesetzes die Durchführung der ordentHchen Stu­
dien durch Verordnung näher zu regeln (Studien­
ordnungen, § 15). Die zuständige akademische 
Behörde hat auf Grund besonderer Studien­
gesetze sowie auf Grund dieses Bundesgesetzes 
für jede Studienrichtung unter Berücksichtigung 
der Studienordnungen einen Studienplan (§ 17) 
zu erlassen. . 

(2) Den besonderen Studiengesetzen bleibt die 
Regelung folgender Grundsätze für eine einzelne 
Studienrichtung oder für mehrere fachlich zu­
sammengehöl'ende Studienrichtungen überlassen: 

a) die Bezeichnung der Studienrichtungen, 
b) die Anzahl der Studienabschnitte(§ 14), 

c) das Studienziel der einzelnen Abschnitte, 
d) die Anzahl und Bezeichnung der Diplom­

prüfungen und Rigorosen (§ 23 Abs. 6 
und 7), 

e) die akademischen Grade (§§ 35 und 36) und 
die Berufsbezeichnungen (§ 14 Abs. 5). 

(3) Die besonderen Studiengesetze, die Studien­
ordnungen und die Studienpläne haben die Er­
füllung der Aufgaben der Hochschulen im Sinne 
dieses Bundesgesetzes zu gewährleisten; sie sind 
den Erfordernissen der wissenschaftlichen Berufs­
vorbildung und Fortbildung in stetem Zusam­
menhang mit den Fortschritten der Wissenschaft 
anzupassen. 

(4) Die zuständige akademische Behörde (§ 15 
Abs. 2 lit. a) und die Rektorenkonferenz (§ 68 
Hochschul-Organisationsgesetz) haben im Sinne 
des Abs. 3 die Erlassung und Abänderung be­
sonderer Studiengesetze und Studienordnungen 
vorzuschlagen. Solche Anträge sind ausführlich 
zu begründen. Das Bundesministerium für Un­
terricht hat zur Behandlung solcher Vorschläge 
bei allgemeiner Bedeutung des Gegenstandes Be­
ratungen einzuberufen, zu denen die Vertreter 
der akademischen Behörden der betreffenden 
Hochschulen (§ 15 Abs. 2 lit. a), die Vertreter der 
Rektorenkonferenz und der österreichischen 
Hochschülersdlaft (§ 2 Abs. 4 Hochschüler­
schaftsgesetz, BGBl. Nr. 174/1'950) einzuladen 
sind. Wird die Mitwirkung anderer Hochschulen 
(Fakultäten), der Akademie der bildenden 
Künste oder einer Kunstakademie oder deren In­
stitute vorgesehen, so sind auch die Angehörigen 
dieser Institutionen zu hören und zu den Be­
ratungen einzuladen. Bereitet das B\lndesmini~ 
sterium für Unterricht gemäß Abs. 3 die. Er­
lassung oder Abänderung von besonderen Stu­
diengesetzen oder Studienordnungen selbst vor, 
so ist in gleicher Weise vorzugehen. 

(5) Durch Bundesgesetze festgelegte sonstige 
Rechte zur AntragsteIlung, zur Begutachtung und 
zur Beratung bleiben unberührt. 

II. ABSCHNITT 

Studierende (Hörer) 

§ 4. Auf nah m e 

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Stu­
dium ist die Aufnahme in den Verband der 
Hochsd1Ule als ordentlicher H.örer (§ 6), Gast­
hörer (§9 Abs. 1) oder außerordentlicher Hörer 
(§ 9 Abs. 2). 

(2) Es besteht unbeschadet der Bestimmungen 
des § 7 Abs. 6 ein Anspruch auf Aufnahme, wenn 
die vorgesduiebenen Nachweise (§§ 6 und 9) er-
bracht. werden. . . : . 
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(3) Die Aufnahme ist zu verweigern, wenn 
.der Bewerber 

a) infolge seines Gesundheitszustandes eme 
Störung des Unterrichtes öder eine Ge­
fährdung seiner Umgebung darstellt; 

b) auf Grund strafgesetzlich'er Vorschriften 
unfähig ist, einen akademischen Grad zu 
erwerben. 

(4) Die oberste akademische Behörde hat unter 
Bedachtnahme auf die zweckmäßige Verwendung 
technischer Hilfsmittel Dienststellen der Hoch­
schule (VI. Abschnitt des Hochschul-Organisa­
tionsgesetzes) mit der Evidenthaltung der Stu-

, dierenden zu betrauen. 

§ 5. R e eh te und P f I ich t end e r S t u­
die ren den, L ern f r e i' h e i t 

(1) Die ordentlichen Hörer (§ 6), die außer­
ordentlichen Hörer (§ 9 Abs. 2) und die Gast­
hörer (§ 9 Abs. 1) haben, soweit sich nicht aus 
gesetzlichen Bestimmungen Abweichungen erge­
ben, gleiche Rechte und Pflichten. 

g) das Recht, als Bewerber um das Doktorat 
(§13 A,bs. 1 lit. b) das Thema ihrer Dis­
sertation im Rahmen der, Pflicht- und 
Wahlfächer ihrer Studienrichtung vorzu­
schlagen und einen seiner Lehrbefugnis 
nach zuständigen Hochschulprofessor um 
die Betreuung zu ersuchen; 

h) das Recht, als ordentlicher Hörer nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes, der besonderen Studiengesetze und 
der Studienordnungen zu Prüfungen 
(IV. Abschnitt) sowie zur Erwerbung aka­
demischer Grade (V. Abschnitt) zugelassen 
zu werden. 

(3) Die ordentlichen Hörer haben ihre Studien 
nach den Vorschriften der besonderen Studien­
ge!>Ctze, der Studienordnungen und der Studien­
pläne einzurichten. Die Studienordnungen haben 
den ordentlichen Hörern die Möglichkeit einzu­
räumen, neben den pflichtfächern (§ 15 Abs. 7) 
aus einer Anzahl weiterer Fächer eines oder 
mehrere zu wählen (Wählfächer, § 15 Abs. 7) 
sowie über das für das Fachstudium erforderliche 
Maß hinaus weitere Lehrveranstaltungen als Frei­
fächer zu besuchen (§ 17 Abs. 2 lit. c). 

(4) Die Studierenden sind verpflichtet, die vor­
(2) Die ~tudierend.en genießen nach !"ia.ßga~e geschriebenen Lehrveranstaltungen zu inskribie­

der gesetzlichen Bestimmungen Lernfrelhelt. Sle ren' und zu besuchen, die Benützungsordnungen 
umfaßt: I für die Lehr- und Forschung&einrichtungen der 

a) das Recht an der Hochschule an der sie I Hochschulen (§ 59 Abs. 5 und § 61 Abs. 4 
aufgenom:nen wurden, die L~hrveranstal- ~ochs~ul-Organisationsgese~z) einzuh~~ten und 
tungen frei zu wählen, zu inskribieren dle Welsungen der akademlschen' Behorden zu 
(§ 10) und zu besuclten. Einschränkungen befolgen. 
sind zulässig, wenn die Anzahl der Plätze 
begrenzt ist (§ 10 Abs. 4) oder wenn zum 
Verständnis der Lehrveranstaltungen be­
sondere Vorkenntnisse erforderlich sind; 

b) das Recht der Studierenden, zwischen den 
Angehörigen des Lehrkörpers bei Inskrip­
tion von Lehrveranstaltungen der gleichen 
Fachrichtung frei zu wählen; 

c) das Recht, nach Maßgabe des § 10 gleich­
zeitig auch an verschiedenen Hochschulen 
und Fakultäten Lehrveranstaltungen zu 
inskribieren; 

d) das Recht der Studierenden, über den Stoff 
der inskribierten Lehrveranstaltungen frü­
hestens am Ende des Semesters der Inskrip­
tion, längstens bis Ende des folgenden Se­
mesters Kolloquien abzulegen;' 

e) das Recht der Studierenden, die Lehr- und 
Forschungseinrichtungen der Hochschule, 
an der sie aufgenommen worden sind, nach 
Maßgabe der Benützungsordnungen zu be­
nützen; 

f) das Recht, als ordentlicher Hörer 
Thema ihrer Diplomarbeit aus einer 
zahl von Vorschlägen auszuwählen; 

das 
An-

§ 6. 0 r den t1 ich e Hör e r 

(1) Wer den Abschluß eines ordentlichen Stu­
diums (§ 13) und die Zulassung zu den hiefür 
vorgesehenen Prüfungen anstr,ebt, hat sich um, 
Aufnahme als ordentlicher Hörer in der Form 
der Immatrikulation an der für die Studien­
richtung zuständigen Hochschule (§ 15 Abs. 2 
lit. a) zu bewerben. 

(2) Um die Aufnahme als ordentlicher Hörer 
kann sich bewerben, wer 

a) das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, 
b) den Nachweis der Hochschulreife (§ 7 

Abs.1 bis 3, 5 und 6) oder die Studien­
berechtigung gemäß § 7 Abs. 4 besitzt, 

c) den in § 7 Abs. -7 bis 9 vorgesehenen Nach­
weis der besonderen Eignung erbringt, 

d) ein Zeugnis über seinen Gesundheitszustand 
vorlegt. 

Bei Übertritt von einer anderen Hoch­
schule ist das Abgangszeugnis (§ n Abs. 1) 
vorzulegen. '. 

(3) Die Immatrikulation hat nur an einer 
Hochschule zu erfolgen; die gleichzeitige Abs'Ol­
vierung mehrerer ordentlicher Studien ist nach 
Maßgabe des § 10 Abs. 1 zulässig. 
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4 22 der Beilagen 

(4) Die Immatrikulation ist durch den Rektor 
für ungültig zu erklären, wenn sie entgegen den 
gesetzlichen Bestimmungen erfolgte. 

(5) Die Immatrikulation erlischt (Exmatrikula­
tion), wenn der ordentliche Hörer 

a) beim Rektorat die Erklärung abgibt, daß er 
die Hochschule verläßt; 

b) seine Studien länger als zwei Semester tat­
sächlich unterbricht, ohne beurlaubt oder 
behindert (§ 8) zu sein. Wenn keine wich­
tigen Entschuldigungsgründe vorliegen, ist 
eine solche Unterbrechung jedenfalls anzu­
nehmen, wenn der ordentliche Hörer die 
Inskription unterläßt, ohne Prüfungen ab­
zulegen, oder wenn eine Diplomprüfung 
oder ein Rigorosum, mit Ausnahme des 
letzten Rigorosums, auch nach der doppel­
ten in den Studien vorschriften vorgesehe­
nen Zeit unbeschadet den Bestimmungen 
des § 30 nicht erfolgreich abgelegt wurde. 
Das Recht, die versäumten Prüfungen ab­
zulegen, bleibt jedoch gewahrt. Als wich­
tige Gründe gelten Krankheit und Schwan­
gerschaft, ferner unvorhergesehene oder 
unabwendbare Ereignisse, die der Kandi­
dat nicht verschuldet hat; 

c) sein Studium durch erfolgreiche Ablegung 
der für seine Studienrichtung vorgeschrie-' 
benen Prüfungen abgeschlossen hat; 

d) eine der vorgeschriebenen Prüfungen auch 
bei der letzten zulässigen Wiederholung 
(§ 30 Abs. 1) nicht bestanden hat; 

e) in einem Disziplinarverfahren mit dem 
Ausschluß bestraft wurde. 

(6) Die Immatrikulation ist von Amts wegen 
für ungültig zu erklären, wenn ein im § 4 Abs. 3 
genannter Umstand eintritt oder offenbar wird. 

§ 7. Na c h w eis der Hoc h s c h u Ire i f e 
und der besonderen Eignung 

(1) Die Berechtigung zum Besuch einer Hoch­
schule ,auf Grund der erfolgreichen Ablegung 
der Reifeprüfung inländischer allgemeinbildender 
höherer Schulen richtet sich nach den Bestim­
mungen des § 41 Abs. 2 des Schul organisations­
gesetzes, BGBL Nr. 242/1962. 

(2) Die Berechtigung zum Besuch einer Hoch­
schule auf Grund der erfolgreichen Ablegung der 
Reifeprüfung inländischer berufsbildender hö­
herer Schulen richtet sich nach den Bestimmun­
gen des § 69 Abs. 2 des Schulctrganisations­
gesetzes, BGBL Nr. 242/1962. 

(3) Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
einer inländischen höheren land- und forstwirt­
schaftlichen Lehranstalt berechtigt zum Besuch 
einer Hochschule nach Maßgabe der sinngemäß 
anzuwendenden Bestimmungen des §69 Abs. 2 
des Schulorganisationsgesetzes,BGBl. Nr. 242/ 
1962. 

(4) Die durch eine Berufsreifeprüfung erwor­
benen Studienberechtigungen sind durch die Ver­
ordnung über die Berufsreifeprüfung zum Er­
werb der Studienberechtigung an wissenschaft­
lichen Hochschulen, StGBl. Nr. 167/1945, ge­
regelt. 

(5) Inländer, die an einer ausländischen Lehr­
anstalt ein Reifezeugnis erworben haben, sind 
als ordentliche Hörer zuzulassen, wenn das Reife­
zeugnis von der zuständigen Behörde als gleidl­
wertig mit einem für die gevrählte Studienrich­
tung zu fordernden Reifezeugnis einer, inlän­
dischen höheren Lehranstalt anerkannt wird. 

(6) Ausländer (Staatenlose) sind als ordentliche 
Hörer zuzulassen, wenn sie ein Reifezeugnis vor­
leg'en können, das die Hochschulreife nach den 
Vorschriften des Landes, in dem es erworben 
wurde, und den österreichischen Vorschriften 
nachweist, oder wenn sie ein jenem nach Art 
und Grad gleichwertiges Zeugnis erworben 
haben. Die Zulassung zu den Hochschulen (Fakul­
täten) erfolgt im Rahmen der verfügbaren Plätze 
in der Reihenfolge der Leistungsgrade. Die Auf­
nahme ist zu verweigern, wenn die Zulassung 
zum Studium oder die Fortsetzung des Studiums 
im Heimatland des Bewerbers mangels des er­
forderlichen Studienerfolges unzulässig wäre. 

(7) Ist das von einem ausländischen (staaten­
losen) Bewerber um die Immatrikulation im 
Ausland erworbene R·eifezeugnis dem für die ge­
wählte Studienrichtung zu fordernden Reifezeug­
nis einer inländischen Lehranstalt nicht gleich­
wertig, so hat er vor Beginn des ordentlichen 
Hochschulstudiums die nötigen Ergänzungs­
prüfungen abzulegen., Er kann ,zum Besuch der 
notwendigen Lehrver,anstaltungen und Kurse 
(§ 18) verhalten werden. Hat er das Hochschul­
studium im Ausland begonnen, so kann er zu 
dessen Fortsetzung im Inland unter der Bedin­
gung zugelassen werden, daß die erforderlichen 
ErgäIl!zungsprüfungen innerhalb einer angemes­
senen Frist abgelegt werden. Besitzt der Bewer­
ber auf Grund des ausländischen Reifezeugnisses 
die zum Studium der gleichen Richtung in dem 
betreffenden Land erforderliche Hochschulreife, 
so kann die zuständige akademische Behörde, be­
schließen, daß sich die Ergänzungsprüfun,gen auf 
die Feststellung der Vorkenntnisse zu beschrän­
ken haben, die für das Verständnis der Lehr­
veranstaltungen des angestr,ebten Studiums er­
forderlich sind. 

(8) Ist es zweifelhaft, ob ein ausländischer 
(staatenloser) Bewerber die deutsche Sprache in 
einem g,enügenden Ausmaß beherrscht, so ist ihm 
aufzutragen, vor Beginn der ordentlichen Studien 
die Hochschul-Sprachprüfung (§ 28 Abs. 2 lit. a) 
aus der deutschen Sprache abzulegen. Die Inskrip­
tion ist von der positiven Beurteilung dieser 
PrüfUng abhängi,g .zumamen. 
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(9) Erfordert die gewählte Studienrichtung 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch Reife­
zeugnisse und Prüfungen (Abs. 1-8) nicht nach­
gewiesen werden, oder erfordert sie eine künst­
lerische Begabung, so sind die Bewerber um die 
Immatrikulation verpflichtet, nach den Bestim­
mungen der für die Studienrichtung ergangenen 
besonderen Studiengesetze und Studienordnun­
gen Ergänzung'sprüfung(!U abzulegen. 

(10) Studierenden, welche die vorgeschriebenen 
Ergänzungsprüfungen nicht rechtzeitig ablegen, 
dürfen inskribierte Semester bis zur Ablegung 
der Ergänzungsprüfungen nicht angerechnet wer­
den (§ 20). 

(11) Zwischenstaatliche Vereinbarungen über 
die Anerkennung ausländischer Reifezeugnisse 
werden durch die Bestimmungen der Abs. 5 bis 8 
nicht berührt. 

§ 8. B e u r I a: u b u n gun d S t u die n­
behinderung 

(1) Ordentliche Hörer sind auf Ansuchen, ins­
besondere zum Studium im Ausland oder zwecks 
Durchführung wissenschaftlicher oder praktischer 
Tätigkeit, vom Rektor auf die Dauer von höch­
stens sechs Semestern zu beurlauben. 

(2) Eine Behinderung ,auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften oder aus wichtigen Gründen (§ 6 
Abs. 5 lit. b) ist der Beurlaubung gleichzuhalten. 

(3) Beurl~ubteordentliche Hörer bleiben 
immatrikuliert (§ 6 Abs. 1). Sie sind zu Diplom­
prüfungen und Rigorosen nach Maßgabe der Be­
stimmungen der besonderen Studiengesetze und 
Studienordnungen auch zuzulassen, wenn sie das 
der Prüfung unmittelbar vorangehende Semester 
an einer ,ausländischen Hochschule zurückgelegt 
haben (§ 21 Abs. 3). 

§ 9. S t u die n der Gas t hör e run d der 
außerordentlichen Hörer 

(1) Absolventen einer Hochschule, die ein 
ordentliches Studium durch Ablegung der vor­
geschriebenen Prüfungen abgeschlossen haben 
und auf bestimmte Zeit Lehrveranstaltungen zu 
besuchen wünschen, ohne ein neu es ordentliches 
Studium (§ 13 Abs. 1) durchzuführen, sind als 
Gasthörer aufzunehmen. 

(2) Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und die auf bestimmte Zeit Lehrveran­
staltungen zu besuchen wünschen, sind als außer­
ordentliche Hörer aufzunehmen, sofern sie die 
erforderlichen Vorkenntnisse :besi~zen. Für Hoch­
schulkurse und Lehtgänge gemäß § 18 Abs. 3 
kann die Altersgrenze nach Maßgabe des Aus­
bildungszieles auf das vollendete 15. Lebensjahr 
herabgesetzt werden. 

C3) Die außerordentlichen Hörer und Gast­
hörer sind vom Rektor nach Maßgabe der ver-

fügbaren plätze aufiunehmen. Die Aufnahme ist 
im Studienbuch (§ 10 Ahs. 2 und 5) zu beur­
kunden. 

(4) Außerordentliche Hörer und Gasthörer 
sind zu den für ordentliche Studien (§ 13 Abs. 1) 
eingerichteten Prüfungen nicht zugelassen. Sie 
sind jedoch berechtigt, Kolloquien (§ 23 Abs. 3), 
Ergänzungsprüfungen (§ 7 Abs. 7 bis 9) sowie 
Prüfungen im Rahmen von Hochschulkursen und 
Lehrgängen (§§ 18 und 23 Abs. 5) abzulegen. 

(5) Die Vorschriften der §§ 4 und 6 gelten 
sinngemäß. 

§ 10. Ins k r i p ti 0 n 

(1) Die Einschreibung der Studierenden für die 
Lehrveranstaltungen (Inskription) ist zu Beginn 
jedes Semesters während der gemäß § 19 Abs. 3 
festgesetzten Fristen durchzuführen. Die Inskrip­
tion zweier oder mehrerer Lehrveranstaltungen, 
die für dieselbe Zeit angekündigt wurden, ist un­
zulässig, es sei denn, daß neben ganz- oder halb­
tägigen übungen oder ähnlichen Lehrveranstal­
tungen eiMelne andere Lehrveranstaltungen 
inskribiert werden. 

(2) Die Studierenden haben die Art der inskri­
bierten Lehrveranstaltung (§ 16 Abs. 1), ihren 
Gegenstand und den Namen ihres Leiters in 
übereinstimmung mit den allenfalls sonst erfor­
derlichen Inskriptionsformularen in das Studien­
buch einzutragen. Die Quästur hat alle Eintra­
gungen zu überprüfen und die von den Studie­
renden zu entrichtenden Hochschultaxen einzu­
heben. 

(3) Sind zum Verständnis einer Lehrveranstal­
tung besondere Vorkenntnisse erforderlich, .so 
hat die zuständige akademische Behörde die 
Inskription von der Ablegung eines Kolloquiums 
(§ 23 Abs. 3) oder von der Vorlage eines Zeug­
nis'ses über den Besuch oder den erfolgreichen 
Abschluß einer die notwendigen Vorkenntnisse 
vermittelnden Lehrveranstaltung abhängig zu 
machen. 

(4) Bei Platzmangel sind die ordentlichen 
Hörer vor anderen Studierenden zu :berücksichti­
gen. Die. Inskription hat in einem solchen Fall 
nach der Reihenfolge der Anmeldungen oder, 
wenn dies vorher angekündigt wurde, nach 
Leistungsgraden zu erfolgen. Die Erlaubnis zum 
Besuch solcher Lehrveranstaltungen ist auf 
Wunsch des Vortragenden oder Leiters während 
der Inskriptionsfrist (§ 19 Abs. 3) vom Studie­
renden persönlich einzuholen. Durch die Errich­
tung von Parallelveranstaltungen ist vorzusorgen, 
daß d~e ordentlichen Hörer die im Studienplan 
vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen innerhalb 
der dafür vorgesehenen Semester besuchen kön­
nen (§ 2 Abs. 1). 

(5) Die Inskription der Lehrveranstaltungen 
ist im Studienbuch zu beurkunden. Die Studien­
bücher sind innerhalb der im Studienplan fest­
gelegten Fristen (§ 17 Abs. 3) den Vortragenden 

2 
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oder Leitern jener Lehrveranstaltungen zur 
Vidierung vorzulegen, für die das zuständige 
Professorenkollegiumeine Vidierung aus pädago­
gischen Gründen beschließt. Wird eine Vidierung 
durch persönliche Unterschrift vorgesehen, so ist 
in der Ankündigung der Lehrveranstaltung im 
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen auf diese 
Pflicht hinzuweisen. 

(6) Den Studierenden ist ein: mit ihrem Licht­
bild versehener Ausweis auszustellen, dessen 
Gültigkeitsdauer semesterweise verlängert wird. 
Der Ausweis gilt als amtliche Bestätigung der 
Zugehörigkeit zur Hochschule und der Inskrip­
tion. 

§ 11. Abgang von der Hochschule 

(I) Verläßt ein ordentlicher Hörer die Hoch­
schule vor Beendigung seiner Studien, so ist ihm 
auf Antrag vom Rektor ein Abgangszeugnis aus­
zustellen. 

(2) Verläßt ein ordentlicher Hörer die Hoch­
schule nach Ablegung der für seine Studienrich­
tung vorgeschriebenen Prüfungen, so ist ihm auf 
Antrag des Rektors ein Abschlußzeugnis (Absolu­
torium) auszustellen. 

(3) Diese Zeugni:sse haben die Anzahl der be­
suchten Semester, alle Prüfungen, zu denen der 
ordentliche Hörer angetreten ist, und deren 
Noten sowie den Vermerk zu -enthalten, ob sein 
Verhalten an der Hochschule den akademischen 
Vorschriften gemäß war. 

(4) Die Ausfolgung eines Abgangs- und Ab­
schlußzeugnisses ist ,aufzuschieben, bis der ordent­
liche Hörer die ihm durch die Benützungsord­
nungen für die Lehr- und Forschungseinrichtun­
gen der Hochschule auferlegten Pflichten erfüllt 
hat. 

§ 12. Dur eh f ü h run g der Im m a t r i­
kulation und Inskription 

(1) Das Bundesministerium für Unterricht hat 
das Verfahren zur Immatrikulation der ordent­
lichen Hörer (§§ 6 und 7), zur Aufnahme der 
Gasthörer und außerordentlichen Hörer (§ 9), 
das Inskriptionsverfahren (§ 10 Abs. 1 bis 4) 
und das Verfahren zur Bestätigung der Inskrip­
tion (§ 10 Abs. 5) einheitlich zu regeln. Auf die 
rasche und einfache Durchführung mittels tech­
nischer Hilfsmittel ist Bedacht zu nehmen. 

(2) Form und Inhalt von Erklärungen, Beschei­
nigungen und Zeugnissen, Form und Inhalt der 
für Aufnahme, Inskription und Hochschüler­
Evidenz gebräuchlichen Formblätter und der über 
die Aufnahme sowie über den Abgang von der 
Hochschule und den Abschluß der Studien aus­
zustellenden Zeugnisse sowie Form und Inhalt 
von Studienbüchern und Ausweisen sind durch 
Verordnung des Bundesministeriums für Unter­
richt zu bestimmen. 

(3) Anläßlich der Inskription sind unbeschadet 
der Bestimmung des Bundesstatistikgesetzes 1965, 
BGBL Nr. 91/1965, statistische Erhebungen über 
folgende Gegenstände zulässig: 

a) den Heimatort und die Heimatadresse, 
b) den Beruf der Eltern, 
c) die Zahl und die allfällige Tätigkeit (Schul­

besuch, Berufsausbildung, berufliche Tätig­
keit) der Geschwister, 

d) den Familienstand des Studierenden, 
e) das Einkommen des Studierenden (ein-

schließlich Studienbeihilfen und Stipendien), 
f) die Vorbildung des Studierenden, 
g) die bisherigen Studien, 
h) die abgelegten Prüfungen, 
i) die Studienziele und die Berufswünsche. 

Zu ihrer Durchführung hat das Bundesministe­
rium für Unterricht im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzleramt Richtlinien und Formblätter 
zu erlassen. Die Erhebungen sind so durchzu­
führen, daß bezüglich der individuellen Informa­
tion Vertraulichkeit gewährleistet ist. Die Stu­
dierenden sind zur wahrheitsgetreuen Ausfüllung 
der statistischen Formblätter verpflichtet. 

III. ABSCHNITT 

Studien 

§ 13. Or den tl ich e S t u die n 

(1) Die ordentlichen Studien sind: 
a) Diplomstudien, die der wissenschaftlichen 

Berufsvorbildung dienen und die Voraus­
setzung für den Erwerb eines Diplomgrades 
(§ 35) bilden, und 

b) Doktoratsstudien, die darüber hinaus der 
Weiterentwicklung der Befähigung zu selb­
ständiger wissenschaftlicher Arbeit dienen 
und die Voraussetzung für die Erlangung 
des Doktorates (§ 36) bilden. 

(2) Voraussetzung für die Studien, die zum 
Erwerb des Doktorgrades führen, ist 

a) die erfolgreiche Absolvierung der Diplom­
studien oder 

b) ein nach Maßgabe der besonderen Studien-, 
gesetze nach Dauer, Gliederung und wissen­
schaftlich-en Anforderungen gleichwertiges 
Studium. 

(3) Auf Ansuchen des ordentlichen Hörers ist 
eine Verbindung von Fachgebieten, deren Studien 
in verschiedenen besonderen Studiengesetzen und 
Studienordnungen geregelt sind, vom Bundes­
ministerium für Unterricht nach Anhören der 
zuständigen akademischen Behörden zu bewilli­
gen, wenn diese Verbindung wissenschaftlich sinn­
voll erscheint und entweder pädagogisch gerecht­
fertigt oder der Bedarf für diese Art der Berufs­
vorbildung erwiesen ist, ohne daß die in den 
Studienordnungen festgelegten Wahlfächer für 
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die Erreichung des angestrebten Lehrzieles ge­
nügten (studium ir.regulare). Das Ansuchen hat 
das geplante Studienprogramm zu beschreiben; 
der Bewilligungsbescheid hat je nach dem Schwer­
punkt des Studienprogramms die Immatri­
kulation, den Studiengang und den akademischen 
Grad festzulegen. 

§ 14. S t u dien a b s eh n i t te 

(1) Die Diplomstudien sind in mindestens 
zwei Studienabschnitte zu gliedern. 

(2) Der erste Studienabschnitthat vornehm­
lich die Aufgabe, in die Studienrichtung einzu­
führen und ihre Grundlage zu erarbeiten, die 
weiteren Studienabschnitte dienen zur Vertiefung 
und speziellen Ausbildung (§ 1 Abs. 2 lit. b). 
Den besonderen Studiengesetzen bleibt es über­
lissen, das Studienziel der Studienabschnitte einer 
Studienrichtung näher zu bestimmen (§ 3 Abs. 2 
lit. c). 

(3) Bei der Auf teilung in mehrere Studien­
abschnitte ist der systematische Zus~mmenhang 
der Fachgebiete einer Studienrichtung zu wahren; 
Fämer, die für die Studienrichtung eine bloß 
hilfswissenschaftliche Funktion besitzen, dürfen 
nicht in selbständige Studienabschnitte zusam­
mengefaßt werden. 

(4) Die Studienabschnitte sind mit Prüfungen 
abzuschließen (IV. Abschnitt). 

(5) Inwieweit für Studienrichtungen, bei denen 
frühere Studienabschnitte zugleich auch eine 
selbständige Berufsvorbildung vermitteln, als 
Abschluß dieser Studienabschnitte eine besondere 
Berufsbezeichnung vorgesehen wird, bleibt den 
besonderen Studiengesetzen überlassen. 

§ 15. S tu die n 0 r d n 1J n gen 

(1) Das. Bundesministerium für Unterricht hat 
auf Grund der besonderen Studiengesetze sowie 
auf Grund dieses Bundesgesetzes für jede Stu­
dienrichtung eine Studienordnung zu erlassen 
(§ 3 Abs. 1), doch können Studienordnungen 
mehrere Studienrichtungen umfassen, wenn 
wegen fachlicher Zusammengehörigkeit der Be­
darf nach einheitlicher Regelung besteht. 

(2) Die Studienordnungen haben jedenfalls Be­
stimmungen über folgende Gegenstände zu ent­
halten: 

a) die Bezeichnung der Hochschulen (Fakul­
täten), denen nach Maßgabe der ihnen an­
vertrauten Gebiete der Wissenschaften die 
Einrichtung der betreffenden Studien ob­
liegt, 

b) die Studiendauer (Abs. 4), 
c) die Gegenstände und die Stundenzahl der 

Pflicht- und Wahlfächer (Abs. 5 und 7), 
d) die in jedem Semester zu inskribierende 

Mindestzahl von Wochenstunden (Abs. 5), 

e) die Prüfungsfädler (§ 23), 
f) die Durchführung kommissioneller Prü­

fungen (§ 24), 

g) die Durchführung von Prüfungen in 
mündlicher und schriftlicher Form oder in 
der Form praktischer und graphismer Ar­
bei~en (§ 24), 

h) die Abnahme von Prüfungen (§ 27), 

i) die Diplomarbeiten und die Dissertationen 
(§ 25). 

(3) Erfordern Studienricb:ningen die Mitwir­
kung mehrerer Hochschulen (Fakultäten), allen­
falls auch die Mitwirkung der Akademie der 
bildenden Künste oder einer Kunstakademie, so 
haben die einzelnen Studienordnungen die Hoch­
schulen (Fakultäten) oder Akademien zu bezeich­
nen, denen die Durchführung der . Studienord­
nungen gemeinsam obliegt. 

(4) Die Studiendauer ist nach dem Umfang der 
Fachbereiche einer Studienrichtung und unter 
Bedachtnahme auf die Ausbildung in den Grund:" 
lagen, auf die Vermittlung der für die Fach­
gebiete spezifischen' Kenntnisse und auf die 
Durchdringung des Stoffes zu regeln. Die Dauer 
der auf die Diplomstudien aufbauenden Dok­
toratsstudien wird im Einzelfalle durch die Art 
der Dissertation bestimmt, darf aber nicht 
kürzer als zwei Se'Il1,ester sein. 

(5) Die Studienordnungen haben bei der Fest­
legung der Stundenanzahl der Pflicht- und Wahl­
fächer die Mindeststundenanzahl der Lehrveran­
staltungen zu bestimmen,· die in jedem Semester 
zu inskribieren sind. Für das Studium der Wahl­
und Freifächer ist ausreichend Zeit zu gewähren. 

(6) Die Studiienordnungen haben neben Lehr­
veranstaltungen für die Fachgebiete und deren 
Hilfswissenschaften auch Lehrveranstaltungen 
einzurichten, welche die Fachgebiete wissenstheo­
retisch und philosophisch vertiefen sowie je nach 
Eigenart der Studienrichtung in historischer oder 
wissenschaftsgeschichtlicher oder soziologischer 
Weise erfassen (§ 1 Abs.l lit. bund Abs. 2 lit. c). 

(7) Die Zusammenstellung der Fachgebiete 
(Fächer), deren Studium in den einzelnen Ab­
schnitten Pflicht ist und in denen Kenntnisse 
durch Prüfungen nachgewiesen werden müssen 
(Pflichtfächer), ist in die Studienordnungen auf­
zunehmen. Nur jene Fachgebiete (Fächer) sind als 
Pflichtfäch,er zu erklären, deren Pflege für die 
Erreichung des Lehrzieles einer Studienrichtung 
unerläßlich ist. Neben solchen sind FäCher vor­
zusehen, welche die Fachgebiete der Studien­
richtung ergänzen und aus denen der Studierende 
eines zu wählen hat (Wahlfächer). Eine solche 
Wahlmöglichkeit ist für jede Studienrichtung 
wenigstens einmal vorzusehen. Für die gewählten 
Fächer gelten so dann die Bestimmungen der 
Pflichtfächer. . 
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§ 16. L ehr v er ans ta lt tln gen 

(1) Als Lehrveranstaltungen sind von der zu­
ständigen akademischen Behörde nach Maßgabe 
der Bestimmungen des § 17 insbesondere einzu­
richten: 

. a) Seminare und Privatissima (Abs. 2), 
b) Vorlesungen (Abs. 3), 
c) Proseminare und übungen (Abs. 4), 
cl) A:rbeitsgemcinsch'aften und Repetitorien 

(Abs. 5), 
e) Konversatorien (Abs. 6), 
f) Praktika (Abs. 7), 
g) Exkursionen (Abs. 8): 
(2) Seminare haben der wissenschaftlichen Dis­

kussion und Forschung zu di,enen. Von den Teil­
nehmern sind eigene Beiträge hiezu zu fordern. 
PrivatiiJssima sind spezielle Forsch'ungss'eminare. 
Der. Leiter solcher Lehrveranstaltungen hat di'e 
Zahl der Teilnehmer so weit zu beschränken, als 
es pädagogisch erforderlich ist. 

(3) Allgemeine Vorlesungen haben die Stu­
dierenden didaktisch in die Hauptbereich,e und 
eJ,i'e Methoden der Studienrichtung einzuführen. 
Es ist insbesondere ihre Aufgabe, auf die haupt­
sächlichen Tatsachen und Lehrmeinungen im 
Fachgebiet einzugehen. Spezialvorlesungen haben 
auf den letzten Entwicklungsstand der Wissen­
schaft besonders Bedacht zu nehmen und aus 
Forschungsgebieten zu berichten. 

(4) Proseminare sind Vorstufen der Seminare. 
Sie haben Grundkenntnisse des wissenschaft­
lichen Arbeitens zu v,ermi'tteln, in die Fach­
literatur einzuführen und exemplarisch Pro­
bleme des Faches durch Referate, Diskussionen 
und Fallerörterungen zu behandeln. übungen 
haben den praktisch-beruflichen Zielen der 
Diplomstudien zu entsprechen und konkrete Pro­
bleme zu lösen. 

(5) Arbeitsgemeinschaften haben der gemein­
samen Bearbeitung konkreter Fragestellungen, 
Methoden und Techniken der Forschung sowie 
der Einführung in die wissenschaftliche ZusaIP­
menarbeit in kleinen Gruppen zu dienen. Repe­
titor.ien sind Wiederholungskurse für Diplom­
studi,en, die den gesamten Stoff der Vorlesungen 
umfas5Ien. Den Studiel'enden iS't darüber hinaus 
GeIegenheit zu geben, WünschJe über die zu be­
handelnden Teilbereiche zu äußern. Repetitorien 
können in Frage und Antwort gestaltet werden. 

(6) Konversatorien sind Lehrveranstaltungen 
in Form von Diskussionen und Anfragen an die 
Angehörigen des Lehrkörpers. 

(7) Praktika haben die Berufsvorbil'dung oder 
wissenschaftliche Ausbildung sinnvoll zu er­
gänzen. Bestleht an der Homschule (Fakultät) 
keine Möglichkeit, Praktika durchzuführ.en, so 
haben die Studierenden ihre Praxis bei Behörden, 
in Instituten, Anstalten oder Betrieben, deren 
Einrichtungen hi:efür geeignet sind, abzuleisten. 

Die Dienststellen des Bundes sind zur Mitwir­
kung im Rahmen ihrer Möglichkeiten ver­
pflichtet. 

(8) Exkursionen tragen zur Veranschaulichung 
des pnteril'ichtes bei. 

(9) Zur Abhaltung von üb~mgen (Abs. 4) und 
PraktJi.ka (Abs. 7) sind insbesondere auch die 
gemäß § 26 Abs. 4 zu Prüfungskommissären be­
stellten Personen durch Erteilung besonderer 
Lehnufträge heranzuziehen. 

(10) Bei der Gestaltung der Studienpläne ist 
darauf zu achten, daß jedenfalls für die Pflicht­
und Wahlfächer einer Studienrich'tung übungen 
oder Proseminar,e und Seminare veranstaltet 
werden. Für Bewerber um einen Doktorgrad sind 
besondel'e Lehrveranstaltungen, wie Pr,ivatissima, 
Seminare (Abs. 1) und Spezialvorlesungen (Abs.3) 
einzurichten. 

§ 17. S tu die n p 1 ä n e 

(1) Die zuständige akademische Behö~de hat 
auf Grund der besonderen Studiengesetze sowie 
auf Grund dieses Bundesgesetzes unter Berück­
sichtigung der Studienordnungen für jede Stu­
dienrichtung einen Studienplan zu erlassen. DIe 
Erlassung des Studienplanes fällt in den auto­
nomen Wirkungsh-ereich (§ 26 Abs. 2 Iit. m, § 38 
Abs. 1 Ht. g, § 52 Abs. 2 Iit. In Hoch'schul­
Organisationsgesetz). Die R'egelung über Pflicht­
und Wahlfächer bedarf der Genehmigung des 
Bundesministeriums für UnteI1richt. Die Ge­
nehmigung ist zu erteilen, wenn der Studienplan 
den Bestimmungen der Abs. 2 bis 5 entspricht, 
weder den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
noch den Bestimmungen des in B'etracht kom­
menden besonderen Studiengesetzes widerspricht 
und die in Betracht kommende Sttldienordnung 
berücksichtigt. 

(2) Dit; Studienpläne haben für die Vollständig­
keit der Lehrgebiete einer Studientichtung (§ 26 
Abs. 21it. 1, § 30 Abs. 2 l'it. a, § 38 Abs. 1 lit. f, 
§ 44 Abs. 2 lit. a, § 52 Abs. 2 Iit. 1 Hochschul­
Organisationsgesetz) vorzusor.gen. Sie haben 
insbesondere vorzusehen: 

a) die Lehrveranstaltungen, die als Pflicht­
fäcller die vorgeschriebenen Fachgebiete 
oder Fämer erfassen; 

b) die LehiJ."Veranstaltungen, welch,e die vor­
gesehenen Wahlfächer erfassen; 

c) die Lehrveranstaltungen, deren Pflege zur 
Förderung der Lehrz~e1e einer Studienrich­
tung als Freifächerempfohten wird; 

d) die Praktika, die als Pflidrtveranstaltung,en 
in jenen Fachgebieten zu besuchen sind, in 
denen für die Erreichung des Lehrzieles 
praktisches oder handwerkliches Können 
erforderlIch ist; die Dauer der Praktika 

.. unter Berücksichtigung der §§ 2 und 16 
Abs .. 7; ihre Absolvierung als Vorpraxis, 
Rraxissemester oder Ferialpraxis; 
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e) die Koordin:ierung der Lehrveranstaltungen 
und erforderlichenfalls di;e zweckmäßige 
Kombination ihrer Typen für den Unter­
richt der einzelnen Pflicht-, Wahl- und 
Freifächer. 

(3) Die Studrenpläne haben die Fristen für die 
Ablegung der Kolloquien (§ 23 Abs. 3) und die 
Fristen für die Bestätigung über den ordnungs­
gemäßen Besuch von Lehrveranstaltungen (§ 10 
Abs. 5) anzugeben. . 

(4) Erfordern einzelne Studienrichtungen den 
Besuch von Lehrveranstaltungen oder di,e Ab­
legung von Prüfungen an anaer,en Hochschulen 
(Fakultäven) oder an der Akademie der bilden­
den Künste oder einer Kunstakademie, so sind 
die Studienpläne im Einvernehmen mrt den je­
weils zuständigen Behörden dieser Anstalten zu 
erlassen. 

(5) Der Entwurf des Studienplanes ist dem 
zuständigen Hauptausschuß (Fachschaftsausschuß) 
der österreichischen Hochschülerschaft zur Stel­
lungnahme zu übermitteln. 

(6) D~e Studienpläne sind außer an deT Amw 
tafel der akademischen Behörde, die sie erlassen 
hat (§ 25 Abs. 10, § 30 Abs. 4, § 37, § 42 
Abs. 4, § 44 Abs. 7,§ 51 Hochschul-Organi­
sationsgesetz) auch in besonderen Studienführern 
und im Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
kundzumachen. Dieses Verzeichn:is ist jedenfalls 
einmal im Studienjahr herauszugeben und hat 
Ort und Zeit der Abhaltung der Lehrveranstal­
tungen zu enthalten. 

§ 18. Hoc h s eh ulk urs e und L e h r­
gänge 

(1) Zur Edüllung besonderer Unterrichts­
zwecke sind Hochschulkurse (§ 62 Hochschul­
Organisationsgesetz) und Lehrgänge zusätzlich zu 
den für die ordentlichen Studien bestimmten 
Lehrveranstaltungen abzuhalten. Hochschulkurse 
sind diej·enigen Veranstaltungen, die nach einem 
wechselnden Untel1richtsplan regelmäßig oder 
unregeFmäßig durchgeführt werden. Lehrgänge 
sind diejenigen Veranstaltun~en, die nach einem 
festen Unterrichtsplan und nach einem festen 
Stundenplan durchgeführt werden. Die Studien­
dauer richtet sich nach der Art und dem Umfang 
dles im Unterrichtsplan festgesetzten Stoffes. 

(2) Die zuständige akademisroe Behörde jener 

(3) Al'lgemeine Hochschulkurse und allgemeine 
Lehrgänge haben vorwiegend praktische Kennt­
nisse zu. vermitteln. Der Abschluß eines ordent­
lichen Studiums oder ein gleichzeitiges ordent­
tiches Studium sind nich't zu fordern. 

(4) Hochschulkurse zur Fortbildung und Lehr­
gänge zur Fortbildung haben eine ergänzende 
Ausbildung in besti:mmten Fachgebieten neben 
oder nach einem ordentlichen Studium zu ver­
mitteln. 

(5) Hochschulkurse für höhere Studien und 
Lehrgänge für höhere Studien haben über die 
ordentlichen Studien hinaus der Weiterbildung 
des wisssenchaftlichen Nachwuchses durch Ver­
tiefung der Ausbildung und Vermittlung der je­
weiJsneuesten Ergebnisse bestimmter Gebiete der 
Wissenschaft zu dienen. 

. (6) Mit Rücksicht auf berufstätige Teilnehmer 
an Hochschulkursen und. Lehrgängen sind Lehr­
veranstaltungen nach Möglichkeit auch in den 
Abendstunden anzusetzen. 

(7) Eingänge aus den für Hochschulkurse und 
Lehrgänge vorgeschriebenen Hochschultaxen sind 
von der zuständigen akademischen Behörde für 
die Einrichtung und Durchführung der Hoch­
schulkurse und Lehrgänge zweckmäßig und wirt­
schaftlich zu verwenden. 

(8) Die Teilnehmer an Hochschulkursen und 
Lehrgängen haben, wenn sie nicht ordentliche 
Hörer sind, als Gasthörer oder als außerordent­
liche Hörer zu inskribieren. 

§ 19. Ein te i I u n g de s S tu die n j a h res 

(1) Das Studienjahr beginnt am 1. Oktober 
und endet am 30. September. Es besteht aus dem 
Wintersemester, dem Sommersemester und den 
Ferien. Das Winters em ester beginnt am 1. Okto­
ber. Die Weihnachtsfetien beginnen am 19. De­
zember und enden am 7. Jänner. Die Semester­
ferien und die Osterferien sind von der obersten 
akademischen Behörde jeder Hoch'schul,e nach 
den örtlichen Verhältnissen so anzusetzen, daß 
auf heide Semester zusammen 30 Unterrichts­
wochen und auf jedes Semester wenigstens 
14 Unterrichtswochen entfallen. Semester- und 
Osterferien zusammen dürfen sechs Wochen 
nicht übersteigen. Das Sommersemesterendet 
frühestens am 28. Juni und spätestens am 
15. Juli. Die Hauptferien dauern bis 30. Sep­
te\II1ber. 

Hochschule (Fakultät), in deren Wirkungsbereich (2) Die Ferien, die Sonntage, die gesetzlichen 
di;e Vertretung der Fächer fällt, hat den Unter- Feiertage, der Samstag vor und der Dienstag 
richtsplan, die Art der Lehrveranstaltungen, die nach Pfingsten, der Allerseelentag,der Tag des 
allenfalls erforderlichen Vorkenntnisse, die Auf- Landespatrons sowie ein vom Rektor zu be­
nahme sowie Ort und Zeit der Veranstaltung stimmender Tag im Studienjahr (Rektorstag) 
flestzulegen. Der Beschluß bedarf der Genehmi- sind prüfungs~l1ei. Der Rektor ist ferner beredl­
gung des Bundesministeriums . für Unterricht tigt, anläßlich akademischer oder staatlicher 
(§ 62 Hochschul-Organisationsgesetz). Die Be- Feiern Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus­
stimmungen des § 17 gehen sinngemäß. I fallen zu lassen. Prüfungen, Promotionen und 
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Sponsionen können im Beda'rfsfalle im Einver­
ständnis mit allen betroffenen Angehörigen des 
Lehrkörpers auch am Beginn und am Ende von 
Ferien abgehalten werden, doch sind jedenfalls 
zehn zusammenhängende Wochen während der 
Hauptferien prüfungsfrei zu belassen. Exkur­
sionen können auch während der Ferien abge-
halten werden. . 

(3) Die Fristen für die Immatrikulation' (§ 6 
Abs. 1), für die Inskription (§ 10) und für die 
Bezahlung der Hochschultaxen sind nach den 
örtlichen Verhältnissen von der zuständigen aka­
demischen Behörde festzusetzen. Eine nachträg­
liche Immatrikulation, Inskription oder Bezah­
lung der Hochschultaxen innerhalb von vier 
Wochen nach Ende der ordentlichen Frist ist vom 
Rektor zu bewilligen, wenn die Fristversäumnis 
auf wichtige Gründe (§ 6 Abs. 5 Ht. b) zuriickzu­
führen ist. 

§ 20. A n r e c h nun g von Sem e s t ern 

(1) Ein Semester ist in die vorgeschriebene Stu­
dien dauer (§ 15 Abs. 4) nur einzurechnen, wenn 
der Studierende die gemäß § 15 Abs. 5 festgelegte 
Mindeststundenzahl von Lehrveranstaltungen 
inskribiert hat. Dies gilt nidlt, wenn die Min­
deststundenzahl deswegen nicht erreicht wurde, 
weil der Studierende Lehrveranstaltungen aus 
wichtigen Gründen (§ 6 Abs. 5 lit. b) nich't in-

. skribieren konnte. 

(2) Als letztes Semester eines Studien abschnittes 
ist jenes zu zählen, in dem die Inskription aller 
für diesen Stl.ldienabschnitt vorgesehenen Lehr­
veranstaltungen vollendet wurde und zu dessen 
Ende die Teilnahme an den vorgeschriebenen 
Lehrveranstaltungen sowie die' vorgesehenen 
Vorprüfungen oder wissenschaftlich'en Arbeiten 
als positiv beurteilt wurden. 

(3) Ein Semester ist für den· nächstfolgenden 
Studienabschnitt anzurechnen, wenn die deI} vor­
hergehenden Studienabschnitt abschließende Prü­
fung bis zu dem durch die Studienordnung fest­
gesetzten Zeitpunkt abgelegt wurde. 

(4) Die Anrechnung der Semester ist eine An­
gelegenheit des autonomen Wirkungsbereiches 
(§ 26 Abs. 2 lit. m, § 38 Abs. 1 lit. g, § 52 Abs. 2 
lit. m Hochschul-Organisationsgesetz) der Hoch­
schulen (Fakultäten). 

§ 21. Anrechnung von Studien und 
Prüfungen 

(1) Die an einer inländischen Hochschule (Fa­
kultät) anrechenbar zurückgelegten Semester 
eines ordentlichen Studiums sind bei der Fort­
setzung des Studiums derselben Studienrichtung 
an einer anderen inländischen Hochschule (Fa­
kultät) in die vorgeschriebene Studiendauer ein­
zurechnen. 

(2) S,tudien einer anderen Studienrichtung, die 
an einer inländischen Hochschule (Fakultät) ab­
gelegt wurden, oder Studien an einer auslän­
dischen Hochschule sind für die vorgeschriebene 
Dauer eines ordentlichen Studiums anzurechnen, 
soweit sie den Studien dieser Studienrichtung auf 
Grund der besuchten Lehrveranstaltungen nach 
Inhalt und Umfang der Anforderungen gleich­
wertig sind. 

(3) Das einer Diplomprüfung oder einem Rigo­
rosum oder der Einreichung einer Diplomarbeit 
oder Dissertation unmittelbar vorangehende Se­
mester muß auch in den Fällen der Abs. 1 und 2 
an der Hochschule (Fakultät) zurückgelegt wer­
den, an der der Studierende um die Zulassung 
zur Prüfung (Begutachtung der wissenschaftlichen 
Arbeit) ansucht. Diese Beschränkung gilt nicht 
für Studierende, die von derselben Hochschule 
zum Studium im Ausland beurlaubt waren (§ 8), 
oder für Bewerber um einen Doktorgrad, die den 
vorgeschriebenen Diplomgrad bereits erworben 
haben (§ 13 Abs. 2 lit. a). 

(4) Inwieweit der Besuch von Lehrgängen für 
höhere Studien oder die wissenschaftliche Tätig­
keit in Forschungsinstituten oder gleichartige be­
rufliche und außerberufliche Tätigkeiten den für 
Doktoratsstudien anrechenbaren Studien an 
Hoch'schulen gleichwertig sind, hat auf Ansuchen 
das Bundesministerium für Unterricht nach Art 
der Forschungstätigkeit des Institutes, nach des­
sen jeweiligen Forschungsprojekten und nach der 
Art und dem Umfang der Mitwirkung oder 'Tä­
tigkeit des Bewerbers zu entscheiden. Die zustän­
dige akademische Behörde ist zu hören. 

(5) Die an einer inländischen Hochschule (Fa­
kultät) zur Gänze abgelegten Prüfungen sind für 
das weitere Studium derselben Studienrichtung 
an einer anderen inländischen Hochschule (Fakul­
tät) anzuerkennen. 

(6) Die an einer inländischen Hochschule (Fa­
kultät) für das Studium einer anderen Studien­
richtung oder die an einer ausländischen Hoch­
schule abgelegten Prüfungen sind von der zu­
ständigen Prüfungskommission oder der zustän­
digen akademischen Behörde anzuerkennen, so­
weit sie den nach der anzuwendenden Studien­
ordnung vorgeschriebenen Prüfungen gleich­
wertig sind. 

(7) Zwischenstaatliche Vereinbarungen werden 
durch die Bestimmungen der Abs. 2 bis 6 nicht 
berührt. 

(8) Die Anrechnung von Studien und Prüfun­
gen ist mit Ausnahme des Abs. 4 eine Angelegen­
heit des autonomen Wirkungsbereiches (§ 26 
Abs. 2 lit. m, § 38 Abs. 1 lit. g, § 52 Abs. 2 lit. m 
Hochschul':Organisationsgesetz) der Hochschulen 
(Fakultäten). 
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IV. ABSCHNITT 

Prüfungen 

S 22. Fes t s tell u n g des S t u die n­
erfolges 

Zur Feststellung des durch die Studien erwor­
benen Wissens für . die Berufsvorbildung, zum 
Nachweis der Fähigkeit zu selbständiger wissen­
schaftlicher Arbeit und zur Feststellung des Er­
folges der Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
sind Prüfungen (§§ 23 und 24) und die Beur­
teilung wissensch,aftlicher Arbeiten (§ 25) vorzu­
sehen. 

§ 23. Art end e r P r ü fu n gen 

(1) Nach ihrer Methode sind folgende Prüfun­
gen zu unterscheiden: 

a) die mündliche Beantwortung der vom Prü­
fer gestellten Fragen (mündliche Prüfung); 

b) die schriftliche Beantwortung solcher Fra­
gen (schriftliche Prüfung); 

c) praktische, künstleris<;he oder experimen­
telle Arbeiten, Konstruktionen oder schrift­
liche theoretische Arbeiten (Prüfungs­
arbeiten); 

d) der Erf9lg praktischer Tätigkeiten. 

(2) Nach dem Zwe<k sind folgende Prüfungen 
zu unterscheiden: 

a) Kolloquien (Abs. 3), 
b) Ergänzungsprüfungen (§ 7 Abs. 7 bis 9), 
c) Vorprüfungen (Abs. 4), 

d) Abschlußprüfungen (Abs. 5), 
e) Diplomprüfungen (Abs. 6), 
f) Rigorosen (Abs. 7). 

(3) Kolloquien sind freiwiliige Prüfungen über 
den Stoff einer Lehrveranstaltung. 

(4) Vorprüfungen haben im Itahmen der 
ordentlichen Studien der Feststellung von erfor­
derlichen Vorkenntnissen für Diplomprüfungen 
oder Rigorosen zu dienen. 

(5) Abschlußprüfungen sind Prüfungen, die 
einen Hochschulkurs oder Lehrgang (§ 18) ab­
schließen. 

(6) Diplomprüfungen 'sind Prüfungen, die die 
Voraussetzung für den Erwerb eines Diplom­
grades bilden. Sie haben der Feststellung des für 
die wissenschaftliche Berufsvorbildung geforder­
ten Wissens und Könnens zu dienen. 

(7) Rigorosen sind Prüfungen, die die V oraus­
setzung für den Erwerb eines Doktorgrades bil­
den. Sie schließen die Doktoratsstudien ab und 
weisen die wissenscha.ftliche Befähigung des Kan­
didaten :sowie die gründliche Vertr,autheit mit 
dem Fachgebiet und seinen Hauptproblemen 
nam. 

(8) Die Studienvrdnungen haben vorzusehen, 
daß die ordentlichen Hörer (§ 6) bei Diplom­
prüfungen und Rigorosen aus den Pflichtfächern 
und den Wahlfächern geprüft werden. Es ist den 
Studierenden freizustellen, sich auch einer Prü­
fung aus den gewählten Freifächern zu unter­
ziehen. 

§ 24. Dur c h führ u n g der P r ü fun gen 

(1) Prüfungen sind von Einzelprufern abzu­
halten, wenn sie ein Fach betreffen (Einzelprü­
fung), sie sind von Prüfungssenaten ,abzuhalten, 
wenn sie mehrere Fämer umfassen (Gesamt­
prüfung). 

(2) Kolloquien, Ergänzungsprüfungen und Vor­
prüfungen sind Einzelprüfungen; Diplomprüfun­
gen und Rigorosen sind Gesamtprüfungen 
(Abs. 3). Abschlußprüfungen von Hochschul­
kursen und Lehrgängen sind Einzelprüfungen, 
wenn sie ein Fach, und Gesamtprüfungen, wenn 
sie mehr als ein Fach umfassen. 

(3) Gesamtprüfungen sind grundsätzlich als 
Teilprüfungen von Einzelprüfern abzuhalten; je 
nach dem Zus,ammenhang der Prüfungsfächer 
oder aus pädagogischen Gründen haben die Stu­
dienordnungen zu bestimmen, in welchen Fällen 
sie als kommissionelle Prüfungen von Einzel­
prüfern oder von Einzelprüfern und dem 
Präses der zuständigen Prüfungskommision oder 
vom gesamten Prüfungssenat abzuhalten sind. 

(4) Die Studienordnungen haben je nach Eigen­
art des Faches und der Prürongszwe<ke festzu­
legen, ob die Prüfungen nur mündlich (§ 23 
Abs. 1 lit. a) oder nur schriftlich (§ 23 Abs. 1 
lit. b) oder in mündlichen und schriftlichen 
T eilen oder auch in der Form von Prüfungs­
arbeiten (§ 23 Abs. 1 lit. c) abgelegt werden 
müssen. Die das Studium abschließende Prüfung 
hat jedenfalls auch einen mündlichen Prüfungs­
teil aus jedem Prüfungsgegenstand zu enthalten. 

(5) Die Studienordnungen haben nach Art und 
Umfang der Prüfungsfächer zu bestimmen, in 
welch,en zeitlichen Abständen Gesamtprüfungen 
zu absolvieren sind, die nicht als kommissionelle 
Prüfungen abgelegt werden. Kommissionelle 
Prüfungen sind jedenfalls innerhalb einer Woche 
abzuschließen. 

(6) Wenn !;IS die Eigenart eines Faches erfor­
dert, sind in den Studienordnungen auch Prü­
fungsarbeiten (§. 23 Abs. 1 lit. c) vorzusehen. 
Die Zulassung zu anderen Prüfungsteilen ist in 
einem solchen Falle auch von der positiven Be­
urteilung dieser Arbeiten abhängig zu machen. 
Die Arbeiten sind je nach der Art der zu lösen­
den Aufgabe al~, Klausur-, Instituts- oder Haus­
arbeiten anzufertigen. 
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§ 25. W iss e n sc h a f tl ich e Ar bei te n: 
Dip 10m a r bei te n und Dis s e r ta­

ti 0 n en 

(1) Als Voraussetzung zum Erwerb eines 
Diplomgrades ist die Anfertigung einer wissen­
schaftlichen Arbeit (Diplomarbeit) zu fordern. 
Der Kandidat hat durch die selbständige Bear­
beitung eines Themas aus einem der Studien­
richtung zugehörigen Fache den Erfolg der 
wissenschaftlichen Berufsvorbildung darzutun. 
§ 24 Abs. 6 gilt sinngemäß. Dem Hochschulpro­
fessor, der das Thema der Diplomarbeit vorge­
schlagen hat, obliegt auch die 'Betreuung des 
Kandidaten bei der Anfertigung der Diplomar­
beit sowie ihre Begutachtung. Nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 26 Abs. 3 und Abs. 9 ist 
auch die WahJ eines Themas zulässig, das von 
einem emeritierten Hochschulprofessor, Hono­
rarprofessor oder Hochschuldozenten gestellt 
wurde; diese Hochschullehrer können die Auf­
gabe des Betreuers und des Begutachters der 
Diplomarbeit übernehmen. 

(2) Als Voraussetzung zum Erwerb eines Dok­
torates ist die Anfertigung einer Dissertation zu 
foidern. Diese wissenschaftliche Arbeit hat über 
die an eine Diplomarbeit zu stellenden Anforde­
rungen hinaus darzutun, daß der Kandidat die 
Befähigung zur selbständigen Bewältigung wis­
senschaftlicher Probleme erworben hat. Wird das 
vom Kandidaten vorgeschlagene Thema zur Be­
treuung nicht angenommen, eignet es sich aber 
nach Meinung der zuständigen akademischen Be­
hörde für eine Dissertation, so ist der Kandidat 
vom Rektor (Dekan) einem seiner Lehrbefugnis 
nach zuständigen Hochschulprofessor, im Bedarfs­
fall mit ihrer Zustimmung auch einem zustän­
digen emeritierten Hochschulprofes,sor, Honorar­
professor oder Hochschuldozenten zuzuweisen. 

(3) Die Zulassung zu der d,as Studium ab­
schließenden Diplomprufung ist von der Appro­
bation der Diplomarbeit, die Zulassung zu dem 
das Studium abschließenden Rigorosum is~ von 
der Approbation der Dissertation abhängig zu 
machen. Bei den das Studium abschließenden 
Prüfungen hat das F,ach, dem das Thema der 
Diplomarbeit oder Dissertation zuzuordnen ist, 
einer der Prüfungsgegenstände zu sein. Die Dis­
,sertation ist darube·r hinaus im Rahmen des 
Rigorosums öffentlich zu verteidigen (defensio 
disserta tionis). 

§ 26. Pr ü fe r 

(1) Der Erfolg von Kolloquien (§ 23 Abs. 3) 
sowie der Erfolg der Teilnahme an Lehrveran­
staltungen ist vom Vortragenden' oder Leiter der 
betreffenden Lehrver.anstaltung zu beurteilen. 

(2) Die Prüfer für Ergänzungsprufungen und 
Vorprüfungen sind vom Präses der zuständigen 

Prüfungskommission (Abs. 3) aus den Angehöri­
gen des Lehrkörpers auszuwählen, wenn nicht die 
Studienordnung vorsieht, daß die Ergänzungs­
prüfungen oder Vorprüfungen von den Vor­
tragenden oder Leitern der Lehrveranstaltungen 
über das betreffende Prufungsfach abzunehmen 
sind. 

(3) Zur Abhaltung von Diplomprüfungen sind 
Prüfungskommissionen zu bilden. Der Präses 
und die erforderliche Zahl seiner Stellvertreter 
sind vom Bundesministerium für Unterricht auf 
Antrag der zuständigen ak,ademischen Behörde 
aus den Mitgliedern des Professorenkollegiums 
zu bestellen. Die ordentlichen und außerordent­
lichen Hochschulprofessoren, die Honorarprofes­
soren und Hochschuldozenten sind für die Fächer 
ihrer Lehrbefugnis Mitglieder der Prüfungs­
kommission. 

(4) Außerdem können bei Bedarf auf Antrag 
des Präses und nach Anhörung der zuständigen 
akademischen Behörde vom Bundesministerium 
für Unterricht sonstige beruflich oder außer­
beruflich besonders qualifizierte Fachleute zu 
Prüfungskommissären bestellt werden, die zu­
gleich Lehrbe,auftragte, insbesondere zur Abhal­
tung von übungen und Praktika (§ 16 Abs. 9) 
im Ausmaß zumindest einer Lehrveranstaltung 
in der Dauer von zwei Wochenstunden in einem 
der beiden Semester des Studienjahres, sind. 

(5) Der Präses, seine Stellvertreter sowie die 
gemäß Abs. 4 bestellten Prüfungskommissäre 
üben ihr Amt während einer sechsjährigen Funk­
tionsperiode aus. Eine unmittelbare Wiederbestel­
lung des Präses und s.einer Stellvertreter ist 
unzulässig. Die BesteUungerlischt bei Hochschul­
professoren mit der Emeritierung, sonst mit Ende 
des Studienjahres, in dem der· Betreffende das 
70. Lebensjahr vollendet hat, jedenfalls aber mit 
dem Verlust der Lehrbefugnis. Bei den gemäß 
Abs. 4 bestellten Prüfungskommissären erlis'c.~t 
die Bestellung auch bei Nichtausführung des 
Lehrauftrages; falls nicht wichtige Gründe (§ 6 
Abs. 5 lit. b) vorlieg'en. Scheidet ein Mitglied der 
Prüfungskommission vorzeitig aus, so ist er­
forderlichenfalls für den Rest der Funktions­
periode ein neues Mitglied zu bestellen. 

(6) Für Abschlußprüfungen bei Hochschul­
kursen ist der Abs. 2, für Abs'chIußprüfungen bei 
allgemeinen Lehrgängen sind die Abs. 3, 4, 3 
und 10, bei Lehrgängen zur Fortbildung und 
Lehrgängen für höhere Studien die Abs. 7 und 10 
sinngemäß anzuwenden. Werden Zur V orberei­
tung von Ergänzungsprüfungen Lehrgänge ein­
gerichtet, so g,elten deren Abschlußprüfungen als 
Ergänzungsprüfungen gemäß § 7 Abs. 7 bis 9. 

(7) Die Prüfungskommission für Rigorosen 
besteht aus dem Rektor (Dekan) als Vorsitzenden 
und den ordentlichen und außerordentlichen 
Hochschulprofessoren der Hochschule (Fakultät) 
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als Prüfungskommissären. Im Bedarfsfalle sind 
auch Honorarprofessoren und Hochschuldozen­
ten der Hochschule (Fakultät), falls auch diese 
nicht ausreichen, ordentliche und außerordent­
liche Hochschulprofessoren anderer Hochschu­
len (Fakultäten) als Mitglieder der Prüfungs­
kommission zu bestellen. 

.. ~-?aZ:.~ 

(8) Die Prüfungsarbeiten (§ 23 Abs. 1 lit. c, 
§ 24 Abs. 6) sind vom Vortragenden oder vom 
Leiter der jeweiligen L,ehrveranstaltung zu beur­
teilen. 

(9) Die Diplomarbeiten sind von einem, die 
Dissertationen von zwei Begutachtern zu beur­
teilen, die vom Präs'es der zuständigen Prüfungs­
kommission aus deren Mitgliedern auszuwählen 
sinct Das Mitglied des Lehrkörpers, das den Ver­
fasser einer Dissertation oder Diplomarbeit 
betreut hat (§ 5 Abs. 2 lit. g), ist jedenfalls zum 
Begutachter zu bestellen. Gehört der Begutachter 
der Prüfungskommission nicht schon gemäß 
Abs. 3 oder 7 an, so tritt er in sie für d~e 
Prüfung des von ihm betreuten Kandidaten ein. 
Die Begutachter haben dem Prüfungssenat 
(Abs. 10) anzugehören, doch ist im Ver­
hinderungsf all eine Vertretung zulässig. 

(10) Zur Abhaltung von Diplomprüfungen 
und Rigorosen hat der P,räs'es der Prüfungs­
kommission aus deI'en Mitgliedern die einzelnen 
Prüfungssenate zusammenzusetzen. Für' jedes 
Prüfungsfach ist ein Prüfer namhaft zu mach'en, 
der für das betreffende Fach die Lehrbefugnis 
oder einen Lehrauftrag hesitzt. Auch der Präses 
kann als Prüfer mitwirken, wenn das Fach in 
den Rahmen seiner Lehrbefugnis fällt. 

§27. Zulassung zu Prüfungen und 
Prüfungsordnung 

(1) Die Zulassung zu Kolloquien und Vor­
prüfungen ist, abgesehen von dem im Abs. 3 
geregelten Fall, von der Inskription der Lehr­
veranstaltungen abhängig zu mad1en, die über 
das Prüfungsfach abgehalten wurden. Die Zulas­
sung zu einer Abschlußprüfung is,t vom Besuch 
des . betreffenden Hochschulkurses oder Lehr­
ganges (§ 18) abhängig zu machen. 

(2) Die Zulassung zu Diplomprüfungen oder 
Rigorosen ist von der Inskription der vor­
geschriebenen Semester (§§ 20, 21 Abs. 1 bis 4), 
der Lehrveranstaltungen über die Pflicht- und 
Wahlfächer, von der positiven Beurteilung der 
Teilnahme an den vorgeschriebenen übungen, 
Proseminaren, Seminaren, Privatissima und 
Praktika, Arbeitsgemeinschaften und Konversa­
torien, der positiven Beurteilung allenfalls ge­
forderter Prüfungsarbeiten (§ 24 Abs. 6) und der 
Ablegung der vorgesehenen Vorprüfungen sowie 
von der Approbation der Diplomarbeit bezie­
hungsweise der Dissertation abhängig zu machen. 

(3) Hat der Kandidat aus wichtigen Gründ'en 
(§ 6 Abs. 5 lit. b) die Inskription einzelner Lehr­
veranstaltungen versäumt, so hat der Einzel­
prüfer oder der Präses der zuständigen Prüfungs­
kommission diesen Mangel nachzusehen, wenn 
der Kandidat ein Kolloquium (§ 23 Abs. 3) über 
den Inhalt der versäumten Lehrveranstaltung 
besteht. 

(4) Prüfungen sind nach Maßgabe der Bestim­
mungen des § 19 Abs. 2, jedenfalls aber am An­
fang und ,am Ende jedes Semesters anzusetzen. 
Die Frist für die Anmeldung zu einer Prüfung 
hat mindestens eine Woche zu betragen. Die 
einzelnen Prüfungstermine und die Namen der 
Prüfer sind, von persönlichen Vereinbarungen 
abgesehen, spätestens zwei Wochen vor Abhal­
tung der betreffenden Prüfung an der Amtstafel 
des Rektorates (Dekanates) zu verlautbaren. Der 
Kandidat ist berechtigt, die Anmeldung bis spä­
testens eine Woche vor dem Prüfungstermin 
ohn.e Angabe von Gründen zurückzuziehen. Der 
Präses der zuständigen Prüfungskommission hat 
die Prüfungstage festzusetzen und die Kandi­
daten zu verständigen. Die Vertretung eines ver­
hinderten Prüfers durch einen anderen Prüfungs­
kommissär für denselben Prüfungsgegenstand ist 
zulässig. 

(5) Der Präses' der Prüfungskommission hat 
sich an die Reihenfolge der Prüfungsanmeldun­
gen zu halten. Zieht ein Kandidat seine Anmel­
dung zurück oder erscheint er nicht zur Prüfung, 
so ist der Präses' berechtigt, später gereihte Kan­
didaten mit ihrer Zustimmung einzuschieben. 
Einem Einzelprüfer oder einem Prüfungssenat 
sind höchstens vier Kandidaten für das gleiche 
mündliche Prüfungsverfahren zuzuteilen. 

(6) Diplomprüfungen, Rigorosen und Ab­
schlußprüfungen sind öffentlich. Der Zutritt 
kann erforderlichenfalls auf Lehrkräfte und auf 
Studierende der gleichen Studienrichtung und 
eine den räumlichen Verhältnissen entsprechende 
Anzahl beschränkt werden. Der Einzelprüfer 
oder der Vorsitzende hat für Ruhe und Ord­
nung zu sorgen und hat das Prüfungsprotokoll 
entweder selbst oder durch einen Beauftr,agten 
zu führen. Das Protokoll hat Ort und Zeit der 
Prüfung, die Namen der Mitglieder des Prü­
fungssenates, die Namen der Kandidaten und die 
erteilten Noten sowie allenfalls besondere Vor­
kommnisse zu enthalten. Bei kommissionellen 
Prüfungen vor Prüfungssenaten hat jedes Mit­
glied des Prüfungssenates der Prüfung vom An~ 
fang bis zum Ende beizuwohnen. 

(7) Die Beratung und Abstimmung über das 
Ergebnis der kommissionellen Prüfung in den 
einzelnen Prüfungsfächern hat in nichtöffent­
licher Sitzung des Prüfungssenates nach einer 
Aussprache zwischen den Mitgliedern zu ~rfol­
gen. Die Beschlüsse des Senates werden mit 

3 
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Stimmenmehrheit gefaßt, der Vorsitzende übt 
das Stimmrecht wie die übrigen Mitglieder des 
Sen-ates aus, hat aber zuletzt abzustimmen. Jedes 
Mitglied hat bei der Abstimmung über das Er­
gebnis in den einzelnen Fächern auch das Ge­
samtergebnis der Prüfung zu berücksichtigen. Bei 
Stimmengleichheit ist die für den Kandidaten 
günstigere Meinung als beschlossen anzusehen. 

(8) Der Beschluß des Senates ist dem Kandi­
daten mündlich zu verkünden. Falls die Prüfung 
nicht bestanden wurde, sind überdies die 
Gründe kurz anzuführen. 

(9) Nähere Regelungen sind durch die Studien­
ordnungen zu treffen. 

§ 28. P r ü fun gau sIe ben den 
Sprachen 

(1) Die Angehörigen des Lehrkörpers, zu 
deren Lehrbefugnis (Lehrauftrag) eine lebende 
Sprache gehört, sind auf Wunsch jedes sich mel­
denden Kandidaten berechtigt, Prüfungen aus 
dieser lebenden Sprache abzuhalten (Hochschul­
Sprachprüfung, Universitäts-Sprachprüfung). 

(2) Die Prüfung aus lebenden Sprachen hat in 
zwei Leistungsstufen zu erfolgen: 

a) In der ersten Stufe ist zu fordern: die 
idiomatisch richtige Aussprache, das ein­
wandfreie Verständnis des gesprochenen 
ünd geschriebenen Wortes, der richtige und 
fließende Gebrauch der Sprache in Wort 
und Schrift, ein für moderne Texte aus­
reichender Schatz an Worten und Phrasen 
sowie die theoretische Kenntnis und prak­
tische Beherrschung der Grammatik; 

b) in der zweiten Stufe ist nach Ablegung 
der Prüfung erster Stufe mit wenigstens 
gutem Erfolg zu fOl1dern: die Kenntnis der 
Grundzüge des österreichischen Rechts­
und Gerichtswesens sowie diejenige des 
Landes (eines der Länder), in dem die be­
treffend-e Sprache Amtssprache ist, und 
eine ausreichende Kenntnis der Rechts­
und Wirtschaftsterminologie in der deut­
schen und in der fremden Sprache. 

Note "genügend" beurteilt wurde. Die Gesamt­
note ist nach dem arithmetischen Mittel festzu­
setzen. 

(3) Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn 
der Kandidat die Prüfung ohne wichtigen Grund 
vorzeitig abbricht. Wenn er entgegen der Ver­
einbarung mit dem Prüfer nicht erscheint oder 
trotz ordnun.gsg,emäß bekanntgegebenen Ter­
mins ohne wichtigen Grund (§ 6 Abs. 5 lit. b) 
zur Prüfung nicht antritt, kann er frühestens 
zum nächsten allgemeinen Prüfungstermin, aber 
nicht vor Ablauf von drei Monaten zur Prü­
fung wieder antreten. Die Entscheidung, ob ein 
wichtiger Grund vorliegt, kommt dem zuständi­
gen Prüfungssenat oder dem Einzelprüfer zu. 

§ 30. Wie d' e rho I u n g von P r ü fun gen 

(1) Nichtbestandene EinzeIprüfungen, kom­
missionelle Gesamtprüfungen, Teilprüfungen 
einer Gesamtprüfung, Prüfungs arbeiten oder 
wissenschaftliche Arbeiten dürfen nur zweimal 
wiederholt werden. 

(2) Gesamtprüfungen, die als kommissionelle 
Prüfungen (§ 24 Abs. 3) abzulegen sind, sind zur 
Gänze zu wiederholen, wenn in mehr als einem 
Prüfungsfach die Note "nicht genügend" erteilt 
wurde. Sonst beschränkt sich die Wiederholungs­
prüfung auf das nicht bestandene Prüfungsfach. 

(3) Die Fristen, nach deren Ablauf nichtbe­
standene Prüfungen oder nichtapprobierte wis­
senschaftliche Arbeiten frühestens wiederholt 
beziehungsweise neu eingereicht werden dürfen 
(Reprobationsfristen), betragen mindestens vier 
Wochen und höchstens ein Jahr. Innerhalb dieser 
Grenzen werden die Reprobationsfristen nach 
Art der Prüfung und deren Fachgebiete von 
Einzelprüfern, Begutachtern oder Prüfungs­
senaten festgesetzt. Erforderlichenfalls kann die 
Inskription bestimmter Lehrveranstaltungen 
durch ein oder zwei Semester aufgetragen wer­
den. 

(4) Ist in einem Prüfungsfach nur eine schrift­
liche Prüfung (§ 23 Abs. 1 lit. b) vorgesehen, so 
hat der Kandidat bei der letzten zulässigen 

§ 29. Not e n Wiederholung (Abs. 1), falls die schriftliche Prü-
(1) Der Erfolg der Teilnahme an Lehrveran- _ fung überhaupt durch eine mündliche ersetzbar 

staltungen, der Erfolg der wissenschaftlichen, der ist, Anspruch auf eine mündliche Prüfung über 
schriftlichen, graphischen und praktischen Arbei- denselben prüfungsgegens~and. 
ten und aller Prüfungen ist mit den Noten "sehr (5) Die letzte zulässige Wiederholung aller 
gut", "gut", "befriedigend" und "genügend", Prüfungen hat stets vor einem Prüfungs senat 
kein Erfolg mit der Note ,;nicht genügend" zu stattzufinden. Handelt es sich um die letzte 
beurteilen. Zwischennoten sind unzulässig; Zei- Wiederholung einer Einzelprüfung, hat der Prü­
chen und Worte, die Zwischennoten zum Aus- fungssenat aus einem Vorsitzenden und zwei 
druck bringen, gelten als nicht beigesetzt. Prüfungskommissären für das zu prüfende Fach 

(2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Prü- zu bestehen. 
fungsfächern oder umfaßt sie mehrere Teilprü- (6) Besteht ein Studierender eine Prüfun.g auch 
fungen oder Teile, so gilt sie nur dann als mit bei der letzten zulässigen Wiederholung nicht 
Erfolg abgelegt, wenn jedes Prüfungsfach, jede oder wird seine wissenschfatliche Arbeit auch bei 
Teilprüfung oder jeder Teil zumindest mit der der letzten zulässigen Vorlage nicht approbiert, 
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so ist er von der Fortsetzung des Studiums oder 
von der Aufnahme für dasselbe Studium an 
einer österreichischen Hochschule ausgeschlossen. 
Beginnt er ein anderes Studium, so ist eine An­
rechnung gemäß § 21 zulässig. 

(?) Die Wiederholung bestandener Prüfungen 
ist nicht zulässig. 

V. ABSCHNITT 

Akademische Grade 

§ 34. A 11 gern ein e B e s tim m u n gen 

(1) Akademische Grade werden auf Grund 
ordentlicher Hochschulstudien von den akademi­
schen Behörden im autonomen Wirkungsbereich 
(§ 26 Abs. 2 1it. n, § 44 Abs. 2 Ht. i und § 52 
Abs. 2 lit. n Hochschul-Organisationsgesetz) als 

§ 31. Er 1 öse h ende r Wir k sam k e i t Würdigung der in den Prüfungen erwiesenen 
von T eil p r ü fun gen Leistungen verliehen. Eine posthume Verleihung 

Erfolgreich abgelegte Teilprüfungen oder Teile ist zulässig. Der gleiche akademische Grad kann 
von Prüfungen sind nicht anzurechnen und müs- nur einmal erworben werden, auch wenn der 
sen für den Fall der Forts'etzung des Studiums Kandidat die Voraussetzungen für die Erwer­
wiederholt werden, wenn seit der zuletzt bung mehrfach erfüllt hat. Dies gilt nicht für die 
abgelegten Teilprüfung oder seit dem zuletzt Verleihung eines Ehrendoktorates (§ 63 Hoch­
abgeschlossenen Teil der Prüfung Imehr als drei schul-Organisationsgesetz). 
Semester verstrichen sind. Wenn ein wichtiger (2) Die Kandidaten haben vor der Verleihung 
Grund (§ 6 Abs. 5lit. b) vorliegt, hat der Präses feierlich zu versprechen, sich des verliehenen 
der zuständigen Prüfungskommission diese akademischen Grades in Leben und Beruf würdig 
Frist zu verlängern. zu erweisen, ihrer Hochschule in Treue verbun-

§ 32. U n g ü I t i g e P r ü fun gen 

Eine Prüfung, zu der die Zulassung oder deren 
Erfolg auch nur in einem Teil erschlichen wurde, 
ist für ungültig zu erk1ären~ Handelt es sich um 
eine der im § 26 Abs.l und 7 erwähnten Prü­
fungen, so ist hiefür die in Betracht kommende 
akademische Behörde, sonst der Präses der Prü­
fungskommission zuständig. 

§ 33. Z e u g ri iss e 

(1) Durch Zeugnisse ist das Ergebnis jeder 
Prüfung sowie der Erfolg der Teilnahme an 
Seminaren, Privatissima, Proseminaren, übun­
gen, Arbeitsgemeinschaften und Praktika fest­
zustellen. Bei Prüfungen, die aus mehreren Tei­
len bestehen oder die sich aus Teilprüfungen 
zusammensetzen, sind die Noten der einzelnen 
Fächer anzugeben; Sammelzeugnisse sind zuläs­
sig. Die Gesamtnote ist zu vermerken (§ 29 
Abs. 2). 

(2) Zeugnisse über Kolloquien sowie über die 
Beurteilung der Teilnahme an Lehrveranstaltun­
gen sind vom Prüfer oder vom Leiter der Lehr­
veranstaltung, Zeugnisse über Ergänzungsprüfun­
gen, Vorprüfungen, Abschluß- und Diplomprü­
fungen sowie Rigorosen vom Präses namens 
der zuständigen Prüfungskommission (§ 26 
Abs. 2 bis 6), Zeugnisse über Prüfungen aus 
lebenden Sprachen (§ 28) vom Rektor (Dekan) 
auszustellen. 

(3) Die zuständige akademische Behörde hat 
unter Bedachtnahme auf die zweckmäßige Ver­
wendung technischer Hilfsmittel die Dienststelle 
der Hochschule (Fakultät) zu bestim:men, welche 
die Zeugnisse zu verzeichnen hat. 

den zu bleiben, der Wissenschaft zu dienen und 
ihre Ziele zu fördern. 

(3) Die Verleihung ist unzulässig, wenn der 
Kandidat die festgesetzten Voraussetzungen nicht 
erfüllt. Die Verleihung ist ferner unzulässig, 
wenn der Kandidat nach den Bestimmungen des 
Strafgesetzes unfähig ist, einen akademischen 
Grad zu erlangen, oder wenn er entmündigt ist 
oder wenn über ihn die Disziplinarstrafe des 
Ausschlusses von der Zulassung zu Prüfungen 
oder von allen österreichischen Hochschulen ver­
hängt wurde. 

(4) Die Verleihung der akademischen Grade 
(§§ 35, 36) ist zu beurkunden. Die Urkunden 
können auf Beschluß der obersten akademischen 
Behörde . auch in lateinischer Sprache verfaßt 
werden. Wird der gleiche akademische Grad an 
die Absolventen verschiedener Studienrichtungen 
verliehen, so ist die Studienrichtung .in der 
Urkunde ersichtlich zu machen. 

§ 35. Dip I 0 m g rad e 

(1) Die Diplomgrade haben "Magister der ... " 
oder "Lizentiat der ... " oder "Diplom- ... " 
mit einem die Studienrichtung kennzeichnenden 
Zusatz zu lauten. 

(2) Die Diplomgrade werden auf Grund der 
besonderen Studiengesetze Bewerbern verliehen, 
die ihre wissenschaftliche Berufsvorbildung durch 
Zurücklegung der ordentlichen Studien (§ 13 
Abs. 1 Ht. a) und Ablegung der vorgeschriebenen 
Diplomprüfungen abgeschlossen haben. 

(3) Die Verleihung erfolgt durch Sponsion in 
f,eierlicher Form in Anwesenheit des Rektors an 
Hochschulen mit Fakultätsgliederung auch ' des 
zuständigen Dekans, durch einen ordentlichen 
Hochschulprofessor als Promotor. Die nähere 
Regelung hat die zuständige akademische Behörde 
durch Verordnung zu treffen. 
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§ 36. D 0 k. tor g rad e I § 38. F ü h ru nß in lä n dis ehe r a k a d e-
(1) Die Doktorgra:de haben "Doktor der ... " ml s ehe r G rad e . 

mit einem dre Studienrichtung kennzeichnenden' Personen, denen von einer österreichischen 
Zusatz zu lauten. Hochschule (Fakultät) ein akademischer Grad 

(2) Die Doktorgrade werden auf Grund der verliehen wurde, haben diesen akademischen 
besonderen Studiengesetze Bewerbern verliehen, Grad im Verkehr mit Behörden auf Urkunden 
welche die ordentlichen Studien (§ 13 Abs. 1 ihrem Namen im vollen Wortlaut oder in 
lit. bund Abs. 2, § 21 Abs. 4) zurückgelegt und abgekürz.ter F~rm .v~ranzust:ellen. Sie habe.n das 
ihre Fähigkeit zur selbständigen wissenschaft- Recht, ~Ie ~fS1chthchm~chung. des akademI~chen 
lichen Arbeit durch die V:erfa!ssung einer Disser- Grades In dIeser Form In amtlIchen Ausfertigun­
tation und die Ablegung der vorgeschriebenen gen ~ller Art zu ve:lange? Die Führung ~es ak~­
Prüfungen bewiesen haben. demischen Grades 1m prIvaten Verkehr 1st frel-

(3) Die Verleihung erfolgt durch Promotion gestellt. 
in feierlicher Form in Anwesenheit des Rektors, 
an Hochschulen mit Fakultätsglied'erung auch des § 39. F ü h run gau sI ä n dis ehe r a k a d e-
zuständigen Dekans, durch einen ordentlichen m i s c her G rad e 
Hochschulprofessor ars Promotor. Die nähere 
Regelung hat die zuständige akademische Behörde 
durch Verordnung zu treffen. 

§ 37. V e rl u s t a k a de m i s ehe r G rad e 

(1) Der akademische Grad geht verloren: 
a) mit Rechtskraft des Urteils in den vom 

Strafgesetz vorgesehenen Fällen, 
b) durch Widerruf (Abs. 2), 
c) durch Verzicht. 

(2) Die Verleihung des akademischen Grades 
ist zu widerrufen, wenn 

a) sich nachträglich ergibt, daß der akademi­
sche Grad, insbesondere durch gefälschte 
Zeugnisse, erschlichen worden ist, oder 

b) wesentliche Voraussetzungen für dre Ver­
leihung von ckr akademischen Behörde 
irrigerweise als gegeben angenommen wor­
den sin:d. 

(3) Für den Widerruf des akademischen Grades 
ist jene akademisch:e Behörd'e zuständig, d'ie den 
Grad verliehen hat. 

(4) Alle nach Abs. 1 und 2 ergangenen Be­
scheide sind nach Rechtskraft in einem Verzeich­
nis zu registrieren. 
, (5) Bei Verlust des akademischen Grades ist die 

Einziehung der Verleihungsurkunde mit Bescheid 
auszuspl'echen. 

(6) Die Wiederverleihung des nach den Bestim­
mungen des Strafgesetzes verlorenenakademi­
schen Grades kann durch die zuständige akade­
mische Behörde erfolgen, die den akademischen 
Grad verliehen hat, wenn 

a) der Wiederverleihung die Bestimmungen 
des Strafgesetzes nicht mehr entgegenstehen 
und 

b) durch die Wiederverleihung eine Schädi­
gung des akademisch'en Ansehens mit Rück­
sicht auf die Art und Schwere der für den 
Verlust maßgebenden Verfehlung, die seit­
her verstrichene Zeit und die seitherige 
Lebensführung des Bewerbers nicht zu I 
befürmten ist. 

Jedem Träger eines ausländischen akademischen 
Grades, einschließlich 'eines ehrenhalber verlie­
henen, ist es in österreich gestattet, seinem 
Namen den erworbenen akademischen Grad, und 
zwar mit dem im Verleihungsdekret enthaltenen 
Wortlaut und unter Beisetzung der ausländischen 
Hochschule, die den akademischen Grad verlie­
hen hat, im Verkehr mit Behörden und im pri­
vaten Verkehr beizufügen. 

§ 40. Nos tri f i z i 'e run gau s I ä n d i­
scher akademischer Grade 

(1) Von österreichischen Staatsbürgern oder 
von anderen Personen mit einem ordentlichen 
Wohnsitz in österreiCh an ausländischen Hoch­
schulen erworbene akademische Grade können 
durch eine zur Verleihung des entsprechenden 
inländischen akademischen Grades berechtigte 
akademisme Behörde als gleichwertig mit einem 
in elen besonderen Studi,eng'esetzen genannten 
akademischen Grad anerkannt werden (Nostri­
fizi'erung) . 

(2) Dem Ansuch,en, in dem der inländisme 
akademische Grad anzugeben ist, mit dem 'die 
Gleichstellung begehrt wird, sind folgende Belege 
anzusch'1reßen: 

a) die Geburtsurkunde, 
b) der Staatsbürgerschaftsnachweis, 
c) ein höchstens sechs Monate altes Führungs­

zeugnis der zuständigen Behörde des Hei­
mat- und des Aufenthaltsstaates, 

d) das Reifezeugnis oder die Urkunde, auf 
Grund der der Bewerber an der ausländi­
sch,en Hochschule zum Studium zugelassen 
wurde, ' 

e) Nachweise über das ausländische Hoch­
schulstudium, 

f) Nachweise über die im Ausland abgelegten 
Prüfungen einschließlich .einer aUenfal1s 
verfaßten Diplomarbeit oder Dissertation, 

g) die Urkunde über die Verleihung des aus­
ländisch'en ~kadem:jschen Grades. 

22 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)16 von 70

www.parlament.gv.at



22 der Beilagen 17 

(3) Die zuständige akademische Behörde kann 
die Nachsicht von .der Vorlage einzelner Urkun­
den erteilen, wenn ihre Beibringung unmöglich 
oder mit übergroßen Schwierigkeiten verbunden 
wäre. 

(4) Die zuständige akademische Behörde hat 
zu prüfen, ob der Bewerber den für die Erlan­
gung des angestrebten inländischen akademischen 
Grades gestellten Anforderungen, und zwar so­
wohl hinsichtlich der Vorstudien als auch hin­
sichtlich der Hochschulstudien, vollkommen ent­
sprochen hat, ob ihm daher auf Grund der von 
ihm nachgewiesenen Studien, Prüfungen und 
sonstigen wissenschaftlichen Leistungen der aka­
demische Grad auch an einer inländischen Hoch­
schule hätte zuerkannt werden können. 

VI. ABSCHNITT 

Verfahrensvorschriften 

§ 41. Anwendung des allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(1) Auf das Verfahren voJ: den akademischen 
Behörden ist gemäß Art. II Abs. 2lit. C Z. 28 
EGVG. 1950 in der Fassung der EGVG.-Novelle, 
BGBl Nr. 92/1959, das Allgemeine Verwaltungs­
verfahrensgesetz, BGBl. Nr. 172/1950, nach Maß­
gabe der 'Bestimmungen des Art. 13 Abs. 1 
der EGVG.-Novelle, BGBl. Nr. 92/1959, anzu­
wenden. 

(2) Die Bestimmungen des Art. II Abs. 6 
lit. d des EGVG. 1950 in der Fassung der EGVG.­
Novelle, BGBl. Nr. 92/1959, bleiben unberührt. 

§ 42. Au f s ich t s b es c h wer den (5) Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, so 
hat die zuständige akademische Behörde dem 
Bewerber die Bedingungen bekanntzugeben, von (1) Die Behörden des administrativen In­
deren Erfüllung die Nostrifizierung abhängig stanzenzuges sind zugleich die sachlich in Be­
gemacht wird. Dem Bewerber kann aufgetragen tracht kom~e~den Oberbehörden {§ 4 Hoch­
werden, durch ein oder mehrere Semester be- schul-Orgamsauonsgesetz). 
stimmte Lehrveranstaltungen zu besuchen oder (2) Wird dem Standpunkte eines Studie,renden 
sich sämtlichen oder einzelnen der für die Erlan- . oder Kandidaten (Bewerbers um die Immatriku­
gung des angestrebten akademischen Grades im lation als ordentlicher Hörer, um die Aufnahme 
In.lan~ vorgeschrie~enen Prüfungen ganz oder als Gasthörer oder außerordentlicher Hörer) 
teilweIse zu unterzIehen. nicht vollinhaltlich Rechnung getragen, so steht 

(6) Wird unter den Voraussetzungen der 
Abs. 4 und 5 die Nostrifizierung ausgesprochen, 

es ihm, abgesehen von den zulässigen Rechts­
mitteln, frei, das Bundesministerium für Unter­
richt um Ausübung seines Aufsichtsr·echtes (§ 5 
Hochschul-Organisationsgesetz) zu ersuchen. 

so hat die zuständige akademische Behörde fest­
zustellen, welchem inländischen akademischen 
Grad der nostrifizierte ausländische akademische I 

Grad entspricht. Mit der Nostrifizierung werden , 
die Rechte erworben, welche nach Maßgabe der 
geltenden Rechtsvorschriften mit dem Besitze des 
inländischen akademischen Grades verbunden 

§ 43. Ver f a h ren i n P r ü fun g s­
angelegenheiten 

(1) Die Geschäfte der Prüfungskommission 
hat der Präses zu führen. Er hat insbesondere 
alle Verfügungen und Entscheidungen im Namen 
der Kommis'sion zu erlass·en. 

sind. 

(7) Die erfolgte Nostrifizierung ist von der 
zuständi.gen akademischen Behörde durch Be­
scheid festzustellen und kann auf dem an der 
ausländischen Hochschule erworbenen Diplom 
vermerkt werden. 

(8) Mit Inkrafttreten . der Ernennung zum 
österreichischen Hochschulprofessor gelten die 
im Ausland erworbenen akademischen Grade als 
nostrifiziert. 

(9) Die Nostrifizierung ist unzulässig, wenn 
dem Bewerber ein inländischer akademischer Grad 
nicht hätte verliehen werden dürfen. Die Nostri­
fizierung ist zu widerrufen, wenn einer der im 
§ 37 Abs. 2 erwähnten Umstände vorliegt. Die 
Bestimmungen des § 37 Abs.3 bis 6 sind sinn­
gemäß anzuwenden. 

(10) Zwischenstaatliche Vereinbarungen über 
die Anerkennung der im Ausland erworbenen 
akademischen Grade werden nicht berührt. 

(2) Gegen Bescheide von Einzelprüfern oder 
Prüfungskommissionen, mit denen die Zulassung 
zu einer Prüfung verweig.ert (§ 27) oder eine 
Prüfung für ungültig erklärt wird (§ 32), ist die 
Berufung an die oberSite akademische Behörde 
zulässig. über Berufungen gegen solche Bescheide 
einer Diplomprüfungskommission entscheidet 
das Bundesministerium für Unterricht. 

(3) Gegen alle sonstigen Bescheide von Einzel­
prüfern oder Prüfungskommissionen, insbeson­
dere auch gegen die Festsetzung von Repro­
bationsfristen, sind Berufungen unzuläss,ig. 

(4) Zeugnisse sin:d nicht zu begründen. Eine 
Berufung ist unzulässig. Dem Kandidaten ist auf 
Begehren Einsicht in die Beurteilungsunterlagen 
(Gutachten, Korrekturen) der nichtapprobierten 
Prüfungsarbeit, Diplomarbeit oder Dissertation 
zu gewähren, wenn ,er dies innerhalb von sechs 
Monaten seit Bekanntgabe der Note verlangt. 
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VII. ABSCHNITT 

Obergangs- und Sd1Iußbestimmungen 

§ 44. Hochschulbericht 

Der Bundesminister für Unterricht hat unter 
Mitwirkung aller akademischen Behörden dem 
Nationalrat regelmäßig, jedenfalls in Abständen 
von drei Jahren, einen Bericht über die Leistungen 
und die Probleme des Hochschulwesens vorzu­
legen. Der Bericht hat insbesondere auf Grund 
der zu erwartenden Zahl an Studierenden den 
Bedarf der HochsdlUlen an Lehrkräften, an wis­
senschaftlichem und nichtwissenschaftlichem Per­
sonal, an Bauten, Einrichtungen, Behelfen, wis­
senschaftlichem Material und anderen Hilfsmitteln 
darzustellen, die Kosten des Bedarfes zu be­
rechnen, die Probleme der Forschung und Lehre 
an den Hochschulen aufzuzeigen und Vorschläge 
zu ihrer Lösung zu unterbreiten. 

§ 45. übe r g a n g s b e s tim m u n gen 

(1) Dieses Bundesges·etz tritt mit 1. Oktober 
1966 in Kraft. Die Bestimmunge,ri des Konkor­
c{ates, BGBl. II Nr. 2/1934, über das Studium der 
Katholischen Theologie bleiben unberührt. 

(2) Abweichend von den Bestimmungen des 
S 6 Abs. 2 und des § 9 Abs. 2 sind bis zum 
30. September 1972 auch Bewerber, die nur das 
17. Lebensjahr vollendet haben, als ordentliche 
oder außerordentliche Hörer aufzunehmen. 

(3) An den Universitäten haben zunächst die 
Dekane (Dekanate) hinsichtliche der Studierenden 
ihrer Fakultät die im § 4 Abs. 4, § 6 Abs. 5 bis 7, 
S 8 Abs. 1 sowie § 9 Abs.3 und § 11 dem Rektor 
(Rektorat) zug,ewiesenen Aufgaben zu erfüllen. 
Die zur Durchführung der erwähnten Bestim­
mungen dieses Bundes,gesetzes edorderlichen 
organisatorischen Voraussetzungen sind ehestens 
zu schaffen. 

(4) Die Bestimmung des § 6 Abs. 5 lit. bist 
bis zur Neuordnung der ordentlichen Studien 
durch besondere Studiengesetze, Studienord­
nungen und Studienpläne sinngemäß mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß eine Unterbrechung 
des Studiums anzunehmen ist, wenn eine den 
Diplomprüfungen im Sinne dieses Bundesgesetzes 
entsprechende Prüfung oder ein Rigorosum auch 
nach der doppelten durchschnittlichen Studien­
zeit nicht erfolgreidt abgelegt wurde. . 

(5) Die Bestimmun~en des § 7 Abs. 1 und 2 
sind auf Bewerber anzuwenden, die eine Reife­
prüfung nach den auf Grund des Schulorgani­
sationsges,etzes, BGBl. N r. 242/1962, erlass'enen 
Vorschriften abgelegt haben. Auf andere inländi­
sche Bewerber sind die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dieses Bundesgesetzes geltenden Vor­
schriften über die Studienberechtigungen und 
über die Ablegung von Ergänzungsprüfungen 

weiter anzuwenden. Insbesondere bleiben die 
auf Grund von Reifevermerken und der Absol­
vierung von üherbrückungskursen erworbenen 
Studienberechtigungen unberührt. 

(6) Auf ordentlich'e Hörer, die ihr Studium 
vor dem Wintersemester 1966/67 begonnen 
haben oder noch vor dem Inkrafttreten der für 
ihre Studienrichtung zu erlassenden besonderen 
Studiengesetze, Studienordnungen und Studien­
pläne beginnen werden, sind die derzeit für die 
betreffende Studiemichtung geltenden besonderen 
Studien vorschriften weiter anzuwenden, jedoch 
treten die Bestimmungen der §§ 21 (Anrechnung 
von Studien und Prüfungen), 29 (Noten), 
32 (Ungültige Prüfungen), 33 (Zeugnisse), 
41 (Anwendung des Allgemeinen Verwa1tungs~ 
verfahrensgesetzes), 42 (Aufsichtsbeschwerden) 
und 43 (Verfahren in Prüfungsangelegenheiten) 
dieses Bundesgesetzes an die Stelle der in den 
erwähnten besonderen Studienvorschriften die­
selben Gegenstände regelnden Bestimmungen. 

(7) Die im Abs. 6 erwähnten ordentlichen 
Hörer haben das Recht, sich durch s·chriftliche 
Erklärung zu Beginn des auf das Inkrafttreten 
der zu erlassenden neuen Studienvorschriften 
folgenden Semesters diesen neuen Studienvor­
schriften zu unterwerfen. In diesem Falle werden 
zurückgelegte Studien dene1ben Studienrichtung 
zur Gänze in die vorgeschriebene Studiendauer 
eingerechnet und alle abgelegten Prüfungen an­
erkannt. 

(8) Die Bestimmungen des § 26 sind auf die 
Zusammensetzung von Prüfungskommissionen 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses· Bundesgesetzes bestellte 
Präsides von Prüfungskommissionen, ihre Stell­
vertreter und die Prüfungskommissäre für die 
lauf.ende Funktionsperiode, längstens aber bis 
zu dem nach den Bestimmungen des § 26 Abs. 5 
zu ermittelnden Zeitpunkt als nach den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes bestellt zu gelten 
haben. 

(9) Mit Beginn des Studienjahres 1966/67 
treten unbeschadet zwischenstaatlicher Verein­
barungen alle Bestimmungen, die Gegenstände 
der in Abs. 1 und 5 genannten Rechtsvorschriften 
regeln, mit den dazu ergan~enen Verordnungen 
und Dienstanweisungen außer Kraft, insbeson­
dere folgende: 

1. Verordnung des Staatsamtes für Volks­
aufklärung, für Unterricht und Erziehung und 
für Kultusangelegenheiten vom 3. September 
1945, StGBl. Nr. 168, über die allgemeine 
Studienordnung für die wissenschaftlichen Hoch­
schulen in der Fassung des XIX. Hauptstückes 
des NS-Gesetz·es 1947, BGBl. Nr. 25. 

2. Verordnung des Staatsamtes für Volks­
aufklärung, für Unterricht und Erziehung und 
für Kultusangelegenheiten vom 9. Juli 1945, 
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StGBl. Nr. 80, über die Einteilung des Studien­
jahres an wissenschaftlichen Hochschulen (Hoch­
schulstudienjahresordnung) in der Fassung der 
Verordnung des Bundesministeriums' für Unter­
richt vom 4. Dezember 1946, BGBl. Nr. 71. 

3. Verordnung des mit der Leitung des Bun­
desministeriums für Unterricht betraut,en Bun­
deskanzlers, des für die Angelegenheiten des 
Sicherheitswesens gemäß Art. 91 Abs. 4 der Ver­
fassung 1934 zuständigen Vizekanzlers und des 
Bundesministers für Handel und Verkehr über 
das Recht der Sich'erheitsbehörde, aus Gründen 
der öffentlichen Ordnung gegen das Studium von 
Ausländern an österreichismen Hochschulen Ein­
spruch zu erheben (Inskriptionseinspruchsverord­
nung), BGBl. Nr. 359/1935. 

4. Verordnung des Ministeriums für Kultus 
und Unterricht vom 30. Juni 1850, Z. 5432/178, 
betreffend eine Instruktion über den Vorgang 
bei Anordnung der Vorlesungen und bei Ab­
fassung und Veröffentlichung der Lektions­
kataloge. 

5. Verordnung des Staatsamtes für Volksauf­
klärung, für Unterricht und Erziehung und für 
lt.ultusangelegenheiten vom 9. Juli 1945, StGBl. 
Nr. 82, über die Anredtenbarkeit ausländischer 

Hochschulstudien und im Auslande abgelegter 
Prüfungen. 

6. Verordnung des Staatsamtes für Volks­
aufklärung, für Unterricht und Erziehung und 
für Kultusangelegenheit1en vom 9. Juli 1945, 
StGBl. Nr. 78, über den Erwerb, die Führung 
und den Verlust inländisch,er akademischer 
Grade in der Fassung des IIl. Abschnittes des 
XIX. Hauptstüffies des NS-Gesetzes, BGBl. 
Nr. 25/1947. 

7. Verordnung des Staatsamtes für Volks­
aufklärung, für Unterricht und Erziehung und 
für Kultusangelegenheiten vom 9. Juli 1945, 
StGBl. Nr. 79, über die Führung ausländischer 
akademischer Grade. 

§ 46. Schlußbestimmung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium fUr Unterricht, in den 
Angelegenheiten des § 7 Abs. 3 das Bundesmini­
sterium für Unterricht im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft, in Angelegenheiten des § 12 Abs. 3 
im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt 
betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

I. Legislatorische Maßnahmen zur Hochschul~ 
erneuerung in. der Republik österreich 

Hochschuldozent, . weiters aber 
auch allgemeine 'Organisations­
bestimmungen und schließlich 

A. Allgemeines die R e gel u n g der 'st u den t i s c h e n 

Bald nach Beendigung des Ersten Weltkrieges Sei b s t ver wal tun g. Sie waren Früchte des 
Zusammenwirkens der staatlichen Hochschulver­hatte die staatliche Hochschulverwaltung die auf 

eine Reform des Hochschulwesens gerichteten waltung und der akademischen Behörden. Der 
Bestrebungen aufgegriffen. Die Maßnahmen zur Verfassungsrechtsl~ge ihrer Entstehungszeit ent­
Anpassung der Organisation und der Studien- sprechend.stehen SIe heute auf der Stufe von .. Ge­
und Prüfungsvorschriften der Hochschulen an setzen. MIt dem Außerkr~fttreten der Vorl~~fi­
die neuen Verhältnisse erreichten dann Mitte der I g.en Verfassung verloren dIe Ve:.ord.nungsermach­
dreißiger Jahre einen gewissen Höhepunkt (Hoch- tigung.en des Hochsc!:ulerI?achtigungsgesetzes 
schulermächtigungsgesetz, BGBL Nr. 266/1935). 1936 ihre AnwendbarkeIt. DI~ Erneuerung des 
Die nationalsozialistische Ära unterbrach diese Hochschulrechtes kam zum Stillstand. 
Entwicklung aber jäh und schuf an den Für die Hochschulreform blieb in der Folge­
österreichischen Horh'sch'ulen eine Lage, die mit zeit nur der Weg der Gesetzgebung offen. Die in 
dem Geiste und der Tradition des österreichi- dieser Zeitepoche durch die Initiative der staat­
schen Hochschulwesens unvereinbar war. lichen Hochschulverwaltung verwirklichte Ein-

zelgesetzgebung hat allerdings allen beteiligten 
Mit der KundmaChung der Provisorischen Kreisen erkennen lassen, daß mit dem System der 

Staatsregierung vom 20. Juni 1945 über die Auf- Detailregelungen und Aushilfen in Notfällen 
hebung der deutschen Rechtsvorschriften auf dem weder den Problemen des Einzelfalles noch der 
Gebiete des Hochschulwesens, StGBI. Nr. 75/ veränderten Gesamtlage der Hochschulen hin-
1945, wurden alle Anordnungen, die von Behör-
den des Deutschen Reiches in Angelegenheiten reichend Rechnung getragen werden konnte. 

des Hochschulwesens getroffen worden waren, Sehr bald entstand daher - nicht nur inner­
für den Bereich der Republik Österreich außer halb der staatlichen Hochschulverwaltung -
Kraft, eine Reihe österreichischer Rechtsvor- der PI a n ein erg r ü n d I ich e n Ne u­
schriften in der Fassung vom 13. März 1938 in r e gel u n g des ge sam t e n Hoc h s c h u 1-
Kraft gesetzt, darunter auch das Hoc h s c h u 1- wes e n s. Von den zahlreichen Umständen, die 
er m ä c h t i gun g s g e set z 1935. Es bot zu einem solchen Beginnen drängten und als 
während der Geltungsdauer der Vorläufigen Grundlage' der umfassenden Reform zunächst 
Verfassung, also bis zum 19. Dezember 1945, ein Hochschul-Organisationsgesetz erforderten, 
zusammen mit anderen Verordnungsermächti- seien herausgestellt: 
gungen aus früherer Zeit,. dem damaligen Staats-

1. die Tatsache, daß das Hochschulrecht nicht amt für Volksaufklärung, für Unterricht und Er-
ziehung und für Kultusangelegenheiten hinrei- nur einer Ergänzung oder einer Verbesserung im 
chende Handhaben für gewisse Neuerungen und Detail, sondern einer um f ass end e n E r­
Ergänzungen auf dem Gebiete des Hochschul- neu e run g b ed a r f. Die Abwehr der Gefahr 

I d einer drohenden Beeinträchtigung der forschen-
wesens. Die im Ju i un später im September den und unterrichtenden Funktionen der Hbch-
1945 ergangenen, insgesamt 15 Ver 0 r d n u n-

schule durch das überhandnehmen des "Spezia­gen enthielten vorwiegend Vor-
sc h r i f t e fi übe r das S t u die n- und' listenturns" und der "Vers1chulung" war dringend 
P r ü fun g s wes e n, übe r den Vor gang geworden; 
bei der Ve rl e i h u n g a k ade m i s ehe r 2. der heterogene und zum Teil sogar wider­
G rad e S 0 wie der L ehr b e f u g n isa I s spruchsvolle Charakter des Hochsdmlrechtes, der 
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sich aus der unübersehbaren Zahl von D eta i lc raschen, daß bei einer so großen Zahl von Stel­
r e gel u n gen ergeben hat, die i n den v e r- lungnahmen über viele Probleme auch durchaus 
sc h i ed e n e n E po c he n sei t 1848 im entgegengesetzte Ansichten geäußert wurden; so 
Wechsel der legitimierenden Ideen entstanden etwa die Stellungnahmen der rechts- und staats­
waren. Der Rechtscharakter dieser Vorschriften wissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien 
ist außergewöhnlich unterschiedlich; es leuchtet und der Arbeiterkammer, die im übrigen nicht 
ein, wie schwierig zum Beispiel die gleichzeitige 'nur - wie die vielen anderen Gutachten - wert­
Anwendung von Vorschriften aus der Zeit der volle Anregungen zu einzelnen Problemen gaben, 
Studienhofkommission und solcher aus jüngster' sondern auch eine Gesamtbeurteilung des Ent­
Zeit geworden ist; wurfes enthielten. Der gründlich überarbeitete 

3. das aus früheren Epochen stammende Hoch- Entwurf. wurde nochmals in einer Die~stbespre­
schulrecht ist das Produkt einer Verordnungs- c~.ung ~lt den. Vertretern der akademlsche~. Be­
und Erlaßtätigkeit, an der in der Vergangenheit h?rden 1m JuUl 1?5~ beraten und wur~~ spater­
mehrere Zentralstellen (nicht nur das Unter- hm, um noch stnttlge Probleme zu klaren, der 
richtsministerium, sondern auch das Ministerium Rektorenkonferenz zur Beratung vorgelegt. 
für Handel, für Ackerbau, ja sogar das k u. k. Der Entwurf umfaßte schließlich neun Ab­
Kriegsministerium) grundlegend, aber von durch- schnitte mit insgesamt 89 Paragraphen. Der erste 
aus ver s chi e den e n Res s 0 r tau f f a s- Abschnitt enthielt allgemeine Bestimmungen, der 
s u n gen ausgehend, beteiligt waren. zweite Abschnitt handelte von den Studierenden, 

Die sorgfältige Abwägung solcher Umstände, der. dritte A~schnitt von. den Studien ~~ allge-
die Forderungen un erer Ze't l'eßen d h . memen, der vierte Abschmtt von den Prufungen; 

s 1 1 a er emen d f" f Ab ch . h' 1 S d b . 
weiteren Aufschub der Neuordnung des Hoch- er ~~ te. s nm e~t 1: t on er estlmmun-
schulwesens in Österreich nicht länger ratsam er- gen fur .emzelne ~tudlennchtungen, .der sechste 
scheinen' Staat u d Hoch ch len h tt 'ch t- regelte die akademlschen Grade; der Siebente Ab-

, n s u a en SI en ch' 11' H ch' ch'l D' . l' 
schlossen, die gesetzliche Neuregelung des Hoch- s Ultt ste te eme neue 0 s Ü er- ISZIP ma~-
schulwesens in Angriff zu nehmen. Den ersten ordn,ung dar, der ~chte regelte das Verfahren .m 
Schritt dieser umfassenden Neuregelung stellt das Stud~enange~egenhelten u~d der neunte Abschmtt 
mit 1. Oktober 1955 in Kraft getretene Hoc h- enthielt ?le erforder~lchen überga~gs- und 
s c h u 1- 0 r g an isa t ion s g e set z, BGBl. Schlu~bestlmmungen. Dleser Entwurf gmg aber-
Nr. 154/1955 da mals ms Begutachtungsverfahren, wurde mehr-

, r. fach umgearbeitet und bildete die Grundlage 

B. Entwürfe eines Hochschulstudiengesetzes 

Die Pläne für ein Hochschulstudiengesetz rei­
chen bis in die Jahre der Nachkriegszeit zurü~. 
Ein im Jahr 1949 den Organen der Bundesgesetz­
gebung zugegangener Entwurf eines Hochschul­
studiengesetzes kam aber nicht in parlamentari-
sche Behandlung. . 

Ein neuer Entwurf eines Hochschulstudien­
gesetzes und dessen Grundsätze wurden mit den 
Vertretern der akademischen Behörden bereits 
bei der im Februar 1954 vom Bundesministerium 
für Unterricht einberufenen Enquete beraten, 
deren Ergebnis zunächst das bereits erwähnte 
Hochschul-Organisationsgesetz 1955 darstellte. 
Gleichzeitig mit der Ausarbeitung dieses Hoch­
schul-Organisationsgesetzes gingen die Arbeiten 
für den Entwurf eines Hochschulstudiengesetzes 
weiter, sodaß das Bundesministerium für Unter­
richt u n mit tel bar na chI n k r a f t t r e­
t end e s Hoc h s c h u 1 - 0 r g a ri isa t ion s­
g e set z e s 1955 in der Lage war, den Hoch­
schulen sowie allen anderen interessierten Stellen' 
den E n t w u r f ein e s neu e n Hoc h­
s c h u 1 s t u die n g e set z e s zur Beg u t­
ach tun g z u übe r sen den. Die außer­
ordentlich hohe Zahl von 89 Zuschriften zeigte 
das große Interesse, das dem Entwurf entgegen­
gebracht wurde. Es konnte natürlich nicht über-

zahlreicher Diskussionen über die österreichische 
Hochschulreform, insbesondere auch in studenti­
schen Kreisen. 

Das allgemeine Interesse an Hochsch'ulfragen 
nahm und nimmt bis heute ständig zu; ni c h t 
nur a n den Hoc h s c h u 1 e n seI b s t, 
S 0 n der n a u chi n der ö f f e n t 1 i c h­
k ei t werden die Anliegen einer echten, umfas­
senden Reform vertreten. Obwohl eine solChe 
Reform nicht nur die Gestaltung von Studien 
und Prüfungen an den wissenschaftlichen Hoch­
schulen zum Ziele haben kann, sondern vor 
allem auch mithelfen soll, die Probleme der For­
schung überhaupt in österreich zu lösen, hat das 
A 11 gern ,e i n e Hoc h s c h u 1 - S t u die n­
ge set z nunmehr einhellig Vor r a n g vor 
anderen Gesetzen. Es ist im Zusammenhang mit 
dem Studienbeihilfengesetz 1963 zu sehen und 
stellt eine W e i t e r f ü h run g der mit 
dem Hoc h s c h u 1 - 0 r g a n isa t ion s­
ge set z 1955 eingeleiteten organisatorischen 
Reform dar. 

Das Hochschul-Organisationsgesetz 1955 ist .das 
Werk einer klugen Gesetzgebung; es legt für das 
Reformwerk der Studien unO Prüfungen an den 
Hochschulen einen durchaus geeigneten Grund. 
Neue Bedürfnisse erfordern nunmehr eine Wei­
terentwicklung dieses Gesetzes. Auch das Hoch­
schultaxengesetz wird unter Bedachtnahme auf 

4 
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§ 18 Abs. 7 dieses Entwurfes und auf das Stu­
dienbeihilfengesetz 1963 einer Novellierung be­
dürfen. 

Das Studienbeihilfengesetz 1963 wurde vom 
Gesetzgeber ·ebenfalls als ein T eil der n 0 t­
wen d i gen R e f 0 r m des Hoc h s c h u l­
wes e n s angesehen. Das legislatorische Motiv, 
Studierende materiell zu fördern, ist nämlich die 
Heranbildung hochqualifizierter Fachkräfte für 
alle Zweige des öffentlichen Lebens einschließlich 
des Nachwuchses an den Hochschulen. Die Wert­
vorstellung, die dieser Förderung zugrunde liegt, 
scheint sich aus der allgemeineren ableiten zu las­
sen, daß dem Staat eine kulturpolitische Aufgabe 
in der Förderung der Studien, der akademischen 
Leistung und der Wissenschaft überhaupt er­
wächst, weil und insoweit sie von einzelnen nicht 
geleistet werden kann. Der Gesetzgeber hat in 
dieser in erster Linie kulturpolitischen Förde­
rungsmaßnahme ein geeignetes Mittel erblickt, 
die Förderung der Studien und der Heranbildung 
hochqualifizierter Fachkräfte und des wissen­
schaftlichen Nachwuchses zu verwirklichen. 

Nicht nur die von zahlreichen privaten und 
öffentlichen Organisationen, von Angehörigen 
der Hochschulen und von politischen Parteien 
durchgeführten Diskussionen zu einer Reform 
der Hochschulen, sondern auch die eben _ beschrie­
-benen gesetzgeberischen Maßnahmen haben da­
her eine neuerliche überarbeitung des Entwurfes 
eines Hochschulstudiengesetzes notwendig ge­
macht. In demokratischer Weise haben viele 
interessierte Gruppen dazu beigetragen, die 
Problemstellung zu vertiefen. Auch die in der 
Bundesrepublik Deutschland erschienenen Re­
formpläne, Studien und Erhebungen haben die 
österreichischen Diskussionen beeinflußt. 

U mall e die s e A n r e gun gen z u­
sam m e n z u f ass ,e n, hat . der B und e s­
minister für Unterricht zu seiner 
eigenen, persönlichen Beratung 
ein e n "R at für Hoc h s c h u I fra gen" 
berufen, der aus Hochschullehrern, Assistenten, 
Studentenvertretern und Beamten der staatlichen 
Verwaltung besteht. Die Mitglieder dieses Rates 
sind zufolge ihrer bisherigen Tätigkeit Sachver­
ständige für Hochschulfragen. Daneben hat das 
Bundesministerium für Unterricht in mehreren 
Enqueten Spezialprobleme einzelner Studien­
richtungen beraten lassen, zum Beispiel betreffend 
die Linzer Hochschule - für Sozial- und Wirt­
schaftswissenschaften, betreffend das rechtswissen­
schaftliche, medizinische, technische und philo­
sophische Studium. Auch diese Beratungen muß­
ten in dem Entwurf für ein Allgemeines Hoch­
schul-Studiengesetz berücksichtigt werden. 

Der' "Rat für Hochschulfragen" hat in einer 
Reihe von Tagungen den Text des vorliegenden 
Entwurfes eines -Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes und nach dem Begutachtungsverfahren 

sämtliche Stellungnahmen zu diesem Entwurf 
beraten; aufbauend auf den früheren Entwürfen 
hat er versucht, ein z u k u n f t s w eis e n cl e s· 
K 0 n z e p t zu entwerfen, für das er alle An­
regungen und Vorschläge zu einer Reform der 
Hochschulen studiert, erwogen und geprüft hat. 

Der Entwurf enthält die grundsätzliche Rege­
lung des Studien- und Prüfungswesens an den 
wissenschaftlichen I:Iochschulen in ö~terreich: 

Grundsätze und Ziele (I), Bestimmungen über 
die Studierenden (Il), über die Studien (III) und 
Prüfungen (IV), über akademische Grade (V), 
dann Verfahrensvorschriften (VI) und Sonder-, 
übergangs- und Schlußbestimmungen (VII). 

Die dem Entwurf beigegebenen ErläuterndeR 
Bemerkungen bauen auf den Diskussionen des 
"Rates für Hochschulfragen" auf. Die Erläutern­
den Bemerkungen zu einem Allgemeinen Hoch­
-schul-Studiengesetz würden ihre Aufgabe nicht 
erfüllen, wenn sie nur den rechtlichen Gehalt 
einzelner Bestimmungen erklärten; sie müssen 
vielmehr in die gesamte Problematik einer Hoch­
schulreform auf dem Gebiete des Studienwesens 
einführen. Daher war es erforderlich, in norma­
tiver Hinsicht die Wirkungsbereiche staatlicher 
und autonomer Hochschulverwaltung darzu­
stellen, zusätzlich aber auf die Fragen des 
Studienbetriebes näher einzugehen und die Zu­
sammenhänge zwischen dem autonomen und 
dem staatlichen Bereich der Hochschulverwaltung 
in sachlicher, pädagogischer und wissenschaft­
licher Hinsicht aufzuzeigen. Die staatliche Ver­
waltung hat für diesen Teil der Erläuternden 
Bemerkungen stets auf die Beratungen des Rates 
für Hochschulfragen zurückgegriffen. 

c. Literatur und Dokumentation 

Zu den einzelnen Abschnitten der Erläutern­
den Bemerkungen werden jene Wer k e der 
L i t e rat ur angeführt, die A n r e gun gen 
für einzelne Bestimmungen gebracht haben, die 
im "Rat für Hochschulfragen" diskutiert wur­
den und die für cl a s Ver s t ä n d n i s des 
vor 1 i e gen den E n t w u r fes - b e d e u t­
sam sind. Das Liter.aturverzeidmis ist daher 
keineswegs vollständig, sondern soll nur deutlich 
machen, daß ein so grundlegendes Gesetzeswerk 
nicht ohne Zusammenhang mit der geistes­
geschichtlichen, sozialen und redltlichen Entwick­
lung gesehen werden kann. 

Es wurde ferner versucht, eine auf die Zeit 
von 1961 bis Ende März 1966 beschränkte 
D 0 k u m e n tat ion anzuschließen, welche die 
Entwicklung der Diskussion über 
die R e f 0 r rri. der w iss e n s c h a f t­
l ich e n Hoc h s c h u 1 e n in österreich an 
Hand der wichtigsten Presseberichte wiedergibt. 
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"Neues österreidt" ...............•.. 19. 2.1965 
"Expreß" .......................... . 20. 2.1965 
"Volksblatt" ....................... . 20. 2. 1965 
"Südost-Tagespost" .................. . 20. 2. 1965 
"Die Furdte" ....................... . 20. 2.1965 
"Arbeiter-Zeitung" ................•.. 20. 2.1965 
"Die Presse" •....................... 22. +. 1965 
"Die Presse" ...................... ~7.128. 2.1965 
"Die Presse" .....•.................. 3. 3.1965 
"Die Furche" ........................ 6. 3. 1965 
"Wiener Zeitung" .................... 27. 3.1965 
"Die Presse" ...................... 27./28.3. 1965 
"Die Presse" ........................ 30. 3.1965 
"österreidtisdte Hochschulzeitung" .... 1. 4. 1965 
"Die Presse" ........................ 1. 4.1965 
"Volksblatt" ........................ 2. 4.1965 
"Die Presse" ........................ 2. 4.1965 
"Wiener Zeitung" .................... 4. 4.1965 
"österreichische flodtsdtulzeitung" .... 15. 4. 1965 
"Arbeiter-Zeitung" ................. 1. - 29. 8. 1965 
"Neu es österreich" .................. 7.10.1965 
"Arbeiter-Zeitung" .................. 20. 11. 1965 
"Kleine Zeitung", Graz .............. 21. 11. 1965 
"Südost-Tagespost" .................. 21. 11. 1965 
"Südost-Tagespost" .................. 23. 11. 1965 
"Tiroler-Tageszeitung" ..•............. 23.11. 1965 
"Neues österreidt" .................. 23. 11. 1965 
"Wien er Zeitung" ..... : .............. 24.11. 1965 
"Arbeiter-Zeitung" .............. . . .. 24. 11. 1965 
"Quo Vadis" ........................ 4. 1. 1966 
"Neu es österreidt" .................. 15. 1.1966 
"Die Presse" ...................... 15116. 1. 1966 
"Salzburger Nadtrichten" ............. 18. 1. 1966 
"Arbeiter-Zeitung" ................. , 20. ,1. 1966 
"Arbeiter-Zeitung" .......•........... 15. 1. 1966 
"Südost-Tagespost" .. . . . . . . . . . . . . . . .. 22. 1. 1966 
"Tiroler-Tageszeitung" ................ 27. 1. 1966 
"Aus dem Programm für österreich der 

SPö" ..................•.......... 2. 1966 
"Aus dem Programm der DFP" ....... . 
"Neues ·österreich" ................. . 
"Volksblatt" ....................... . 
"Oberösterreichisdte Nachrichten" ..... . 
"Südost-Tagespost" ................. . 
"Salzburger Volksbla tt" ............. . 
"Tagblatt" ......................... . 
"Salzburger Nachridtten" ........... . 
"wien er Zeitung" ................... . 
"Volksblatt" ....................... . 
"Salzburger Nachridtten" ........... . 
"Neues österreich" ................. . 
"Die Presse" ....................... . 
"Kleine Zeitung", Graz ............. . 
"Volks blatt" ....................... . 
"Volksblatt" ....................... . 
"Die Presse" 
"Volksstimme" 
"Die Presse" .................... .' .. . 
"Tagblatt Linz" ................... .. 

- 2. 1966 
4. 2. 1966 

10. 2.1966 
18. 2. 1966 
18. 2.1966 
19. 2.1966 
23. 2.1966 
23. 2.1966 
24. 2.1966 
24. 2.1966 
25. 2. 1966 
10. 3. 1966 
18. 3. 1966 
18. 3. 1966 
20. 3.1966 
23. 3.1966 
23. 3. 1966 
24. 3. 1966 
25. 3. 1966 
26. 3. 1966 
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ll. Erläuternde Bemerkungen zu den einzel-
, nen Bestimmungen des Entwurfes 

Zu S t: 
Diese Bestimmung ist Prä ,a m bel und 

Pro g r a m m. Die leitenden Grundsätze und 
Ziele niederzulegen, soll nicht nur bezwecken, 
die Motive des Gesetzgebers festzuhalten und 
den: historischen und geistigen Hintergrund 
dieses Gesetzgebungsprozesses zu verdeutlichen; 
S 1 wird daher nicht nur als In t e r­
pr eta t ion s h i I f e, sondern ,gerade auch als 
lt ich t 1 i nie für die Gestaltung der einzelnen 
Studiengesetze, Studienordnungen und Studien­
pläne dienen, begründet er doch als normativer 
Teil des Gesetzes R e c h t s p f 1 ich t e n. Sie 
werden dem Aufsichtsrecht des Bundesministe­
riums für Unterricht und den Dienstpflichten 
der Kollegien, der Institutsvorstände, Lehr­
kanzelinhaber und der Lehrkräfte im allgemei­
nen einen vom Gesetzgeber selbst formulierten 
Inhalt geben; Ermessen, das den staatlichen und 
den akademischen Behörden eingeräumt ist, muß 
u. a. im Sinne dieser Bestimmungen geübt 
sein; bei Prüfungen der Verfassungsmäßigkeit 
von Studienordnungen und Studienplänen nach 
Artikel 18 Abs. 2 B.-VG. werden dese Richtlinien 
Maßstäbe vermitteln und dadurch andere Vor­
sdlriften ergänzen. 

Abs. 1: 

a) "Lehrfreiheit" 

1. Als Grund- und Freiheitsrecht ist die Frei­
heit der Wissenschaft und ihrer Lehre Selbst­
beschränkung des Staates: F 0 r s c h u n gun d 
Lehre sollen freivom staatlichen 
Z w an g sei n. Der Grundsatz der Lehrfreiheit 
i&t durch Artikel 17 Staatsgrundg,esetz, RGBl. 
Nr. 142/1867, und für die Hochschulen ferner 
durch die·· Bestimmungen des Hochschul-Organi­
liationsgesetzes 1955 verankert. Die § § 10 bis 14 
HochsdlUl-Organisationsgesetz räumen nämlich 
den akademischen Lehrern das Recht ein, im 
Rahmen ihres Nominalfaches die Lehrveranstal­
tungen frei zu wählen (venia docendi). Auf den 
Inhalt und die Form (Methode) dieser Lehrver­
anstaltungen steht niemandem ein Einfluß zu. 

Obwohl das Grundrecht ohne Vorbehalt des 
Gesetzes eingeräumt ist,' vermittelt es keine ab­
liolute Freiheit. Die Lehrfreiheit, das "Lebens­
element der Universitäten, ohne welche sie nicht 
denkbar sind" (Mischler-Ulbrich), kennt i m­
man e n t e G run d re eh t s s ehr a n k e n: 
ro besteht die Lehrfreiheit zum Beispiel eben 
nicht hinsichtlich des Themas der durch Studien­
vorschriften festgesetzten Pflichtvorträge akade­
mischer Lehrer, sondern nur hinsichtlich der 
Auffassung und Wiedergabe eines Wissenschaft­
zweiges, also in systematischer, methodologischer 

und dogmatischer' Richtung. Diese "sachlich ge­
rechtfertigten" Einschränkungen (Ermacora) er­
geben sich aus den Aufgaben, die die Hoch­
schulen als Anstalten des Bundes für die Gesell­
schaft zu erfüllen haben: Ausbildung, Forschung, 
Entwicklung der Wissenschaften, Heranbildung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses sind daher 
auch unter Aspekten zu sehen, die eine absolute 
Lehrfreiheit begrenzen. Soweit solche Aufgaben 
im Interesse der staatlichen Gemeinschaft den 
Hochschulen übertragen sind, sind sie diesem 
Interesse der Gemeinschaft verpflichtet. Die Or­
gane des Staates, die die Gesellschaft repräsen­
tieren, sind beauftragt, die ö f f e n t 1 ich e n 
I n t e res sen zu wahren, ohne die wissen­
schaftliche Forschung zu behindern und in die 
Lehre inhaltlich und methodisch beschränkend 
einzugreifen. Die Gesetzgebung regelt daher die 
ordentlichen Studien, ihre Ziele und Pflicht­
fächer, die· Lehrverpflichtungen, das Prüfungs­
wesen usw. und gibt für die Handhabung der 
staatlichen Unterrichtsverwaltung (zum Beispiel 
der Dienstaufsicht) Richtlinien. 

2. Die verfassungsgesetzlich gewährleistete 
Freiheit der Forschung und Lehre entfaltet Wir­
kungen auch auf die Bestimmungen des vorlie­
genden Gesetzentwurfes und der Durchführungs­
vorschriften: 

Es wird in § 2 verlangt, daß diejenigen Lehr­
veranstaltungen, die zur Lehrverpflichtung der 
akademischen Lehrer gehören, für die sie also 
vom Staate angestellt oder beamtet sind und be­
soldet werden, so einzurichten sind, daß sie den 
Studierenden innerhalb der Studiendauer die 
Erreichung der Ziele der Studien ermöglichen, 
nämlich die wissenschaftliche Berufsvorbildung, 
die Bildung durch Wissenschaft und die Fähigkeit 
zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit. Der 
Entwurf enthält sich aller Maßnahmen darüber 
hinaus, die durch die Lehrverpflichtung zu er­
reichenden nicht wissenschaftlichen Ziele zu um­
schreiben und für die Lehrveranstaltungen den 
Lehrstoff in irgendeiner anderen Richtung oder 
zu irgendeinem Zweck vorzuschreiben; er ver­
zichtet daher ebenso wie das Hochschul-Organi­
sationsgesetz 1955 auf alle Eingriffe in die Lehr­
freiheit. 

Lehrfreiheit ist Grundlage und Gar a n­
t i e für die i n haI tl i c lh f r eie G e­
s tal tun g von L ehr v Q r ans tal t u n­
gen; sie ist da mit ein e Vor au s-, 
setzung für alle Studien, die der 
Wissensch,aftlichkeit und der 
S u ehe n ach E r k e n n t n i s verpflichtet 
sind. Eine Gliederung der Fächer, die zum Bei­
spiel so weit geht, daß sie einen übergriff auf 
die freie inhaltliche Gestaltung des Lehrstoffes 
~n den Lehrveranstaltungen mit sich bringt, ist 
1m ~ahmen der einzelnen Studiengesetze, der 
Studienordnungen und der Studienpläne abzu­
lehnen. 
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Lehrende und Lernende sollen 
i n ihr e r w iss e n s c h la f t I ich e n B e­
t ä t i gun g ge s ich e r t Is ein; der g e i­
stige Bereich ist ih\nen frei von 
staatlichem Zwang überlass·en 
(siehe lit. c, d und f). Deshalb erscheint es not­
wendig, die Freiheit der Fotschung und Lehre 
auch im Rahmen der Studi~n und Prüfungen 
besonders zu sichern. 1 

b) "Forschung und Lehre" 

1. Die Einheit von Forsch ng und Lehre ge­
hört zu den Grundlagen des IUniversitätslebens. 
Die Hochschule wäre ohne diese 
t rad i t ion e 11 e Ver b i b dun g undenk­
bar; sie ist ihre Frucht. 

Den von den Hochschulen unabhängigen For­
schungsstätten ist allein die Besorgung von For­
schungsaufgaben übertragen; solche Institute aus­
zubauen, ist im allgemeinen. und wissenschaft­
lichen Interesse zu fordern. Doch der Hochschule 
die Forschungsaufgaben und Forschung&möglich­
keiten abzunehmen, hieße sie zu einer Fachschule 
für höhere Ausbildung ohne eigene geistige Kraft 
machen. Die lebendige Lehre erhält ihre stärk­
sten Impulse aus der Forschungsarbeit des Leh­
renden. 

Es w i der s p r ich t die se r Er k e n n t­
n i s, F 0 r s c h u n gun d L ehr e zu t r e n­
n e n, den n nur i n e i gen e m F 0 r s c h e n 
k a n n eine r se i t s ver g a n gen e L e i­
s tun g a n ge e i g ne t, an der er sei t s 
a u c h für die Zukunft jenes Niveau ge­
sichert und garantiert werden, zu cl emu n s 
das Erb e ver p f 1 ich t e t. Was nützte alle 
Lehrfreiheit, wenn die Forschung von den Hoch­
schulen verbannt wäre? Und damit die Freiheit, 
wissenschaftlich schöpferisch tätig zu sein? Das 
R e c h t der F r e i h e i t der W iss e n­
schaft und ihrer L,ehre umfaßt 
daher das Recht unbehinderter 
Forschung und das Recht der 
freien Lehre der Wissenschaft 
(VfGH. Slg. Nr. 1969/1950). 

2. Die Hochschule hat in den letzten Jahr­
zehnten neue Funktionen übernommen; ihre 
alten Funktionen haben sich differenziert. Zum 
Teil vollzieht sich die Differenzierung als arbeits­
teilige Spezialisierung der Wissenschaften, zum 
Teil besteht sie in der Differenzierung der Ziele 
und der Tätigkeitsarten. Diese Fun k t ion s­
d i ff e ren z i e run g vollzieht sich jedoch 
innerhalb der gleichen Institution, sodaß ein 
Funktionsverlust nicht eintritt. Das Zusammen­
halten der sich differenzierenden Funktionen be­
ruht nun ohne Zweifel auf der großen Bindungs­
kraft, "die das normative Leitbild der . " Uni­
versität ausgeübt hat; Einheit der Wissenschaft, 
Einheit von Forschung und Lehre, ,Freiheit von 

unmittelbarem Bezug auf die Praxis si~d die 
mächtigen Konzeptionen des akademischen 
Selbstverständnisses!" (Schelsky). Die Funktions­
differenzierung setzt die Institution der Uni­
versität aber einem immer stärkeren Spaltungs­
druck aus. Durch organisatorische Maßnahmen 
soll diesen Schwierigkeiten gesteuert werden, 
wofür schon das Hochschul-Organisationsgesetz 
eine Reihe von Möglichkeiten enthält (zum Bei­
spiel Delegation an Kommissionen nach § 25 
Abs. 5 und 6; "Department-System"). 

Das Ideal der Einheit von Forschung und 
Lehre ist trotz der vielfach gewandelten Form 
unserer heutigen Universität durchaus aufrecht­
zuerhalten; man muß nur anerkennen, daß es 
sich n ich t m ehr u m ei n e n s 0 e i n­
fachen Tatbestand wie Forschung 
l! n d L ehr e, s 0 n d ·e r n urne i n e g a n z e 
Reihe sich differenzier·ender 
Fun k t ion e n in der Universität handelt, die 
es heute zu vereinen gilt: Erziehung,. Fach­
schulung, Forschung und ihre Administration, 
Selbstverwal tungsa ufga ben, Expertenaufgaben 
usw. Da alle diese Aufgaben und Tätjgkeiten 
jeweils zu ihrer verantwortlichen Erfüllung die 
ganze Arbeitskraft eines Menschen erfordern, 
gibt es entweder die Möglichkeit, den Verselb­
ständigungstendenzen nachzugeben und jede 
Funktion mit einem spezialisierten Personal aus­
zustatten, oder an dem Grundsatz der Vereini­
gung dieser Funktion in der gleichen Person auf 
die Weise festzuhalten, daß man ihr einen Wech­
sel der Funktionen in der Zeit gestattet. Da alles 
auf einmal tun zu können illusorisch ist, bietet 
sich eine funktionale Mobilität innerhalb der 
Institution der Universität in der Art an, daß 
der Gelehrte institutionell die Möglichkeit er­
hält, das Schwergewicht seiner Tätigkeit von Zeit 
zu Zeit eindeutig zu wechseln. In den meisten 
Fachgebieten mag es daher zweckmäßig sein, die 
Aufgaben z,eitlich so zu trennen, daß für be­
stimmte Zeitabschnitte die Schwerpunkte zwi­
schen Lehr- undPrüfungstätigkeit und For­
schungstätigkeit (Forschungs- und Lehrjahr) 
verlagert werden. Die Erfüllung der Aufgaben 
muß dann aber durch die Errichtung einer ent­
sprechenden Zahl von Lehrkanzeln in den ein­
zelnen Fächern gesichert werden ("II. Mößbauer­
Effekt") (vgl. Erläuternde Bemerkungen zu 
§§ 2, 10). 

Die Einheit von Forschung und Lehre scheint 
also weniger durch in ihr selbst liegende als durch 
organisatorische Schwierigkeiten bedroht. 

3. Drei weitere Gründe sprechen für die Bei~ 
behaltung der Einheit von Forschung und Lehre: 

,,1. erleichtert die frühzeitige Heranziehung 
der Studenten zu Forschungsarbeit·en die 
Auswahl des wissenschaftlichen Nach­
wuchses; 
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2. ermöglicht die Weiterführung der .For-I Wirkungsbereich, (vgl. unten Erläuternde Bemer­
schung an wissenschaftlichen Hochschulen kungen zu Ut. f, zu §§ 2 und 16); damit ist die 
eine ökonomische Nutzung der vorhan- Feststellung der wissenschaftlichen Lehrineinun­
denen Forschungseinrichtungen. Sie wären gen und Methoden in den einzelnen 'W:issenschaf­
bei eiIl!er Gründung eigener Forschungs- ten den Vertretern der Wissenschaft selbst über­
institute nur mit Mühe und großem ,Auf- tragen. Sie sind verantwortlich, den wissenschaft­
wand nachzuschaffen; ,lichen Entwicklungen und neuen Gedanken 

3. sind zu Lehrzwecken nur dann hervor- Raum zu geben, sie in das Programm der Hoch­
ragende Kräfte an die Hochschulen zu he-I schule (Fakultät) aufzunehmen und den Hörern 
rufen, wenn diesen auch die Möglichkeit zu vermitteln. Die~e bedeuts~me Aufga?e zählt 
zu eigener Forschungstätigkeit geboten aber selbst ~um Wlssenschafthche~ Bereich . und 
werden kann. Ansonsten würden diese muß daher 1m autonomen Bereich verbleiben, 
Spitzenkräfte in Forschungsinstitute ab- denn nur Gelehrte können über Gelehrte urtei­
wandern." (Leeb-Vogt.) len (Kant, Der Streit der Fakultäten in drei Ab-

4. Freiheit der Lehr,e und die Verbindung von 
Forschung und Lehre finden ihre Entsprechung 
in der Lernfreiheit. Von dieser her gesehen he­
deutet die Einheit von Forschung und Lehre 
weiters, daß die Studierenden nicht nur an der 
Forschung der Lehrer sinnvoll teilhaben sollen, 
sondern auch, daß sie selbst zur wissenschaft­
lichen Tätigkeit angeregt und angehalten werden. 
Im Sinne dieser Grundsätze gilt daher für alle 
Lehrveranstaltungen, was Schelsky als die Auf­
gabe der Vorlesung sieht, ohne die Zwecke der 
Vorlesung damit vollständig zu erfassen: 

schnitten, 1798). Im Rahmen der Staatsaufsicht 
kann die öffentlichkeit bei Mißbräuchen Einfluß 
nehmen. L ehr f r e i h e i tun d A u ton 0-

mie sind in diesem Sinne Garanten 
für die Wissenschaftlichkdt der 
E n t s c h e ji dun g dar übe r, was zur 
Vollständigkeit der Fachgebiete 
gehört. 

Der wiss·enschaftliche Grundsatz der Vollstän­
digkeit der Lehrgebiete und Lehrmethoden ist 
als ein leitendes Gestaltungsprinzip für Studien 
und Prüfungen neuerlich zu betonen. 

Die Offenheit der Hochschulen für die Viel-
"Die Vorlesung ist also für den Professor da falt wissenschaftlicher Lehrmeinungen und 

als eine organisierte Gelegenheit zu wissenschaft- Methoden findet ihre Ergänzung in der I n t e r­
lichen Einfällen und zur Anregung der Selbst- n a t ion a I i t ä t der Hoc h s c h u I e n. 

d) "Lernfreiheit" 

Der Begriffsinhalt der L ern f r e i h e i t soll 
ausführlich i!m: Rahmen des § 5 erläutert werden. 

produktion; die Zuhörer, die Studenten, sind \ 
dabei als das belebende Element, als Partner zur 
Kommunikation, nötig. Aber es liegt noch mehr 
in dieser Auffassung; wenn die Studenten nicht 
ebenfalls selbsttätig und produktiv sind, wenn 
sie nicht mitdenken, den Professor nicht be-
fragen, bezweifeln und kritisieren, dann erfüllen e) "Zusammenwirken der Lehrenden und Ler-
sie nicht ihre pficht gegenüber der Wissenschaft, nenden" 
nicht ihre Rolle im so k rat i s ehe nD i a log Die Grundkonzepte: "Freiheit der Forschung 
mit dem Professor. Die Selbständigkeit eines und Lehre", "Lernfreiheit", "Verbindung von 
nicht nur Lernenden, sondern Forschenden wird Forschung und Lehre" und "Vielfalt der wissen­
bereits dem Studenten zugeschrieben, und darin schaftlichen Lehrmeinungen und Methoden" for­
liegt seine Verantwortung gegenüber der Uni- dern, daß die besonderen Studiengesetze, die Stu­
versität und ihren Lehrern, ein Anspruch und dienordnungen und Studienpläne einem weiteren, 
eine Pflicht, die er nicht aufgeben darf." der europäischen Universität typischen Ideal die-

Die Verbindung von Lehr- und Forschungs- nen sollen: dem Zu sam me n wir k end e r 
tätigkeit soll in den Lehrveranstaltungen Nieder- L eh.: end e n ~ n d L ern end ~ n bei der 
schlag finden; den Studierenden soll in geeigneter Er f u 11 u ~ g W ISS e n s c h.a f t 11 c ~ er Au f­
Form im Rahmen des Studienbetriebes Gelegen-; gab e n. Dieses. Ideal ,,:,urde.In den Phllos~phen­
heit geboten werden, an der Behandlung exem- schulen der Gnechen, Im Mlttelal~er und. 1D der 
plarischer Themen Einblick in die wissenschaft- ~euen Welt - tr?tz .aller. Ver~.chledenhelten -
liche Forschungsarbeit und Forschungsweise zu emdrucksvolle W~rkhchkel~. Fur unsere H?ch:­
gewinnen (vgl. § 16). schulen . besteht Jedoch die Gefahr,. daß dieses 

wesentliche Element verlorengeht. Eme Reform 
der Hochschulen hat sich deshalb wieder auf 

c) "Vielfalt wissenschaftlicher Lehrmeinungen dieses Ideal zu b~innen. Die Massenvorlesungen 
und wissenschaftlicher Methoden" 

Die Vorsorge für d1e Vollständigkeit der Fach­
gebiete obliegt nach §§ 26 Abs. 2, 38 Abs. 1, 
52 Abs. 2 Hochschul-Organisationsgesetz 1955 
den Fakultäten und Hochschulen im autonomen 

und der aufreibende, notwendige administrative 
Betrieb entfremden Lehrer und Schüler; der 
Dialog zwischen ihnen droht zu yerstummen. 
Es gibt an einzelnen Hochschulen oder in einzel­
nen Fächern zuwenig Lehrer, zuwenig wissen-

5 
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schafrliches und administratives Personal, die und für die Wahrung des wissenschaftliche. 
Kontakte zwischen Lehrenden und Lernenden Niveaus - Aufgaben der autonomen Hodr 
zu pflegen. Oftmals fehlt die Bereitschaft, wenig- schulen - gestaltet als notwendige Vörausset­
stens im Einzelfall - in Seminaren, in übungen, zung den Bereich der Studien und Prüfungen mit. 
bei Dissertationsvorbereitungen - zum Gespräch Alle Prinzipien (lit. abis f) sind untrennbar mit­
mit den Studierenden zurückzukehren, und einander verbunden und stützen sich gegenseitig; 
häufig fehlt auch bei gutem Willen jede Möglich- sie alle sind institutionell, gesich.ert durch oell 
keit dazu. Administration steht vor Unterricht I Grundsatz der HochschulautonomIe. 
und den Aufgaben der Erziehung; die Hoch-
schulen laufen Gefahr, "verwaltete Bildungs- Abs. 2: 
anstalten" zu werden. 

Die Studierenden selbst nützen wenig die 
ihnen zum Teil immer wieder angebotenen 
Gespräche. Sie haben sich gewöhnt zuzuhören, 
und sind zu schwerfälligen, oft auch uninteres­
sierten Diskussionspartnern, ,eben zu "Benützern 
der' Bildungsanstalten" geworden. Wesentliche 
Teile des Unterrichts - Einführungen, Wieder­
holungen - wurden per Hochschule ausgeglie­
dert. Massenbeteiligung, Lehrer- und Nachwuchs­
mangel, Administration und "Verpaukerung" 
sind die Gefahren der Hochschule, die abgewen­
det werden müssen. 

Für die Gestaltung der Studien gesetze und 
Studienordnungen wird der Grundsatz der lit. e 
bedeuten, daß der L eh r s t 0 f fine i n e m 
persönlichen- Kontakt zwischen 
den Angehörigen des Lehrkörpers 
und den S t u die I' end e n v e rm i tt e I t 
und e rar bei t e t wir d. Das Gespräch 
als wesentliche Grundform des akademischen 
Bildungsprozesses muß durch die Wahl der 
pädagogisch geeigneten Lehrveranstaltungen 
gesichert werden. Das Schwergewicht wird 
- bei aller Anerkennung der "Vorlesung" -
auf Seminare, Proseminare, übungen gelegt 
werden müssen, um die ,Vorlesungen zu 
ergänzen. Die Lehrveranstaltungen (vgl. § 16) 
werden ihrer besonderen pädagogischen Ziele 
wegen zu einem neuen umfassenden Unter­
richtsprogramm zusammengestellt werden' müs­
sen, um Wissensvermittlung, Erprobung, 
übung, Diskussion, selbständiges Arbeiten, prak­
tische Anwendung, Berufsausübung und schöpfe­
rische Tätigkeit einander zuzuordnen und auf­
einanderfolgen zu lassen. Die passive Aufnahme 
des Lehrstoffes besitzt nur geringen Wert. Der 
Studierende soll mit der Forschung vertraut 
werden, die Probleme seines Faches erarbeiten 
und auf den Weg zur selbständigen, wissenschaft­
lichen Leistung geführt werden. 

f) "Autonomie der Hochschulen" 

1. Die Besorgung der Studienangelegenheiten 
fällt grundsätzlich in den durch den Gesetzgeber 
eingeräumten autonomen Wirkungskreis der 
Hochschulen, der die institutionelle Grundlage 
der Lehr- und Lernfreiheit bildet. 

2. Die Vorsorge für die Vollständigkeit der 
Fachgebiete, für die Vermittlung des Lehrstoffes 

Dieser Absatz legt einer b e s tim m t e • 
R,e i h e n f 0 I ge die Z i eie fes t, den e n 
die Studien an den wissenschaft­
lichen Hochschulen zu dienen 
hab e n. Die Reihenfolge schließt sich zwar an 
die des § 1 Abs. 2 Hochschul-Organisationsgesetz 
1955 an, stimmt aber nicht ganz mit ihr überein. 
Sie drückt nämlich eine spezifische Rangordnung 
aus, die dem Hochschul-Organisationsgesetz 1955 
unbekannt sein mußte, weil es die Aufgabe der 
Hochschulen im allgemeinen umschreibt. § 1 
Abs. 2 dieses Entwurfes kann aus § 1 Abs. 2 
Hochschul-Organisationsgesetz 1955 abgeleitet 
werden und stellt eine Konkretisierung der Auf­
gaben der wissenschaftlichen Hochschulen in der 
Gestaltung der Studien und Prüfungen dar; so­
mit ist das, Allgemeine 'Hochschul-Studiengesetz 
im Rahmen der Studien und Prüfungen als eine 
Durchführung der Grundsätze des Hochschul­
Organisationsgesetzes 1955 zu verstehen. 

a) Entwicklung der Wissenschaft, Nachwuchs­
förderung 

Die Grundsätze "Verbindung von Forschung 
und Lehre", "Lehrfreiheit", "das Zusammenwir­
ken der Lehrenden und Lernenden" schließen in 
sich, daß die Entwicklung det Wissenschaft und 
die Heranbildung des wissenschaftlichen Nach­
wuchses als vornehmste Aufgaben der Studien zu 
begreifen sind. Die wissenschaftlichen Hoch­
schulen werden nämlich den Aufgaben, welche 
die Gesellschaft ihnen stellt, nur dann gerecht 
werden können, wenn diese beiden eng mit­
einander verbundenen Aufgaben "E n t wie k­
I u n g der W iss e n s c h a f t" und "N a c h­
w u c h s f ö r der u n g" kontinuierlich und ver- . 
antwortungsbewußt erfüllt werden. Sie sind 
daher auch a 11 e n an der e n Auf gab e n, 
die nur durch sie gewährleistet 
wer den k ö n n e n, vor g e 0 r d n e t. 

Die Studien sind derart zu gestalten, daß die 
Zusammenarbeit des Lehrkörpers, der Assisten­
ten und der Studierenden möglichst geringfügigen 
Beschränkungen unterworfen wird, daß die FachL 
richtungen dem wissenschaftlichen Fortschritt 
entsprechend gestaltet und ihm angepaßt werden, 
daß dem Studium der (neuen) wissenschaftlichen 
Bereiche durch Ordnungsvorschriften möglichst 
wenige Schranken gesetzt werden (vgl. §§ 2 
Abs.4, 3 Abs. 3, 5, 13 Abs. 3, 18). 
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Lit. a ist zugleich ein Ansatzpunkt für die' n e h m e n a n der F 0 r s c h u n g k a n n der 
Freistellung der Lehrenden von der Verwaltungs- S tu die ren d e wir k 1 ich I ern e nun d 
arbeit durch Forschungsjahre (v gl. § 2). sei n e Per s ö n 1 ich k e i t e n tf alt e n. 

b) Berufsvorbildung, Wissenschaftlichkeit, Fort­
bildung 

1. "Durch die Beschäftigung mit der Wissen­
schaft soll der Studierende zur Sachlichkeit, Hin­
gabe an den Gegenstand, besonnenem Abwägen, 
Aufsuchen entgegengesetzter Möglichkeiten und 
Selbstkritik, ferner zur Vorsicht im endgültigen 
Behaupten und zum Prüfen der Grenzen und 
der Art der Geltung seiner Behauptungen er­
zogen werden" (Jaspers). Selbstverständlich muß 
und kann zur Wissenschaft erzogen werden. Die 
Wissenschaftlichkeit stellt das "unaufgebbare, 
aber auch einzige Erziehungsziel der Universität 
dar". "Insofern Wissenschaft an der Universität 
Ausbildung, Fachschulung und Forschung als Be­
ruf und Berufsvorbildung ist, liegt in dieser Hal­
tung der Wissenschaftlichkeit das Berufsethos 
des Wissenschaftlers; die Uni ver s i t ä t 
würde ihre Aufgabe verfehlen, 
wenn sie nicht eine allgemeine Be­
rufsethik der wissenschaftlichen 
Be ruf e ver mit tel t" (Schelsky). Der Ge­
setzgeber wollte den Akademiker unserer Zeit als 
einen weltoffenen, wahrheitssuchenden, problem­
bedachten, vorurteilsfreien, selbstkritischen, ver­
antwortlichen, gesellschaftsbezogenen und tole­
ranten Menschen beschreiben. 

2. Schelsky spricht von einer "Verwissen­
schaftlichung aller Praxis in unserer Zivilisation". 
Auch die Be ruf s vor b i 1 dun g, die 
durchaus von den Zielsetzungen 
der einzelnen Berufe her bestimmt 
sei n soll, ist des haI b dur c h w iss e n­
s c h a f t 1 ich e s A r bei t e n zug e s tal t e n. 

Dem Grundsatz der Verbindung von For­
schung und Lehre entsprechend haben die Hoch­
schulen nicht rein praktische Kenntnisse zu ver­
mitteln, sondern die Studierenden zur A n­
wen dun g w iss e n s c h a f t 1 ich e r M e­
thoden auf praktische Probleme 
zu b e f ä h i gen. Sie haben also eine w iss e n­
s c h a f t 1 ich e B e ruf s vor b i I dun g zu 
geben. 

Die Hochschulen können nicht allein ein ab­
schließendes, unmittelbar anwendbares Berufs­
wissen und -können vermitteln; sie sollen die 
Studierenden vielmehr zunächst zu den Ergeb:­
nissen der Wissenschaft und den Aufgaben ihrer 
Forschung, ihren Quellen und Zusammenhängen 
führen, sie in den Methoden der Gewinnung 
wissenschaftlicher Erkenntnis und deren Anwen­
dung schulen, sie auf die Notwendigkeit wissen­
schaftlicher Weiterbildung hinweisen und so be­
fähigen, ihre beruflichen Arbeiten in stetem Zu­
sammenhang mit den Fortschritten der Wissen­
schaft auszuführen. Nur i n die sem A n t e i 1-

Es wird Wert auf die Verwendung des Be­
griffes: wissenschaftliche "B er u f s vor b i 1-
dun gC< statt wissenschaftliche "B e ruf sau s­
b i 1 dun g" gelegt, weil keine Studienrichtung 
eine wirklich endgültige Berufsausbildung ver­
mittelt und vermitteln kann; das trifft auch auf 
jene Fächer zu, die überwiegend praktisch aus­
gerichtet sind, wie zum Beispiel einige rechts­
wissenschaftliche und technische Fächer. In allen 
Fällen haben daher die Erfordernisse der Praxis 
zu einer weiteren Berufsausbildung geführt, zum 
Teil sogar in institutioneller Weise (zum Bei­
spiel Richteramt, Ziviltechniker). In die beson­
deren Studiengesetze und in die Studienrich­
tungen werden aber weitere Bestimmungen über 
die praxisnahe Ausbildung (zum Beispiel für die 
medizinischen Studien) aufzunehmen sein, soweit 
nicht überhaupt erst die praktische Berufsaus­
übung diese Aufgabe erfüllen kann (siehe insbe­
sondere Erläuternde Bemerkungen zu § 18). 

c) Bildung durch Wissenschaft 

1. Frühere Entwürfe des Hochschulstudien­
gesetzes enthielten den Begriff der "höheren 
Allgemeinbildung". Die m 0 der n e P ä d­
agogik lehnt es jedoch ab, auf der 
S t u f e der h 0 h e n S c h u I e n von "A 11-
gern ein b i 1 dun g" z u s p r e c h e n, weil es 
nicht mehr um die Aneignung von Wissens­
stoff in enzyklopädischer Weise gehen kann. 
V i e 1 m ehr geh t e s i n die sem Z usa m­
m e n h a n g u m die Ver t i e fun g i m D e n­
k e n in kritischer und schöpferischer Hinsicht. 

Neben bewußt verfolgten und planmäßig 
organisierten Zielen erfüllt· die Hochschule Auf­
gaben, die nicht unmittelbar organisatorisch in­
tendierbar sind, sondern von der fruchtbaren 
Konstellation innerhalb der Institution abhängen, 
daher sozusagen als funktionale Nebenerfolge 
anzusehen sind, auch wenn sie in das normative 
Leitbild der Hochschule gehören; dazu zählt 
eben die Bildungsaufgabe der Hochschule. Ver­
steht man mit Scheler Bildung "als den verbor­
genen Prozeß der Umsetzung von gegenständ­
lichem Wissen in neue lebendige Kraft ... , also 
ein echtes funktionelles Wachstum des Geistes 
selbst im Erkenntnisprozeß", so ist sie nicht im 
Sinne einer eigenständigen Funktion innerhalb 
einer Institution vorzusehen, sondern findet in 
der Forschung, in der Lehre und im Unterricht, 
in der Geselligkeit usw. statt, sofern die Men­
schen, die diese Funktionen ausüben, solcher 
Existenzweise des Geistes gegenüber aufge­
schlossen sind und sich ihr verpflichtet fühlen. 

2. Die w iss e n s c h a f tl ich e Bi 1 dun g 
ist nach wie vor an die Konzeption der E i n­
h e i tun d G a n z h e i t der W iss e n-
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s eh a f t e 'n gebunden. Die rückwärts gewandte 
Sehnsucht nach einem einheitlichen Weltbild 
aber verhehlt sich, "daß zu ihrer Erfüllung eine 
Reprimitivisierung des Bewußtseins und der 
Welt erforderlich wäre, die im Ernst niemand 
eingehen kann noch wiil. Der Ort der Ganz­
heit der Wissenschaften liegt woanders, und die 
Einheit der Wissenschaften muß auf anderen Er­
kenntniswegen erstrebt werden" (Schelsky). 

Diese Ein h e i t der VI iss e n s c h a f t ist 
i n der Ein h e it ver wir k I ich t, i n 
ein erb e s tim m t e n W eis e z u den k e n. 
"Es handelt sich um jenes argumentativ ver­
bindliche, kritische Vorgehen, das die europäische 
WissensChaft und Wissenschaftlichkeit zustande 
gebracht hat. Es garantiert im Dienste des Wahr­
heitsstrebens eine mehr oder minder kontinuier­
liche Weitergabe von Problemen und Methoden 
von Generation zu Generation. Dadurch ist jenes 
Arbeiten ,in Reih und Glied' (Nietzsche) er­
möglicht, das die Arbeitsteilung in Einzelgebiete 
und die übernahme der Ergebnisse fremder 
Forschung ermöglicht, sodaß nicht jeder von 
neuem beginnen und die Last einer zu Un­
fruchtbarkeit und Dilettantismus verurteilten 
,Universalität' auf sich ne'hmen muß. Nur da­
durch ist jene unsere Tradition bestimmende 
,Sachlichkeit' und die ihr entsprechende intel­
lektuelle Redlichkeit erreichbar" (Heintel). 

Das Studium der einzelnen Faeh­
dis z i pli n e n e r f 0 r der t die B e s e h ä f­
t i gun g mit G run dia gen, die übe r 
das F a e h sei b s t hin aus geh e n. Wissen­
schaft ist Erfahrung und Erforschung der einen 
Wirklichkeit; die Einzelwissenschaften können 
jedoch nur Teilgebiete dieser Wirklichkeit er­
fassen. Die Grenzen zwischen den einzelnen 
Spezialdisziplinen sind nicht bestimmt und nicht 
ein für allemal festsetzbar; wie die Wirklichkeit 
gehen auch die Wissenschaften ineinander über. 
Die Fragen der Grenzsetzung werden durch wis­
senstheoretische überlegungen gelöst. Die Einzel­
wissenschaften sind in ihrem Verhältnis zueinan­
der nicht aus sich selbst, sondern nur aus einem 
übergreifenden Zusammenhang zu verstehen. 

Es ist die Philosophie, die die Erkenntnis 
existentieller und geistiger Voraussetzungen (§ 15 
Abs. 6) der Fachwissenschaften vermittelt. Die 
terminologische Verwirrung unserer Zeit ist ein 
typisches Zeichen fehlender Maßstäbe. Es kommt 
der philosophischen Haltung "als dem Anwalt 
kritischen Denkens überhaupt die Aufgabe zu, 
den Doktrinarismus der verabsolutierten, me­
thodischen Abstraktionen zu durchschauen und 
die Lebendigkeit der Tradition in Aneignung 
und Weiterentwicklung zu gewährleisten. Sie hat 
dafür zu sorgen, daß das Gespräch der Forschen­
den ein echter Dialog bleibt, in dem jeder bereit 
ist, zu hören und zu empfangen, in dem jeder 
verpflichtet ist, anzunehmen und zu geben" 

(Heintel). Es bestimmt sich in diesem Sinne die 
Einheit der Wissenschaft als Entschiedenheit in 
der Bemühung um die eine Wahrheit wie als 
Toleranz auf dem Wege zu ihr im kritischen Be­
wußtsein der eigenen Unzulänglichkeit. Die Auf­
gabe der Hochschulen ist es daher, den Studie­
renden über die Voraussetzungen und Grenzen 
der einzelnen Fachrichtungen und Wissenschiafts­
bereiche zu unterrichten und ihm die Grund­
haltung der Wissenschaftlichkeit anzuerziehen; 
das heißt, ihn problembewußt und skeptisch, 
kritisch und eigenständig zu machen (vgl. § 15 
Abs. 6). 

Die geistige Reform der Hochschulen muß 
sich auf die "I n t e g rat ion" derWissenschaf­
ten richten; nur in ihr kommt das klassische 
Ideal der Einheit der Wissenschaften wiederum, 
jedoch in anderer Form, zutage. Dieses Prinzip 
gilt es anzustreben, um mit jedem Schritt der 
Spezialisierung, der als notwendig erzwungen 
wird, eine Gegenmaßnahme der Integration, aber 
keine dilettantische Synthese zu setzen. 

Die Studiengesetze und Studienordnungen 
sollen daher den Studierenden ermöglichen, ne-, 
ben dem Studium und durch das Fachstudium 
B i I dun g dur c h W iss e n s c h a f t zu ge­
winnen. Die Studierenden sollen Zwischen­
bereiche der Wissenschaften (Grenzwissenschaf­
ten) studieren können (vgI. § 13 Abs. 3); Insti­
tuts- und Fakultätsgrenzen dürfen keine Gren­
zen der wissenschaftlichen Forschung und des 
Unterrichts darstellen. 

Im Rahmen der Fachstudien wird zu berück­
sichtigen sein, daß die Studierenden die Bedeu­
tung ihres Faches im Ganzen der Wissenschaft 
und die Bedeutung der Wissenschaft im Rahmen 
der Kultur begreifen lernen. Dies vor allem soll 
zur C h ara k t e r - und Per s ö n I i e h­
k e i t s f 0 r m u n g, insbesondere auch im Hin­
blick auf B e ruf, S t a a t und M e n sc h e n­
r e eh t e, beitragen. Es sei daher nochmals her­
vorgehoben, daß die Hochschulen ganz be­
stimmte Aufgaben in der heutigen Gesellschaft 
zu erfüllen haben. Der Lehrbetrieb muß ihnen 
Rechnung tragen, damit dem Studierenden eine 
seiner Bildung und seinem Wissen entsprechende 
Verantwortlichkeit bewußt gemacht wird. Für 
die Stellung des Akademikers im österreichischen 
Staat ergibt sich, daß er in einem rechten Ver­
ständnis des Artikel 1 B.-VG. seinen Platz im 
Ganzen der Geselischaft erkennt und seine Tätig­
keit zum Wohle aller ausüben lernt. 

3. Dieser Entwurf versucht, die Entwicklung 
normativ zu gestalten, die sich im Engagement 
der Hochschulen für die Gesellschaft und ihren 
praktischen Bedürfnissen, also etwa in der sich 
ausdehnenden Expertenfunktion der Professoren 
oder in der Dominanz der Berufsvorbildung bei 
den Studenten, abzeichnet (vgl. § 13 Abs. 1, 
§§ 22 bis 25). Gerade in dieser Entwicklung lie­
gen aber für die akademische Bildung Gefahren; 
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daher müssen institutionelle Wege gefunden wer­
den, wie auch dieser an sich berechtigten Ten­
denz gegenüber das akademische Ideal und die 
eigentliche akademische Verpflichtung zur "Frei­
heit und Einsamkeit" (Humboldt) wieder zur 
Geltung gebracht werden können. Ohne eine an­
gemessene berufsethische Distanzierung der Ge­
lehrten von den Ansprüchen der Praxis, der 
Wirtschaft und Politik können nämlich die be­
sonderen Aufgaben der Wissenschaftler und Ex­
perten für die Praxis gar nicht auf die Dauer 
erfüllt werden. Fr e i h e i tun dEi n s a m­
k e i t s i n dun a b d i n g bar e Vor a u s­
setzungen des Fortschrittes der 
W iss e n s c h a f t e n. Das Prinzip der "Einsam­
keit und Freiheit" ist aber auch für den Studie­
renden festzuhalten und neu zu gestalten. Die 
Art, wie der Studierende heute nur als ein "Ob­
jekt der geleiteten Erziehung oder des pädago­
gisch rationalisierten Unterrichts eingeplant 
wird, verstärkt nur die ... Tendenz der Päd­
agogisierung, Verschulung und Berufsbesetztheit, 
die sich sowieso im studentischen Dasein durch­
setzt" (Schelsky). 

d) Berufliche Weiterbildung 

In Ergänzung des § 62 Hochschul~Organisa­
tionsgesetz 1955 ("Hochschulkurse") schafft § 18 
dieses Entwurfes die gesetzlichen Grundlagen für 
Kurse und Lehrgänge, welche die Hochschulen 
zu besonderen Unterrichtszwecken, zur beruf­
lichen Fortbildung von Absolventen oder zu 
einer speziellen wissenschaftlichen Ausbildung 
von Fall zu Fall oder dauernd einzurichten wün­
schen. § 18 regelt die Aufnahme der Studieren­
den, die Erstellung des Unterrichtsprogramms 
und die Prüfungsordnung für diese Lehrgänge. 

Den Hochschulen erwachsen sowohl für die 
ergänzende Ausbildung der Studierenden und des 
wissenschaftlichen Nachwuchses als audi für die 
berufliche Fortbildung der Absolventen neu­
artige Aufgaben. Während sich nun die Wahr­
nehmungeiniger dieser Aufgaben aus dem Wir­
kungsbereich der Hochschulen (zum Beispiel auf 
Grund der §§ 1 und 62 Hochschul-Organisations­
gesetz 1955 und nunmehr auch des § 1 Abs. 2 
lit.· a und b dieses Entwurfes) von selbst ergibt. 
muß für die w iss e n s c h a f t 1 ich e B e­
ruf s w e i t erb i 1 dun g der Ab sol v e n­
t e n für das Studienwesen der Hochschulen ein 
neues Gestaltungsprinzip festgelegt werden. Die 
Hochschulen können sich nicht der für die Zu­
kunft entscheidenden Aufgabe entziehen, Lenr­
veranstaltungen zur wissenschaftlichen· Fortbil­
dung der Absolventen einzurichten; sie waren 
für deren Berufsvorbildung verantwortlich, sie 
haben auch weiterhin dafür zu sorgen, daß sie 
ihre beruflichen Aufgaben in stetem Zusammen­
hang mit den Fortschritten der Wissenschaft er.:­
füllen. 

Da es sich keineswegs allein um die Weiter­
bildungin Fragen der-Berufspraxis handelt, kann 
es - sofern Berufsvertretungen nicht gemeinsam 
mit den Hochschulen Fortbildungslehrgänge ver­
anstalten - nicht genügen, daß die Berufsver­
tretungen von sich aus die Angehörigen des Be­
rufes, die sie vertreten, schulen. Obwohl es eine 
durchaus unbeschrittene Aufgabe der Berufsver­
tretungen ist, solche Schulungen ebenfalls vorzu­
sehen, bliebe ohne die Schaffung von wissen­
schaftlichen Hochschulkursen und -lehrgängen 
zur Berufsfortbildung das Angebot der Möglich­
keiten für berufliche Weiterbildung unvollstän­
dig; abgesehen davon, daß für viele Berufe 
keine Berufsvertretungen, die solche Aufgaben 
wahrnehmen könnten, eingerichtet sind oder 
daß für einzelne Berufe keine Fortbildungskurse 
vorgesehen sind (zum Beispiel Lehramt für 
höhere Schulen) oder in Zukunft vorgesehen 
sein könnten, obwohl Berufsvertretungen be­
stehen. Nach dem Vorbild des § 125 Schulorgani­
sationsgesetz 1962 ("Pädagogische Institute") 
ist daher der Gestaltungsgrundsatz, daß die 
Hochschulen auch mit der w iss e n s c h a f t­
l ich e n F 0 r tb i 1 dun g ihrer Absolventen 
betraut sind, in den Entwurf aufgenommen und 
die Möglichkeit zur Durchführung dieser Auf­
gabe in seinem § 18 geschaffen worden. 

Zu § 2: 

Ohne die immer wieder geforderte Kodifika­
tion und Reform des Hochschullehrer-Dienst­
rechtes anzustreben, das der Ort für die Aus­
gestaltung der Rechte und Lehrpflichten der 
akademischen Lehrkräfte im allgemeinen sein 
muß, ist es im Rahmen einer grundlegenden Re­
gelung des Studien- und Prüfungswesens notwen­
dig, die Rechte und Pflichten der akademischen 
Lehrkräfte für die Gestaltung und Verwirk­
lichung des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes und der besonderen Studien gesetze, der 
Studienordnungen und den Studienplänen klar­
zustellen. 

§ 2 enthält außer pro g r a m m a t i s c h e m 
Inhalt Rechte und Pflichten für 
die Kollegien und die Angehörigen 
des L ehr k ö r per s. Er ist in Verbindung mit 
den Grundsätzen der. Lehrfl"eiheit, der Lernfrei­
heit und des Zusammenwirkens der Lehrenden 
und Lernenden zu sehen (vgl. Erläuternde Be­
merkungen zu den §§ 1 und 5). 

Abs. 1 bis 3: 

Die Hochschule als eine Gemeinschaft der 
Lehrenden und Lernenden setzt gegenseitiges 
Verständnis und Vertrauen voraus. Den L e h­
ren den ist die ver a n t w 0 r tun g s­
voll e p ä d a g 0 g is c heu n d w iss e n­
schaftliche Aufgabe übertragen, 

22 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 33 von 70

www.parlament.gv.at



34 22 der Beilagen 

i mau ton 0 m e n B e r e ich die Berufsvorbil­
dung, den Unterricht zur Heranbildung des wis­
senschaftlichen Nachwuchses und der Weiterbil­
dung der Absolventen im Sinne der §§ 1, 3, 5 
und 13 bis 18 zu entwerfen und zu gestalten. Da­
her konkretisiert und ergänzt Abs. 1 den ver­
fassungsrechtlich . gewährleisteten Anspruch auf 
Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre für 
den Bereich der Hochs<;hulen (Lehrbefugnis und 
Lehrauftrag). Er stellt diese Freiheit aber den 
Dienstpflichten der Angehörigen des Lehrkörpers 
im Rahmen der ordentlichen Studien gegenüber: 
Die Berufsvorbildung ist nämlich eine Aufgabe, 
die den Hochschulen zur Besorgung im All­
gemeininteresse übertragen und anvertraut ist; 
daher korrespondieren der Ff'eiheit der For­
schung und Lehre Pflichten, die im Rahmen des 
Rechtes von der Gesellschaft niedergelegt wer­
den, jedoch ohne in die inhaltliche oder metho­
dische Gestaltung dieser Aufgaben einzugreifen. 
Selbst die Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses ist keine Aufgabe, die von den Er­
fordernissen der Gesellschaft und der Berufe 
völlig isoliert werden kann und darf (vgl. jedoch 
dazu Erläuternde Bemerkungen zu § 1 Abs. 2 
lit. c, Pt. 3). 

Die wissenschaftlich und pädagogisch g e­
rechtfertigte Stoffauswahl und 
- b e sc h r ä n k u n g wurde bereits betont, als 
die Begriffe "Berufsvorbildung" und "Bildung 
durch Wissenschaft" im § 1 des Entwurfes er­
läutert wurden; sie steht in einem engen Zusam­
menhang mit der Einrichtung von W a h 1 - und 
Fr e i f ä c her n (vgl. §§ 5 Abs. 3, 15 Abs. 7). 
Auf Zwang darf sich ein demokratisches Hoch­
schulstudium nicht gründen, Verschulung und 
"Verpaukerung" sind dem Konzept der öster­
reichischen Verfassungs ordnung entgegengesetzt; 
dem einzelnen ist die. Gel e gen h e i t zur 
I n i t i a t iv e, zur Selbstgestaltung und zur 
eigenen Entscheidung einzuräumen. Mißbräuche 
studentischer Freiheit aber sind zu unterbinden: 
Aus b i 1 dun g s e r f 0 r der n iss e sind die 
Gf'enzen der mißverstandenen Freiheit. 

Der ,,Rat für Hochschulfragen" hat in diesem 
Zusammenhang. zu einem Spezialproblem SteI­
lung. genommen: Es soll nach seiner Empfehlung 
unzulässig sein, von den Studierenden bei Prü­
fungen Kenntnisse über nicht vorgetragene Ma­
terien oder über Werke der Fachliteratur zu for­
dern, auf die sie nicht verwiesen wurden. Damit 
wird eine s i n n voll e S t 0 f f b e s c h r ä n­
k u n g erreicht; es wird das für den wissen­
schaftlichen Unterricht nötige Li t e rat u r­
s t u d i u m grundsätzlich gefördert, der Studie­
rende aber über den Umfang informiert; auf 
diese Weise wird das Literaturstudium eine Er­
gänzung zu jenen Lehrveranstaltungen darstel­
len, die nicht den Gesamtstoff bringen, weil 
pädagogisch ein exemplarischer Unterricht zu 

empfehlen ist. Die Verweisung auf die Fachlitera­
tur und insbesondere auf anerkannte Lernbehe1fe 
soll freilich nur dann zulässig sein, wenn dem 
Studierenden ihre Beschaffung zumutbar ist. 

Der selbstverständliche Grundsatz "Offenheit 
für die Vielfalt wissenschaftlicher Lehrmeinungen 
und wissenschaftlicher Methoden" ist als Recht 
und Pflicht der Angehörigen des Lehrkörpers in 
§ 2 neuerlich hervorzuheben. 

Abs.4: 

Von der Verbindung von Forschung und 
Lehre im Zusammenhang mit der Erziehung 
durch Wissenschaft und ihrer Förderung war 
schon die Rede (vgl. § 1 Abs. 2 lit. b); im Rah­
men der Gemeinschaft der Lehrenden und 
Lernenden verlangt sie die Rücksichtnahme auf 
die Forschungstätigkeit der akademischen Leh­
rer. Abs. 4 richtet sich an die staatliche Unter­
richtsverwaltung und an die zuständigen akade­
mischen Behörden, den nunmehr gesetzlich ver­
ankerten Anspruch der Lehrkräfte auf die Zeit 
für eigene wissenschaftliche Forschungsarbeit zu 
beachten. Die "Verschulung" bedeutet auch für 
sie eine Einschränkung der Freiheit. Aber auch 
aus der zahlenmäßigen Zunahme der Studieren­
den und der dadurch erweiterten Verwaltungs­
arbeit resultiert eine ernste Behinderung der 
Forschungstätigkeit der Angehörigen des Lehr­
körpers. Da bei der Erfüllung der Ausbildungs­
aufgaben Dienstpflichteri nicht vernachläßigt 
werden dürfen, die Studierenden Anspruch auf 
Bildung und Ausbildung, die Lehrer wiederum 
Anspruch auf angemessene Forschungstätigkeit 
haben, wenn nicht die Hohe Schule zur Fach­
schule werden soll, kann die Sicherung der For­
schung und Lehre ari. den Hochschulen nur nach 
dem planmäßigen Ausbau des Unterrichtswesens, 
insbesondere durch die Errichtung neuer Lehr­
kanzeln, weiterer Institute, Bibliotheken usw., 
erfolgen. 

Zu § 3: 

Die früheren Entwürfe eines Hochschulstudien­
gesetzes sahen eine Zweistufigkeit der Regelungen 
über Hochschulstudien vor: ein Hochschul­
studiengesetz und Studienordnungen, die vom 
Bundesministerium für Unterricht erlassen wer­
den. Der vorliegende Entwurf sieht dagegen ein 
Allgemeines Hochschul-Studiengesetz, besondere 
Studiengesetze für die einzelnen Studienrichtun­
gen, Studienordnungen des Bundesministeriums 
für Unt,erricht und Studienpläne der akademi­
schen Behörden vor. 

Die S t u die n 0 r d nun gen (§ 15) und die 
S t u die n p 1 ä n e (§ 17) sind Dur c h­
f ü h run g s ver 0 r d nun gen d ,e s A 11-
gern ein e n Hoc h s c h u I - S t u die n-
gesetzes und der besonderen 
S t u die n g e set z e, doch ist festgelegt, daß 
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die Studienpläne stets unter Berücksichtigung der 
Studienordnungenzu erlassen sind; sie dürfen 
daher nicht gegen die Studienordnungen ver­
.toßen, indern sie zum Beispiel dieselbe An­
gelegenheit von den Studienordnungen ab­
weichend regeln. Da die Studienpläne eine von 
den Studienordnung'en durchaus verschiedene 
Aufgabe erfüllen sollen, somit verschiedene Be­
reiche erfassen, besteht kaum die Gefaht wider­
sprechender Vorschriften; erst die V ernach -
läßigung der in § 3 Abs. 3 statuierten Pflicht des 
rtaatlichen Verordnungsgebers könnte dazu 
führen, daß die Studienpläne sich Aufgaben der 
staatlichen Verwaltung arrogieren (vgl. §§ 15, 17 
und die Erläuternden Bemerkungen' zu diesen 
Bestimmungen). 

Das A 11 g e m ein e Hoc h s c h u I - S t u­
die n g e set z enthält die G run d sät z e, 
die für die Gestaltung der Studien und Prüfungen 
an wissenschaftlichen Hochschulen richtung­
weisend sein sollen, und j-ene B e s tim m u n­
gen, die für alle Hochschulen 
(F a k u 1 t ä t e n) und S t u die n r ich t u n~ 
gen i n g 1 e i c he r W eis e gelten sollen, 
nämlich vor allem Bestimmungen über die Hoch­
schulreife, Inmatrikulation, Inskription, Lern­
freiheit und Beurlaubung,über die Formularien, 
über die HochschüLer-Evidenz, über die Jahres­
einteilung und Anrechnung von Semestern und 
Prüfungen, die Regelung der Prüfungen, Noten, 
Zeugnisse, der akademischen Grade, Nostrifi­
kationen und des Verfahrens in Studien­
angelegenheiten. Insofern bietet das Allgemeine 
Hochschul-Studiengesetz eine abschließende und 
vollständige Regelung (siehe § 45). 

D~ einzelnen Studiengesetze 
werden im Rahmen der vorgegebenen Grund­
sätze des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes 
weitere, spezielle Vorschriften enthalten, die, 
falls es sachlich gerechtfertigt sein sollte, auch 
allfällige Abweichungen vom Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetz für einzelne Studienrichtun­
gen bringen können. Den besonderen. Studien­
gesetzen sind also die D eta i I re gel u n gen 
für die einzelnen Wissenschafts­
be r e ich e ("Studienrichtungen'') vorbehalten 
(vgl. § 45). Abs. 2 führt in einer demonstrativen 
Aufzählung als den typischen Inhalt besonderer 
Studiengesetze an: die Bezeichnung der Studien­
richtung, die Einteilung in Studienabschnitte, 
ihre allfällige Dauer, ihre Ziele (Pflichtprüfungs­
fächer), die Zahl der Prüfungen, die akademischen 
Grade und Berufsbezeichnungen. 

Das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz und 
die besonderen Studiengesetze werden einander 
großteils nicht berühren, in einigen Fällen jedoch 
zueinander im Verhältnis der lex generalis zu 
leges speciales stehen; entgegen den im Begut­
adltungsverfahren geäußerten Befürchtungen ist 
daher nicht anzunehmen, daß die besonderen 

Studiengesetze dem Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetz in einer unübersichtlichen Art 
derogieren und so das Verständnis der Studien­
vorschriften für juristisch nicht geschulte Stu­
dierende erschw'eren werden. Die gern e i n­
sam e K und mac h u n g a 11 e r S t u die n­
vor s c h r i ft e n soll zudem sicherstellen, daß 
sie dem Studierenden jederzeit vollständig und 
übersichtlich zugänglich sind; denn es ist vor-. 
gesehen, daß die gesetzlichen Bestimmungen und 
die Studienordnungen, ferner alle administrativ­
organisatorischen Verordnungen des Bundes­
ministeriums für Unterricht (vgl. § 12 Abs. 1) 
emd die Studienpläne der Hochschulen (Fakul­
täten) in einern einheitlichen Erlaß publiziert 
werden (vgl. § 17 Abs. 6). 

Die neuentwickelte Auf t eil u n g zwischen 
Allgemeinem Hochschul-Studiengesetz und be­
sonderen Studiengesetzen, Studienordnungen und 
Studienplänen or i e n t i e r t si c h ans a c h-
1 ich e n :0 b erle gun gen: 

1. Grundsätzlich sei bemerkt, daß der G e­
set i g e b e r mit Recht beansprucht, durch die 
Festlegung der Grundzüge der Studien den 
Rahmen für die weiteren· Regelungen abzu­
stecken. Die Heranbildung des wiss·enschaftlichen 
Nachwuchses und die wissenschaftliche Berufs­
vorbildung sin'cl Fragen von so entscheidender 
Bedeutung, daß der G e set z g e b e r a n 
ihn e n ni c h t vor bei geh end a rf. Der 
Ver 0 r d nun g s g e wal t obliegt es, die Be­
achtung sonstiger öffentlicher Interessen zu 
sichern. Das Bundesministerium für Unterricht 
ist insbesondere dafür verantwortlich" daß die 
Absolventen der Hochschulen tatsächlich das 
Mindestmaß von Fachkenntnissen aufweisen, 
welches von den zukünftigen öffentlichen und 
privaten Dienstgebern der Hochschulabsolventen 
erwartet wird. Daher ist der Bundesminister für 
Unterricht formell dem Nationalrat, moralisch 
aber dem ganzen Volk für seine Tätigkeit im 
Hochschulwesen verantwortlich. Dem Bundes­
ministerium für Unterricht obliegt im Rahmen 
der gesetzlichen Regelungen ferner eine koordi­
,nierende Tätigkeit: Es hat die von den Hoch­
schulen geplante und verwirklichte wissenschaft­
liche Ausbildung in einem bestimmten Fache mit 
dem Wunschbild des künftigen Arbeitgebers be­
züglich der Kenntnisse und Fähigkeiten der Ab­
solventen abzustimmen und die Durchführung 
der bestimmten Ausbildung Zu überwachen (vgl. 
§ 3 Abs. 3). Den a k ade mi s c h e n L ehr ern 
und B e hör den schließlich ist die Sorge für 
das wissenschaftliche Niveau anvertraut, wobei 
die Bewältigung dieser Aufgabe auf Grund der 
Gesetze und unter Berücksichtigung der Studien­
ordnungen in Studienplänen normgebend nieder­
gelegt sein soll. Die Studienpläne zur wissen­
schaftlichen und pädagogischen Gestaltung des 
Unterrichts .und die staatlichen Verordnungen 
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zur näheren Regelung der Studien im Rahmen besonderen Studiengesetzes die Einzelheiten der 
der öffentlichen Interessen führen jeweils in ihren Regelung gesondert prüfen; die Erlassung der 
Bereichen, einander grundsätzlich gleichgeordnet, Studiengesetze für bestimmte Richtungen wird 
die Aufträge des Gesetzes durch (vgl. Erläuternde nicht durch die Beratungen für umfassende Rege-
Bemerkungen zu den §§ 15 und 17). Ilungen oder andere Studiengesetze blockiert, 

E 'It I d' A f b d . I denn was für eine Studienrichtung gilt, muß 
s gl aso, le u g ae n re 1 er n- k' G'I . k' f' d' d h b D' 

s t a n zen bei der G e s tal tun g der eme
l
· u t.lg eist du.r .lche an ere~ d da hen. . ~le 

H h s eh u I t die n' "E i n k I a n' g zu Rege ung emer tu lenn tung WIr a er a~CA 
o e s u 1 n f d d 'ch . d" 11 . 

bringen. Die Abgrenzung der von den drei In- ür ie an eren n1 t präJu IZIe sem. 
stanzen - Gesetzgebung, Verwaltung, aka- Der beschriebene Vorgang bietet im Hinblick 
demische Behörden - wahrzunehmenden Inter- auf das Legalitätsprinzip der österreichisehem 
essen stößt freilich auf Schwierigkeiten im Einzel- Bundesverfassung den Vorteil, daß die 
falle - wie jede Abgrenzung von Interessen. S t u die n 0 r d nun gen und S t u die n-
Sie zu treffen, ist aber die vornehme Aufgabe pI ä n e eine z w e i f a ehe g e se t z I i ehe 
der Reehtsvorschriften. G run dIa ge erhalten; die Durchführungs-

2. Die verschiedenen Wissensgebiete und damit verordnungen des Bundesministeriums für Unter­
auch die Studien in diesen verschiedenen Be- richt und die Satzungen der akademischen Be­
reichen haben sich in einem recht unterschied- hörden ergehen nämlich sowohl auf Grund des 
lichen Tempo entwickelt. Es ist bekannt, daß die Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes als auch 
Entwicklung bei den technischen und natur- auf Grund der für einzelne Studienrichtungen 
wissenschaftlichen Fächern besonders groß war. erlassenen Studiengesetze. Dies wird für die 
Es darf aber nicht übersehen werden, daß auch Prüfung solcher Verordnungen auf ihre Gesetz­
auf anderen Gebieten - zum Beispiel in den mäßigkeit bedeuten, daß Einzelbestimmungen 
Sozialwissenschaften im engeren Sinne - eine nicht isoliert betrachtet werden können; alle 
sehr bedeutsame Weiterentwicklung stattgefunden Studienvorschriften bilden ein geschlossenes 
hat, die endlich eine Veränderung der sie regeln- Normensystem, ergänzen sich gegenseitig, stützen 
den Studienvorschriften nach sich ziehen muß. und bedingen sich; die Gesamtregelung, welche 
Von jeder Regelung der Studien muß man an- auf die Grundsätze des § 1 zurückführt, wird 
gesichts der Wiss'enschaftsentwicklung fordern, für das Verständnis der Einzelbestimmungea 
daß sie jeweils genügenden S pie Ir a um zur stets im Auge behalten werden müssen. Die 
W e i t e ren t wie k I u n g bietet. Die Studien- Legaldefinitionen, Begriffsbeschreibungen und 
ordnungen im besonderen, die zwar mit ge- Grundsätze in diesem Entwurf - für sich alleili 
nügender Eindeutigkeit den Stüdiengang fest- zwar ohne selbständige normative Bedeutung 
legen müssen, sollen doch auch Raum für die und narrativ - erhalten wiederum aus dem 
i nd i v i d u e I leG e s tal tun g des Studiums Zusammenhang mit den einzelnen Anordnungen 
dur e h den ein z eIn e n S t u die ren den des betreffenden Gesetzes normative Bedeutung 
lassen ("Lernfreiheit", vgl. § 5) und es dem und sind für eine sinnvolle Gesetzesvollziehung 
H 0 eh s eh u II ehr e r 1 e g a I - wenigstens unerläßliche Leitbilder. Die Ziele der Regelungen 
für eine gewisse Zeit - ermöglichen, eingetretene (vgl. §§ 1, 13 bis 18, 22 bis 25) - vom Gesetz­
Ver ä n der u n gen z u be r ü e k sie h t i- geber selbst ausgesprochen ~ werden beitragen, 
gen, E r f a h run gen z usa m m eIn, ja Einzelbestimmungen, insbesondere Verordnung!!­
sogar pro b ewe i seN e u e run gen einzu- ermächtigungen, inhaltlich genau zu determinie­
führen, ohne daß es einer formalen Abänderung ren. 
der Studien vorschriften bedarf. Eine bis in die 
kleinsten Details normierte Gestaltung des wis­
senschaftlichen Unterrichts würde die Anpassung 
der Studienvorschriften an neue Erfordernisse 
unnötig erschweren. 

3. Die Aufgliederung in gesetzgeberische Auf­
gaben, in Aufgaben der ~erwaltung und in Auf­
gaben der autonomen Hochschulen (Fakultäten) 
erlaubt eine f I ex i b leG e s tal tun g der 
Studienvorschriften: Der Gesetzgeber wird auch 
bei Beachtung des Grundsatzes der Gesetzmäßig­
keit nicht in allen Studiengesetzen die ordent­
lichen Studien gleich weitgehend regeln; er wird 
für einige Studienrichtungen der Verordnungs­
gewalt mehr sachliche Befugnisse als für andere 
zu übertragen wünschen. Der Gesetzgeber kann 
auch für jede Studienrichtung bei Erlassung des 

Für die Zwecke einer dauernden Reform (vgl. 
Abs. 3) soll den zuständigen akademischen Be­
hörden und der Rektorenkonferenz die Möglich­
keit gegeben werden, Anderungen der bestehen­
den Vorschriften vorzuschlagen; der vorliegende 
Entwurf geht auch in der Einräumung von An­
hörungs- und Begutachtungsrechten besonders 
weit (Abs. 4, 5). Eine öffentliche Beratung der 
Entwürfe zu einer Anderung oder Neugestaltung 
der Studienvorschriften ist gesetzlich verankert 
und der Kreis der pflichtgemäß zu ladenden Teil­
nehmer festgelegt. In Verwirklichung einer 
demokratischen Diskussion soll aber darüber 
hinaus allen interessierten Kreisen Gelegenheit 
geboten werden, ihren Beitrag zu einer fort­
la_ufenden Reform der Hochschulstudien '111 

leisten. 
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Zu § 4: 

Abs.1: 

Die Aufnahme in die Hochschule als "Ver­
band" soll den Gemeinschaftscharakter der 
"U n iv e r s i t a s mag ist r 0 rum e t s t u­
den t i u m" betonen (vgl. § 1 Abs. 1 lit. e). 
Die Aufnahme in die Hochschule begründet ja 
die ZugehÖrigkeit zu einer wissenschaftlichen 
Gemeinschaft, zu deren gemeinsamen Zielen und 
zur gemeinsamen Verantwortung in ihr. Sie fin­
det ihre Entsprechung' in der Erlassung von 
Disziplinarvorschriften. Die rechtliche Stellung 
der Hochschule als "Anstalt" nach außen ist 
durch diese Akzentuierung nicht betroffen (vgl. 
§ 1 Abs. 1 Hochschul-Organisationsgesetz). 

§ 4 enthält Bestimmungen über die A u f­
nah m e a 11 e r S t u die ren den; die 
o rd e n t I ich e n Hör er sind jene Stu­
dierenden, die ein durch eine Studienordnung ge­
regeltes, mit dem Erwerb eines akademischen 
Grades' abschließendes Studium anstreben (siehe 
§§ 6 und 13). Gas t h öhr e r sind absolvierte 
Akademiker, die zu ihrer Weiterbildung oder 
auch bloß aus wissenschaftlich-em Interes-se be­
stimmte Lehrveranstaltungen besuchen, ohne ein 
weiteres ordentliches Studium anzustreben (siehe 
§ 9 Abs. 1) .. Au ß e r 0 r den t I ich e HÖr e r 
(siehe § 9 Abs. 2) schließlich sind alle diejenigen, 
die, ohne ein ordentliches Studium anzustreben, 
ohne ein solches bereits zurückgelegt zu haben, ja 
selbst ohne alle Voraussetzungen zu einem 
ordentlichen Studium nachweisen zu kÖnnen, 
Lehrveranstaltungen besuchen dürfen. Der Ent­
wurf nennt Personen vor ihrer Aufnahme in den 
Verband der Hochschule "Bewerber", nach ihrer 
Aufnahme "Studierende" oder "HÖrer"; sie 
werden im Rahmen der Prüfungsvorschriften 

-jeweils als "Kandidaten" bezeichnet. 
Es sei erwähnt, daß insbesondere in der Insti­

tution der außerordentlichen Hörer und Gast­
hörer der Grundsatz der Lernfreiheit am deut­
lichsten zum Ausdruck kommt. Die außerordent­
lichen HÖrer und GasthÖrer sind. bei der Ge­
staltung ihrer Studien vollkommen frei; denn die 
Studienordnungen gelten nur für ordentliche 
HÖrer. 

Abs. 2, 3: 

über die Aufnahme muß nach einem allfälligen 
Ermittiungsverfahren in der Form eines 
rechtsgestaltenden Verwaltungs­
akt e s entschieden werden; das heißt, die Ab­
lehnung erfolgt jedenfalls bescheidmäßig, die Auf­
na1hme in eben derselben Form (§ 4 Hochschul­
Orsanisationsgesetz) oder durch die tatsächliche 
Aufnahme mit gleichzeitiger Beurkundung im 
Studienbuch. Als typisdte Studienangelegenheit 
(vgl. zum Beispiel Anrechnungen) ist diese Ent-

. scheidung im a u ton 0 m e n B er eie h der 
Hochschulen zu belassen (abweichend vom der-

zeit geltenden § 6 der Allgemeinen Studienord­
nung, StGBl. Nr. 168/1945). 

Der Ans p r u eh auf Auf nahm ein 
die Hoc h s eh u 1 e läßt sich aus dem verfas­
sungsgesetzltich gewährleisteten Anspruch auf Bil­
dung ableiten (Artikel 2 ZusatzprotokoH der 
Europäischen Konvention zum Schutze ·der Men­
schenr'echte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/ 
1958). 

Von einem Nachweis der Staatsbürgerschaft als 
Aufnahmebedingung wurde Abstand genommen, 
weil dadurch ein Moment der Ungleichheit ge­
schaffen würde, das der akademischen Tradition 
der Internationatität und Weltoffenheit zuwider­
liefe. Al'le Studierenden sollen u n a b h ä n gig 
von ihrer S t a a t san geh Ö r i g k e i t gleiche 
Chancen haben; ihre unters,chiedliche Behand­
lung ist sachlich gerechtfertigt, wenn unterschied­
liche Leistungen vorliegen. Damit faUen unter 
Hinweis auf den Grundsatz der Lernfreiheit 
Bestimmung'en wie die §§ 5, 7 Abs. 2, 8 der 
Allgemeinen Studienordnung weg; zum verfas": 
sungsrechtlich bedenklichen § 31 Abs. 1 de'r A 11-
gerne i ne n S t u die n 0 r d nun g s,iehe §§ 8 
und 10 und deren Erläuternde Bemerkungen, ins­
besondere auch jene zu §§ 1 und 5. Ebenso fällt 
die Ins~riptionseinspruchsverordnung (vgl. § 45); 
es wird aber auf die disziplinäre Ahndung mög­
licher Mißbräuche im besonderen Maße ankom­
men (vgl. auch § 6). Inländer und Ausländer, 
(Staatenlose) sind somit grundsätzlich gleichge-
RillL . 

Die Wa h 1 des S t u d i ums ist jedermann 
frei überlassen. Der Entwurf verzichtet, um die­
sen wesentlichen Grundsatz jeder demokratischen 
Hochschulgesetzgebung nicht zu gefährden, sogar 
darauf, selbst offensichtlich ungeeigneten Perso­
nen ein Hochschulstudium zu verwehren. Der 
Studierende soH jewdls selbst entschel~den. Es 
hieße auch Gesetze überfordern, alle denkbaren 
FäHe vorweg zu regeln. Bei einigen Studienrich­
tungen (zum Beispiel Geodäsie und Geologie) 
werden praktisme übungen absolviert, die ge­
wisse Anforderungen an die körperlichen Kräfte 
der Studierenden steHen. In höherem Maße Geh­
behinderte zum Beispiel werden wohl außerstande 
sein, praktische übungen aus Fddmeßkunde zu 
bewältigen. So könnte zum Beispiel eine mit 
einem Sprachfehler behaftete Person das Stud[um 
für das Lehramt anstreben; auch wenn sie für 
eine Berufsausübung nicht in Frage kommen 
wird, kann ein ernstes wissenschaftliches Inter­
esse an dem Gegenstand des Studiums vorHegen. 
Auch wenn die Berufsausübung unmögllch er­
scheint, sind Leistungen auf theoretischem Geb~et 
denkbar. Schließlich muß an die MögLichkeit 
einer späteren Heilung gedacht werden. Nur 
wenn § 4 Abs. 3 lit. a vorliegt, erscheint e's ge­
rechtfertigt, die Zulassung zu versagen. 

Die Ausbihlung zum Lehramt aus Leibeserzie­
hung ist' eine weithin praktische Ausbi1<lung. 
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Wenn von vorn/herein feststeht, daß das verlangte 
Leistungsniveau unmöglich erreicht werden kann, 
so wäre eine Zulassung nicht im Interesse des Be­
werbers gelegen. Er hat seine b e s 0 n der e 
Eignung fürdieses Studium nachzu­
weisen. Das Lehramt aus Kuns~pflege und Musik 
wiederum erfordert eine künstlerische Begabung. 
Diese und andere Eignungen sollen wie bisher 
vor Aufnahme des Studiums überprüft wer:den 
(§ 7 Abs. 8, 9). Nach dem geltenden S t r a f­
ge set z tritt mit jeder Verurteilung wegen 
eines Verbrechens unter anderem auch der V e r­
lust eines akademischen Grades 
ode r des R e c h t e sei n, ein e n sol ehe n 
z u er wer ben. Die Wiederverleihung eines 
mit der Verurteilung wegen eines Verbrechens 
automatisch verlorenen akademischen Grades list 
bei den begünstigten Verbrechen der Strafgesetz­
novelle 1867 unmittdbar nach Strafverbüßung, 
bei den anderen Verbrechen fünf Jahre bezie­
hungsweise zehn Jahre nach der Strafverbüßung 
möglich. Die fünf jährige Frist kommt dann in 
Frage, wenn die Verurteilung zu einer fünf Jahre 
nicht übersteigenden Freiheitsstrafe erfolgt war 
(vgl. § 36). Mit dieser Regelung bricht der Straf­
gesetzentwurf 1964. Maßgebend sind die Bestim­
mungen des § 24 des Entwurfes über den Amts­
verlust. Aus der Begründung zu dem Strafgesetz­
entwurf ergibt sich, daß die Mehrheit der Straf­
rechtskommission den Verlust akademischer 
Grade genauso regeln wollte wie den nach § 24 
eintretenden Verlust öffentlicher Ämter. Dem­
nach wäre ein akademischer Grad nur dann kraft 
Verurteilung verloren, wenn der Träger des aka­
demischen Grades wegen einer oder mehrerer mit 
Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu 
einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verur­
teilt wurde. Es wird daher bereits an dieser Stelle 
auf die a llf ä II i g e . Ä n d e ru n g der 
Rechtslage durch den Entwurf 
e i'n e s S t r a f g e set z e s hingewiesen. 

Voraussetzungen für die Zubs­
s u rug um Au f nah m e sind neben de,r "Hoch­
schulreife" und "Eignung" die VoNendung des 
18. Lebensjahres und der Nachweis der Gesund­
heit (vgl. § 6, 9). 

Die Regelung des Abs. 3 soll die überprüfung 
des Gesundheitszustandes (wenigstens ·bei der 
Aufnahme der Studierenden) ermöglichen; bis 
heute fehlt dafür eine gesetzliche Handhabe. 
Gerade ausJändischen Studenten konnt,e daher die 
Aufnahme in die Hochschule nicht verweigert 
werden, obwohl sie infolge von Krankheiten eine 
Störung des Unterrichts oder eine Gefährdung 
ihrer Umgebung darstellen (Tbc, Geschlechts­
kral1kheiten). Die Gesundheitsprüfung kann je 
nach Wunsch der Studie.renden von den staat­
lichen Gesundheitsstellen, Kliniken oder durch 
private Ärzte durchgeführt werden; in Zwcüfds­
fällen s i n d j e d 0 c h Amt s s ach v e r-

ständ{ge mit der überprüfung des 
Fall e s z u b e auf t rag e n. 

Abs.4: 
Diese Formalvorschrift steht mit den §§ 10 

bis 12 und 45 Abs. 3 in einem engen Zusammen­
hang und bedarf hier keiner Erläuterung. 

Zu § 5: 

1. Ermacora führt im "österreichischen Hoch­
schulrecht" aus, daß die Praxis neben die Frei­
heit der Wissen!1chaft und ihrer Lehre die L er n­
fr ei h ei t setzt: Sie findet sich wie jene tatsäch­
lich ab; ein "Lebenselement der Universitäten, 
ohne welche sie nicht denkbar sind" (Mischler­
Ulbrich) bereits in der vorrepublikanischen Zeit. 
Gleichwohl galt die Lernfreiheit ungeschmälert 
nur hinsichtlich, jener, welche die Universitäts~ 
studien ohne Absicht, ordentliche Studien abzu­
schließen, betrieben, also allein der Wissenschaft 
wegen die Hochschulen besuchten (Gasthörer und 
außerordent1~,che Hörer). Für die ordentlichen 
Studien, die unter anderem eine Voraussetzung 
für staatliche geregelte Berufe bilden, gab es 
immer zahlreiche Ordnungsvorschriften über 
den Studiengang. über dieses geregelte Maß hin­
aus wurde von der Freiheit, noch zusätzliche 
Lehrveranstaltungen zu besuchen, nUr geringer 
Gebrauch gemacht. 

Die Lernfreiheit wurde durch § 30 ,der All­
gemeinen Studienordnung in dem eben besch,rie­
benen, eingesch:ränkten Sinne niedergelegt und 
gilt bis heute. 

2. Die Lernfreihcit bedeutet nach einem Erlaß 
des Ministeriums für Kultus und Unterricht aus 
dem Jahre 1851 nicht das Recht zum "absolut 
Unvernünftigen", und die wilde, ungeregelte 
Lernfreiheit ist ein Raubbau mit Kraft und Zeit. 
Es geht also auch bei der gesetzlichen Verankerung 
des Grundsatzes "Lerrufreiheit" in § 1 lit. c 
dieses Entwurfes nicht um die V,erteidigung des 
akademis,chen "Minimalismus" und der päd­
agogisch ungerechdertigten "Freiheit". 

Die L ern fr ei h ei t soll als ein Grundsatz 
der völligen Nichtbeschränkung akademischer 
Studien für die a u ß er ordentlichen Hörer und 
Gasthö~er bestehen bleiben - abgerehen von den 
Ordnungsvorschriften für die Hochschul'admini­
stration; sie soll für die ordentlichen 
S t u die n im akademischen Geiste Richtlinien 
und GestaItungsprinzip sein, die sich etwa in 
folgenden Aspekten äußern können: All ge­
m ein e, f r eie Zug ä n g 1 ich k e i t der 
Hochschulen und aller Lehrveranstaltungen, 
grundsätzliche Offentlichkeit der Lehrveranstal­
tungen und Prüfungen (das sind Grundsätze der 
österrelichis.chen Universität, die bereits Mischler­
Ulbrich erwähnen), I n t ern a ti 0 n a 1 i t ä t 
und W e 1 t 0 f f e n h e i t. 

Aus dem Prinzip der freien Zugänglichkeit, 
die jedoch durch Prüfungen über erforderLiche 
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Vorkenntnisse sinnvoll beschränkt werden kann, 
ergibt sich, daß die F r e i h e i t der W iss e n­
schaft in Form der Lernfreiheit 
auch dem Studenten zugute kommt 
(Leeb-Vogt); die Anerkennung der Lernfreiheit 
bedeutet, daß von einer grundsätzlichen akade­
mischen Eigenverantwordichkeit deI' Studieren­
den ausgegangen wird, die nur im Hinblick auf 
das unerläßliche Maß an Wissen, Können und 
Bitdung, wie es die Pflichtf~cher umschreiben, 
durch Studienvor~chriften pädagogisch geleitet, 
aber nicht durch Reglementierung verbildet wer" 
det werden soU; daß der Studierende auf belie­
bige Art im Rahmen der ihm gebotenen Lehr" 
veranstaltungen das Studienziel erstreben kann; 
daß unnotlge Zwi!1chenprüfungen vermiedien 
werden sollen, wenn sie zu einer "Verpauke­
rung" des Studiums führen. Im Interess,e der Bil­
dung durch Wissenschaft und der Wissens'chaft 
selbst soll der überwucherung des Lehrplanes 
durch nicht förderliche Details entgegengearbei­
tet werden (vgl. Erläuternde Bemerkungen zu 
S 2). In der Tradition der europäischen Univer­
sitäten schließt die Lernfreiheit eine Mobilität ein, 
nach Wunsch und fachlichem Interesse den 
Studien an inländischen oder aus-
1 ä n dis c h e n H'o c h s c h u I e n zu 0 b­
I i e gen. Die Staatsbürgerschaft darf daher 
keine Schranke für die Wissenschaft sein, die 
Grenzen der Staaten dürfen keine Grenzen der 
Wissenschaft bilden. Die Internationalität der 
Hohen Schulen ist nicht nur eine Forderung, die 
aus aemokratischen Grundsätzen gewonnen 
werden kann, sie ist des Wettstreits wegen eine 
Forderung der Wissenschaftlichkeit selbst. Dieser 
Gesichtspunkt vor allem soll für di:e Gestaltung 
der Studien pnd Prüfungen und die Anrechnung 
von Semestern und Prüfungen gelten. Die Aus­
landsstudien sind zu fördern (vgl. Erläuternde 
Bemerkungen zu § 8). Lernfreiheit in diesem 
Sinn bedeutet, ferner, daß das in t erd i s z i­
pli n ä ce S t u d i um' nich't verhindert oder 
behindert werden darf (vgl. Erläuternde Be­
merkungen zu § 1 Abs. 1, insbesondere zu § 1 
Abs. 2 lit. c "Einheit der Wissenschaften"). Die 
Aufgaben unserer Zeit liegen mehr denn je in 
der zwischenfachlichen Auseinandersetzung. 
Daraus folgt, daß Studien an V'erschiedenen Fa­
kultäten und Hochschulen uneingeschränkt zu­
lässig sein sollen (vgl. § 5 und die Vorschriften 
über die Inskription in § 10); jedermann soll 
frei sein, die Lehrveranstaltungen zu hören, die 
ihm wichtig erscheinen und seiner Ausbildung 
förderlich sind. Die bedeutenden aka­
dem ischen Lehrer s 0.11 e n von 
vielen Studenten gehört werden 
kö nn en. 

Ordentliche Studien, die aus vielen Gründen 
Tom Gesetz- und Verordnungsgeber geregelt 
sein müssen, haben die Tendenz zu versteinern. 
Ein Studiengesetz soll aber Möglichkeiten offen-

- - --~- ~-

halten, entsprechend der wissenschaftlichen Ent­
wicklung neu e F ach kom bin a ti 0 n e n zu 
schaffen, und zwar nicht nur als "studium 
irregulare" (§ 13 Abs. 3) oder als ergänzendes 
freies Studium, sondern auch im Rahmen der 
ordentlichen Studien selbst (Wahlfächer) oder 
durch die Schaffung neuer, ordentlicher Studien­
richtungen, die (wie die Erfahrung zeigt) durch­
aus nicht immer im Rahmen der überkom­
menen Fakultäts- oder Hochschulgliederung 
liegen (vgl. zum Beispiel Biochemie, Biophysik). 

Die Lernfreiheit ist richtig verstanden die 
Ergänzung der Lehrfreiheit (vgl. Erläuternde Be­
merkungen zu § 1 Abs. 1). Nach Schelsky ist 
sie die primäre, Prof.essoren und Studenten in 
sozialer Gleichheit vereinende Grundlage der 
klassischen Universität. Sie ist heute jedoch bei 
Professoren und Studenten durch die Ver­
schulung des Universitätsunterrichts und die 
damit verbunderie überlastung des Lehrens bei 
den einen, des Lernens bei den anderen und des 
Prüfens bei beiden bedrohter als die Lehrfreiheit, 
ja zum Teil schon weitgehend geschwunden. 
"Während die Lehrfreiheit der Universität zu­
meist nur von außen bedroht werden kann, ist 
die Lernfreiheit ein Grundrecht der Universität, 
das von innen her dauernd gefährdet und \ von 
Professoren und Studenten sozusagen gegenseitig 
verteidigt werden muß." Sie ist die F r e i h e i t 
zum "S 0 k rat i s c h enD i a log", i n dem 
die Ver bin dun g von Fo r s c h u n g 
und Lehre, das Zusammenwirken 
der Lehrenden und Lernenden bei 
der Erfüllung der wissenschaftlichen Aufgaben 
und die Offenheit für die Vielfalt 
w i s se n s c h a f t1 ich e r i. ehr m ein u n­
gen und Methoden am deutlichsten zum 
Ausdruck kommt. 

Abs.1: ' 

Die Gleichstellung aller Hörer ist Ausdruck 
der gleichen geistigen Ausgansposition. Den 
Gleichheitsgrun4satz der Verfassung auch im All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetz festzulegen, 
ist im Hinblick auf d~e Studienordnungen und 
Studienpläne nicht überflüssig. Er soll daran er­
innern, daß alle Detailregelungen des Studien­
wesens, insbesondere wenn sie freies Ermessen 
einräumen, unter dem Gleichheitsgebot stehen. 

Abs. 2, 3 und 4: 

A 11 e n S t u die ren den steht das Recht 
zu, an einer oder an mehreren Hochschulen 
(Fakultäten) Lehrveranstaltungen frei zu'wäh1en, 
zu besuchen, zu inskribieren, die Lehr- und 
Forschungseinrichtungen zu benützen und ferner 
eine überprüfung der erworbenen Kenntnisse 
durch ein Kolloquium zu verlangen (Ht. a, c 
bis e); lit.b hebt das Recht der freien Wahl und 
des 'freien Besuches der Lehrveranstaltungen in 
der gleichen Fachrichtung besonders hervor. 
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Das Recht zu kolloquieren wurde nicht nur 
deshalb aufgenommen, weil minderbemittelte 
Studierende ein erfolgreich abgelegtes Kollo­
quium zur Erlangung einer Taxenermäßigung 
oder Studienbeihilfe benötigen, sondern auch, 
weil die überprüfung des erworbenen Wissens 
durch den Lehrer mit den Grundsätzen Zusam­
menwirken der Lehrenden und Lernenden und 
Lernfreiheit in einem untrennbaren Zusammen­
hangt steht. Die überprüfung der Kenntnisse 
trägt zu ihrer Sicherung bei, vertieft das Ver­
ständnis im Fach und bedeutet eine weitere Mög­
lichkeit . zum akademischen Gespräch. 

Der Abs. 4 enthält Ordnungsvorschriften, zu 
deren Einhaltung die Studierenden verpflichtet 
sind und deren übertretung allenfalls disziplinär 
zu ahnden ist. 

Die Gemeinschaft der Lehrenden und Stu­
dierenden und ihr Zusammenwirken bei der Er­
füllung der Aufgaben der Hochschulen setzt 
voraus, daß die Hörer Lehrveranstaltungen tat­
sächlich besuchen und die ihnen eingeräumten 
Freiheiten ernst nehmen und verantwortungsvoll 
ausüben. Pflichtfächer i!m besonderen werden 
festgelegt, weil die Kenntnis und Beherrschung 
ihres Stoffes eben unerläßlich für die Erreichung 
der Studienziele sind. Die Mitarbeit aller ist er­
forderlich, soll nicht jeder Versuch scheitern, die 
geistige Reform der, Hochschulen zu verwirk­
lichen (vgI. § 17). § 5 Abs. 3 mahnt daher die 
Studierenden (lex imperfecta), ihre Pflicht zu er­
füllen; im Vertrauen auf die Reform des gesam­
ten Hochschulunterrichtes, dessen zielbewußte 
Gestaltung allein den Kontakt zwischen Lehrer 
und Schüler herbeiführen, fördern und vertiefen 
kann, einer legislativen Gestaltung aber unzu­
gänglich ist, kann die Kontrolle des Vorlesungs­
besuches in der heutigen Form aufgegeben 
werden; sie ist in vielen Fällen tatsächlich un­
durchführbar und damit zur Farce geworden. 
Es wird für die überprüfung des Besuches von 
LehrveranstaItungen vielmehr ein neuer Weg 
vorgeschlagen, der es erlauben wird, individuelle 
Fälle zu berücksichtigen (Größe der Hochschulen, 
Lage der Institute, pädagogische Erfordernisse, 
Art der Lehrveranstaltungen, persönliche Gestal­
tung des Unterrichts); vgI. § 10 Abs. 5. 

Für 0 r den tl ich e S t u die ren d e ge­
stahJen die Bestimmungen des Abs. 2 Ht. f bis h 
und des Abs. 3 den Grundsatz der Lernfreiheit; 
sie schließen an die allen Hörern eingeräumten 
Rechte an, konkretisieren sie aber für die Er­
fordernisse der ordentlichen Studien (leges 
speciales). 

Dur·ch die' Einführung von Wahlfächern und 
Freifächern (Abs. 3) kann der Studierende auf die 
Gestaltung seines Studiums selbst Einfluß 
nehmen; seine besonderen Interessen und Be­
gabungen können auf diese Weise berücksichtigt 
werden. Das Diplomarbeitsthema und den be~ 

treuenden Hochschullehrer soll der Studi'erende 
wählen dürfen (lit. f). Der Eigeninitiative unter 
Berücksichtigung der An:1eitung (vgl. § 25; Aus­
wahl des Themas aus mehreren Vorschlägen, Be­
treuung der Arbeit) wäre damit im akademischen 
Sinne Raum gegeben; trotzdem soll kein An­
spruch auf ein bestimmtes Thema bestehen, damit 
Forschungsvorhaben oder Forschungsprogramme 
nicht gestört werden und der Studierende auf 
unvernünftigen und unergiebigen Themenstel­
lungen nicht bestehen kann. Für Doktoranden 
bestehen weitergehende Rechte (Iit. g); diese 
haben auf Grund ihrer Vorbildung Einblick in 
die Themen der wissenschaftlichen Forschung ge­
wonnen und (oder) besondere berufliche Erfah­
rung.en gesammelt, die sie im Rahmen der wissen­
schaftlichen Forschung verwerten wollen. Sie 
sollen das Dissertatonsthema daher selbst vor­
schlagen können (vgl. ( 25). 

Zu § 6: 

Abs. 1 bis 3: 

Abs. 1 enthält die D e f i n i t ion der 
o r den tl ich e n Hör e r; die Abs. 2 bis 7 
enthalten sod'ann die Vorschriften über seine 
Im m a tri k u la t ion (Iex speciaIis zu § 4, 
Aufnahme; vgl. § 9 Abs. 1 und 2; zur Alters­
grenze in § 6 Abs. 2 Ht. a siehe § 45 Abs. 2). _ 

Die Aufnahme in den Verband der Hochschule 
wird für ordentliche Hörer durch die Form der 
Immatrikulation dokument1ert. Sie sind dadurch 
an einer Hochschule "beheimatet", der sie auch 
ver~twortlich sind (vgI. § 34; beachte Diszi­
pIinarvorschriften). 

Die Zugehörigkeit zu einer Hochschule 
schränkt nach den Bestimmungen dieses Ent­
wurfes· jedoch die Lernfreiheit des Studierenden 
nicht ein; er ist nach Maßgabe des § 5 frei, sein 
Unterrichtsprogramm durch den Besuch von 
Lehrveranstaltungen an verschiedenen Hoch­
schulen (Fakultäten) zusammenzustellen (zum 
Beispiel V,ersicherungsmathematik; Lehramt aus 
Physik und Darstellende Geometrie; Lehramt aus 
Musikerziehung und Kunstpflege). So mit ist 
zwar die gleichzeitige Immatri­
kulation an zw'ei Hochschulen, 
nicht aber die gleichzeitige Ab­
solvierung mehrerer ordentlicher 
S t u die n aus g e s chI 0 s sen. Ein ordent­
liches Studium nimmt zwar in der Regel, wenn 
es ernsthaft betrieben wird, die Kräfte eines 
Studierenden voll in Anspruch. Ein Doppel­
studium b~rgt sogar die Gefahr in sich, daß 
damit entweder einem ungesunden, zum Scheitern 
verurteilten Ehrgeiz Tür und Tor geöffnet wird 
oder die Studierenden von vornherein zur An­
wendung unerlaubter Mittel verleitet werden.­
Dennoch soll ein Doppelstudium nicht ausge­
schlossen sein. Gedacht ist zum Beispiel neben 
dem Dolmetschstudium, das bereits jetzt neben 
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einem anderen ordentlichen Studium. betrieben 
werden darf, auch an das "studium irregulare" 
(§ 13 Abs. 3) und an Lehrgänge im Sinne des 
§ 18 (zum Beispiel die Kurse für Staats rechnungs­
wiss'enschaft, die Kurse am Institut für öster­
reichische Geschichtsforschung und der Lehrgang 
für internationale Studien). Nicht formalrecht­
lich erfaßt wird durch die Bestimmungen des 
§6 Abs. 3 ein gleichzeitiges Studium an einer 
wissenschaftlichen Hochschule und einer Kunst­
akademie. Es wird nach wie vor zulässig sein, 
daß zum Beispiel ein Student an der Philo­
sophischen Fakultät Musikwissenschaft studiert 
und gleichzeitig an der Aka~emie für Musik und 
darstellende Kunst als ordentlicher Hörer an 
einem Musikinstrument ausgebildet wird. In 
einem solchen Fall handelt es sich um zwei 
einander ergänzende Studiengänge, die zwar 
durchaus verschiedene Kräfte in Anspruch 
nehmen, jedoch zu einer (beruflichen) Einheit 
verbunden sein können. Ein Doppelstudium 
kann in solchen Fällen sinnvoll betrieben werden, 
und Kombinationen dieser Art sind sogar die 

gungen umgehen oder andere Rechtspflichten 
mißachten - alles unter dem Deckmantel einer 
Inskription; oder wenn si,e trotz formaler Eig­
nung zum Studium keine Lehrveranstaltung be­
suchen, Laborplätze versitzen usw. Liegt daher 
keine ernste Studienabsicht vor - und das be­
weist eine tatsächliche Unterbrechung des Stu­
diums, weil keine Lehrveranstaltung besucht, 
Praktika nicht absolviert, Prüfungen nicht ab­
gelegt werden -, so sind solche Hörer vom Stu­
dium auszuschließen. 

Der Text des Abs. 5 lit. b wurde dem § 71 
lit. a AVG. 1950 angeglichen, um die reichhaltige 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes für die 
Auslegung dieser Vorschrift nutzbar zu machen. 
Auf die Fälle der Wehrpflicht, der anderen ge­
rechtfertigten Behinderungen und der Beurlau­
bung während des Studiums _ ist in § 8 Bedacht 
genommen; für Hochschülerschaftsfunktionäre. 
siehe § 7 Hochschülerschaftsgesetz. Vgl. ferner 
§ 45 Abs. 4. 

V orbilder für die hier getroffene Regelung über Zu § 7: 
Doppelstudien und ferner für § 13 Abs. 3 
("studium irregulare"), um neu e, w iss e n _ Abs. 1: 
s c h a f tl ich wer t v 0 11 e F ach kom b i- Es wird an dem Grundsatz festgehahen, daß 
n a t ion e n zu ermöglichen. die h ö her e n L ehr ans tal t enden Weg 

I zu allen Hochschulstudien eröffnen. Das heißt 
Abs. 4 bis 7: 

Die Gründe für das Erlösroen und für dre 
Ungültigerklärung der Immatrikulation sind 
ergänzt. Neu ist vor allem, daß ein ta t s ä c h­
I ich e s S t u d i um g e f 0 r der t wird. Für 
diese Regelung spricht, daß ein Student der 
öffentlichen Hand bedeutende Kosten verursacht 
und kulturpolitische Investititonen nur vertret­
bar sind, wenn ihnen Leistungen entsprechen, 
Der "ewige" Student ist kein Idealtyp. Bereits 
im Studienbeihilfengesetz 1963 wurde diese 
Tendenz deutlich, denn nach diesem Gesetz sind 
Studierende nur förderungswürdig, wenn sie 
ernsthaft und regelmäßig arbeiten. Weiters 
spricht für diese Regelung, daß manche Hörer 
die Studien lediglich zum Schein betreiben. Die 
Inskriptionsbestätigung verschafft nämlich eine 
Reihe von Privilegien (Ermäßigungen, zum Bei­
spiel für öffentliche Verkehrsmittel), beweist, daß 
der Hörer unversorgt ist (Kinderbeihilfen, Fa­
milienzulagen), oder bestätigt, daß er aus Stu­
diengründen andeI1en Pflichten (zum Beispiel 
Wehrdienst) nicht nachkommen muß. Alle diese 
Besserstellungen sind für ernsthafte Hörer not­
wendig, doch müssen Mißbräuche unterbunden 
werden; das gebieten nicht nur finanzielle Er­
wägungen für das Kulturbudget, sondern auch 
das Gleichbehandlungsgebot. Studentischer Lax­
heit ist damit ein Riegel vorgeschoben. Alle diese 
überlegungen treff-en im besonderen zu, wenn 
sich ausländische Studenten Aufenthaltsgenehmi­
gungen (Visa usw.) erschwindeln, Arbeitsgenehmi-

jedoch .nicht, daß jede Reifeprüfung als Vorbil­
dung für jedes Hochschulstudium genügt. Eine 
Ergänzung in dem einen oder anderen Fach wird 
notwendig sein. Man denke zum Beispiel daran, 
daß für das Studium der Medizin Lateinkennt­
nisse gefordert werden müssen, diese Sprache 
aber nicht an allen höheren Schulen gel'ehrt wird; 
oder daran l daß für das Studium der Gesch'ichte 
des klassischen Altertums se1bstverständli'ch die 
Kenntnis der griechischen Sprache erforderlich 
ist, die nur an bestimmten Gymnasien gelehrt 
w~rd. In soIchen Fällen werden Ergänzungs­
prüfungen abzulegen sein. Die Regelung der 
Einzelheiten ist auf Grund des Schulorganisations­
gesetzes 1962 Verordnungen vorbehalten. So ist 
die Studienberechtigung auf Grund der Reife­
prüfung an den berufsbildenden höheren Lehr­
anstalten gemäß § 69 Abs. 2 Schulorganisations­
gesetz bereits neu geregelt (BGBl. Nr. 228/1964); 
vgl. § 45 Abs. 5. 

Abs. 2 bis 4: 

Den Absolventen -ande,rer höherer 
L ehr ans tal t e n, die an solchen Anstalten 
in - erster Linie eine abgeschlossene Berufsaus­
bildung erhalten, soll der Weg zur Fortsetzung 
dieses Fachstudiums an einer Hochschute nicht 
erschwert werden. Die bisher geltenden Bestim­
mungen, daß Absolventen technischer und ge'­
werblicher Lehranstalten zunächst als außer­
ordentliche Hörer inskribieren müssen und Prü­
fungen mit einem bestimmten Erfolg ablegen 
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müssen, bevor sie als ordentlich'e HÖl'er weiter 
studieren dürfen, konnten im Hinblick auf die 
neuen Lehrpläne für diese Schulen wegfallen (vgl. 
BGBL Nr. 288/1964). Solche Absolventen werden 
zum Teil künftighin ohne weiteres auf Grund 
des Reifezeugnisses ihr Fachstudium an der Hoch­
schule fortsetzen können. Die Regelung des land­
und forstwirtschaftlichen Schulwesens steht 
freilich noch aus. 

Die Möglichkeit, auf Grund einer B e ruf s­
re i fe p r ü fun g im Sinne der Verordnung, 
StGBl. Nr. 167/1945, an einer Hochschule zu 
stUdieren, soll weiter erhalten bleiben ("Studien­
berechtigung"; vgl. § 4 Abs. 2). Diese Möglich­
keit ist für Personen ohne Mitte1schulbildung 
von Bedeutung, die sich im Berufsleben oder 
durch private Studien bedeutende Fachkenntnisse 
erworben haben und daher für Hochschulstudien 
geeignet sind. . 

Abs. 5 bis 7: 

Die G 1 e ich wer t i g k e i tau s 1 ä n d i­
s c her R ei fez e u g n iss e mit den inländi­
schen ist die oberste Richtlini'e für die Regelung 
über den Nachweis der Hochschulreife; daher 
spricht Abs. 6 im besonderen aus, daß die Vor­
lage eines Reifezeugnisses gefordert wird, das 
sowohl nach den Vorschriften des Landes, in dem 
es erworben wurde, als auch nach den Vor­
schriften des Inlandes die Hochschulreife nach­
weist. Fehlt eine den österreichischen Vorschrif­
ten ähnliche Regelung, so muß im Detail er­
hoben und geprüft werden, ob das (die) aus­
ländische(n) Zeugnis(se) nach Art und Grad der 
besuchten Gegenstände (Umfang des Lehrstoffes, 
Unterrichtsmethode, Lehrbücher usw.) dem in­
ländischen Zeugnis wirklich gleichwertig ist 
(sind). Eine Prüfung der Gleichwertigkeit wird 
nur, da österreich der Europäischen Konvention 
über die Gleichwertigkeit von Reifezeugnissen 
beitrat, hinsichtlich der Reifezeugnisse aus den 
Ländern der Vertragspartner zu entfallen haben 

Studienerfolgen mangelt. Politische Gründe zum 
zum Beispiel können daher niemals den Aus­
schluß eines ausländischen Studierenden vom 
Studium in österrreich rechtfertigen. 

Zur Sicherung des Erfolges der den ausländi­
schen Studenten unter Umständen aufgetragenen 
Ergänzungsprüfungen können der Besuch von 
Kursen und Lehrveranstaltungen vorgeschrieben 
werden; darin liegt vor allem eine Anerkennung 
der für Ausländer großzügig eingerichteten Vor­
studienlehrgänge. 

Abs.8: 

Nach Abs. 6 und 7 müssen die ausländischen 
Studierenden noch vor Beg i n n ihr e s 
S tu d i ums alle geforderten Nachweise der' 
Hochschulreife erbringen; haben sie ihr Studium 
anderswo begonnen und setzen sie es in öster­
reich fort, können sie zwar inskribieren, doch 
ist die Gültigkeit der Inskription von der Er­
füllung der Bedingung abhängig, daß die Ergän­
zungsprüfungen in einer angemessenen Zeit ab­
gelegt werden (su s pe n s i v e Be d i n gun g; 
vgl. AntonioIIi, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
Wien 1954, S. 206 f.). Abs. 8 stimmt wieder mit 
dem Regelfall der Abs. 6 und 7 überein: Die 
Prüfung aus deutscher S p r ach e (§ 28) muß 
vor Beginn der Studien abgelegt sein; 
der ausländische Studierende könnte daher bis 
zur Ablegung dieser Prüfung nicht gültig als 
ordentlicher Hörer inskribieren. Die durch § 28 
festgelegten sprachlichen Anforderungen und die 
Regelung des Abs. 8 werden endlich Abhilfe für 
schwerwiegende Mängel im gegenwärtigen System 
schaffen: Es ist sinnlos, Studier·ende in die Hoch­
schule aufzunehmen, die aus Unkenntnis der 
deutschen Sprache gar nicht in der Lage sind, 
dem Unterricht zu folgen, oder deren Kenntnisse 
nicht ausreichen, in den Lehrveranstaltungen 
aktiv mitzuarbeiten und Prüfungen abzulegen. 

(vgl. Abs. 11). Hingegen ist durch Abs. 6 die Abs. 9, 10: 
Bestimmung des Artikels 1 Z. 2 der Konvention 
nun für all e aus 1 ä n dis c h e n S t u­
die ren den allgemein verbindlich, sodaß ihre 
Auf nah m e immer nur i m Rah m e n 
v e rf ü g bar er PI ätz e erfolgen darf; doch 
ist zusätzlich ausgesprochen, daß bei der Auf­
nahme auf Grund der verfügbaren Plätze allein 
n ach Lei s tun g s g rad e n und daher nicht 
nach anderen Kriterien (etwa Reihenfolge der 
Anmeldung) zu entscheiden ist. Für ausländische Ab 
Studierende, dia als ordentliche Hörer aufge- s. 11: 

Diese Vorschriften betreffen Erg ä n z u n g s­
prüfungen der inländischen und 
aus I ä n dis ehe n S tu die ren den. Khn" 
1ich wie für Abs. 7 wird die Aufnahme suspensiv 
bedingt ausgesprochen, falls die Ergänzungs­
prüfung nicht bereits vor Beginn des Studiums 
abgelegt wird. 

nommen werden, enthält daher Abs. 6 einen über Folgende Europäische Abkommen (Stand 
die §§ 4 und 6 hinausgehenden Grund für die 1. Jänner 1965) sind anzuführen: BGBL Nr. 44/ 
Verweigerung der Zulassung zum ordentlichen 1957 (Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse), 213/ 
Studium; gleichwohl ist die Ablehnung der Auf- 1957 (Gleichwertigkeit der Studienzeit), 143/1961 
nahmein den Fällen des Abs. 6, letzter Satz, (Gleichwertigkeit der akademischen Grade und 
nur dann zulässig, wenn es an erforderlichen I Hochschulzeugnisse). 
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Zu § 8: 

1. Eine Beurlaubung von ordentlichen Hörern 

1 nung im allgemeinen zu verstehen, schließt daher 
Kenntnisse, Befähigungen und Begabungen mit 

war in den bisherigen Studienvorschriften nicht em. 
vorgesehen. Nach einer Abwesenheit von zwei 
Semestern erlosch vielmehr in ,allen Fällen die Zu § 10: 
Immatrikulation, auch wenn die Abwesenheit Abs. 1, 2, 5: 
von der Hochschule auf einen der im Abs. 1 an-
geführten Grunde zurückzuführen war. Die § 10 verbietet die Ins k r i p t ion zweier 

oder mehrerer Lehrveranstaltungen, die für die Praxis hat ergeben, daß hiedurch unnötige Här-
ten im Studiengang (zum Beispiel doppelte Ge- gleiche Zeit angekündigt werden. Es ist klar, daß 

immer nur eine der Veranstaltungen besucht 
bühren für die Immatrikulation) entstehen d werden (§ 5 Abs. 4), irgendein Gewinn aus er 
können, die nunmehr vermieden werden. Teilnahme an einer anderen inskribierten Ver-

2. Die Gestaltungsprinzipien des § 1 Abs. 1 anstaltung daher nicht gezogen werden kann (vgl. 
und 2 sind für die Neuregelung dieser Materie auch §§ 20 Abs. 1, 27 Abs. 3). Keine "Doppel­
rnaßgebend geworden: Die Hochschule bedarf inskription" ist jedoch anzunehmen, wenn neben 
stets der Internationalität und Weltoffenheit, des ganz- oder halbtätigen Lehrveranstaltungenein­
freien geistigen Wettbewerbs, des ungehinderten zelne andere inskribiert werden, denn wenn sich 
Austausches von Lehrenden und Lernenden. §8 der Studierende, der jene Lehrveranstaltungen 
des Entwurfes bietet nun die gesetzliche Grund- inskribiert hat, eine Zeitlang von seinem Arbeits­
lage im akademischen Bereich, Aus 1 a n d s- platz entfernt, beeinflußt dies nicht den Erfolg 
s tu die n in die ordentlichen Hochschulstudien der ganz- oder halbtätigen Lehrveranstaltung. 
ein zug 1 i ed ern und in einem besonderen Der Zweck solcher Lehrveranstaltungen besteht 
Maß·e zu f ö r der n. Alle Schranken, die zu- ja auch darin, daß der Student einen Arbeitsplatz 
gleich Schranken der Lernfreiheit darstellen wür- (Labor,atorium) und die Anleitung des wissen­
den, sind damit beseitigt. schaftlichen Personals ganztägig oder halbtägig 

Es darf nicht übersehen werden, daß für ein- für langwierige Projekte und übungen in An­
zeIne Wissenschaftsbereiche Studien. an aus1än- spruch nehmen kann. 
dischen Hochschulen unerläßlich sind, sei' es daß· Abs. 2 und 5 legen den Inhalt des S t u die n-
gewisse Fachgebiete an österreichischen Hoch- b u c h e s fest (vgl. §§ 4, 6 und 9). Die Ein-
schulen überhaupt nicht oder nur teilweise ge- 11 tragungen und Beurkundungen dienen vor a em 
lehrt werden oder daß gewisse Studien an Ein- dem Nachweis der besuchten Lehrveranstaltun-
richtungen und Bibliotheken gebundensind, die gen, weil solche Nachweise für Aus.landsstudien 
in österreich nicht zur Verfügung stehen. d f und Anrechnungen für Semester un Prü ungen 

Mißbräuche der eingeräumten Freiheit oder 
Versuche, die strengen Studienvorschriften (zum 
Beispiel Prüfungen, schriftliche Arbeiten) zu um­
gehen, werden durch die Bestimmungen über die 
Anrechnung von Studien und Prüfungen (§§ 20, 
21) ausgeschaltet werden können. 

Zu § 9: 

§ 9 stellt eine lex specialis zu Bestimmungen 
der §§ 4 und 6 dar (vgl. Abs. 5); es genügt, auf 
die Erläuternden Bemerkungen zu diesen Vor­
schriften hinzuweisen (siehe .auch Erläuternde Be­
merkungen zu § 5). 

Abweichend von diesen Bestimmungen setzt 
Abs. 2 für Hochschulkurse und bestimmte Lehr­
gänge (§ 18 Abs. 1 und 3) die geforderte Alters­
grenze für außerordentliche Hörer herab; da 
Kurse und Lehrgänge beispielsweise auch 
zur sportlichen oder sprachlichen Ausbildung 
veranstaltet werden können, scheint es nicht 
zweckmäßig, die Altersgrenze so wie für die 
allgemeinen akademischen Lehrveranstaltungen 
anzusetzen. 

Der Ausdruck erforderliche "Vorkenntnisse" 
(Abs. 2) ist wegen der Vielfalt möglicher Lehr­
veranstaltungen, Kurse und Lehrgänge als Eig-

unerläßlich sind. Neben der Beurkundung des 
Studienganges sind die Vorschriften der Abs. 2 
und 5 aber auch für die Führung der Verwaltung 
selbst (Taxen, allfällige Testate, Evidenzen, 
Statistik, Anrechnungen, Zulassungen) erforder­
lich. 

Auf die persönliche Vidierung als K 0 n-. 
t roll e des B e s u ehe s von Lehrveranstal­
tungen wurde bereits in den Erläuternd·en Bemer­
kungen zu § 5 Abs. 4 hingewiesen; Abs. 5 spricht 
aus, daß diese neue Form der Kontrolle von der 
zuständigen akademischen Behörde beschlossen 
werden kann, um besondere Fälle zu berück­
sichtig.en; zum Beispiel kann es für einzelne Lehr­
veranstaltungen aus pädagogischen Gründen er­
forderlich sein, den Besuch zwingend vorzuschrei­
ben (vor allem bei übungen, für Praktika und 
Repetitorien); vgl. § 12. 

Abs. 3, 4: 

Die B e s c h r ä n k u n gen der Ins k r i p­
ti 0 n ("besondere Vorkenntnisse", "Platz man­
gel") entsprechen den Gestaltungsprinzipien des 
§ 1 Abs, 1 und 2. An einzelnen Hochschulen 
(Fakultäten) sind sie bereits ständige Praxis ge­
worden, die sich bewährt hat. 
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In den meisten Fällen kann heute der Platz­
mangel in Labors, Seminaren usw. auf die rapide 
Zunahme der Hörerzahlen und auf den schlep­
penden Ausbau der Institute und Bibliotheken 
zurückgeführt werden. Erhebungen (§ 12) und 

- Planungen (§ 44) sollen daher den Bedarf er­
rechnen und die GrundLagen, für den Ausbau 
erstellen. § 10 Abs. 4 - im Zusammenhalt mit 
den §§ 2 Abs. 4, 3 Abs. 3, 12 Abs. 3 und 44 -
weist abermals auf die Pflichten der akademischen 
Behörden und der staatlichen Unterrichtsverwal­
tung hin; im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif­
ten ständig für die wissenschaftliche Entwicklung 
vorzusorgen. Vor allem die Errichtung neuer 
Lehrstühle (die Berücksichtigung neuer Fächer), 
die Einrichtung von Par.allellehrveranstaltungen 
(sachlich gleiche, jedoch nicht unbedingt gleich­
zeitig abgehaltene Lehrveranstalungen), der Aus­
bau der Institute und der Neubau von Gebäuden 
werden die Durchführung der in den Studien­
gesetzen niedergelegten Aufgaben sichern 
müssen. 

Freilich ist durch den Ausbau 'der Hochschulen 
zu erwarten, daß der Platzmangel in einzelnen 
Instituten und Bibliotheken behoben werden 
kann, doch ist Platzmangel nicht nur eine Not­
standserscheinung. Auch bei einer genügenden 

Zu § 11: 

Hingewiesen wird lediglich auf die Bestim­
mungen der Abs. 3 und 4. 

Abs.3 Süll Mißbräuchen steuern; immer wieder 
kümmt es vor, daß Studierende die Hochschule 
(Fakultät) wechseln und an anderen Hüchschulen 
(Fakultäten) Prüfungen ablegen, 'Obwohl sie vüm 
Studium 'Oder vOn den Prüfungen bereits ausge­
schlüssen sind, nur weil zwischen den Hüch­
schulen (Fakultäten) 'Ohne zusätzlichen Verwal~ 
tungs,aufwand keine ständige Kümmunikation 
über sülche administrative 'Oder disziplinäre Vor­
kümmnisse gepflegt werden kann. § 11 Abs. 3 
(vgl. die §§ 6 Abs. 3 bis 6, 10 Abs. 5, 21, 30 
bis 32) wird beitragen, eine überprüfung zu er­
leichtern. Auch in diesem Zusammenhang sei die 
Möglichkeit angedeutet, moderne Bürümethüden 
anzuwenden (vgl. Erläuternde Bemerkungen zu 
den §§ 10, 12). Nach Abs. 4 kann die Aus­
fülgung eines Abgangs- 'Oder Abschlußzeugnisses 
aufgeschüben werden, bis der Studierende die ihm 
durch die Benützungsordnung der Lehr- und 
Fürschungseinrichtungen auferlegten Pflichten er­
füllt hat (bis er zum Beispiel entlehnte Bücher 
oder Instrumente 'Ordnungsgemäß zurückgestellt 
hat). 

Anz~hl von Hochschullehrern, Parallellehrveran- . 
staltun~en. usw .. k.ann es zu Platzmangel kommen, Zu § 12: 
wenn dIe InskrIbIerte Lehrveranstaltung anderen 
vorgezogen wird. Es ist daher ganz allgemein Abs. 1: 
eine Beschränkung zum Schutz der Lehrenden 
und Lernenden am Platze. 

Abs.6: 

Abs. 6 enthält eine Neure,gelung des Li c h t­
b i I d aus w eis e s für Studenten wodurch . ' eIne seit langem angestrebte Verwaltungsent-
lastung und -vereinfachung eintreten wird. Der 
Ausweis wird nämlich sowohl für den internen 
Bereich der Hochschule (Fakultät) und ihrer Ein­
richtungen (Bibliotheken) den erforderlichen 
Semesternachweis der Zugehörigkeit zur Hoch­
schule (Fakultät) und zu einem Institut erbringen 
(vgl. auch Hochschülerschaftswahl), als auch nach 
außen hin bestätigen, daß der Studierende der 
Hochschule angehört und tatsächlich studiert 
(Semesterbestätigung); sowühl im internen, Be­
reich als auch für den Verkehr mit Ämtern (zum 
Beispiel Finanzämter, Kriegsopferversorgung) und 
sonstigen Stellen (zum Beispiel Studienbeihilfen 
Stipendien, Post, Bahnen, Museen, Theater) de~ 
In- und Auslandes wird nunmehr ein einziger 
Ausweis genügen. 

Diese Vereinfachung steht mit den Regelungen 
des § 12 in einem engen Zusammenhang und 
soll dazu beitragen, moderne Büromethüden all­
gemein für den Bereich der Quästuren der Hoch­
schulen (Fakultäten) nutzbar zu machen. 

Nach Artikel 18 Abs. 2 B.-VG. ist der Bundes­
minister für Unterricht zwar schün generell zur 
Erlassung vün Durchführungsverürdnungen er­
mächtigt, doch will ihm der Gesetzgeber durch 
§ 12 Abs. 1 dieses Entwurfes zur näheren Rege­
lung bestimmter Vüllzugsaufgaben b e s '0 n der e 
Ver '0 r d nun g s e r m ä c h t i gun gen er­
teilen. Der übersichtlichkeit wegen sind diese 
speziellen Ermächtigungen, Durchführungsver­
'Ordnungen zu erlassen, welche die Führung der 
Verwaltungsgeschäfte betreffen, an einer Stelle 
zusammengefaßt. 

Die Durchführungsverürdnungen Süllen zum 
Zwecke einer ein h e i t 1 ich e n Re gel 1.1 n g 
erlassen werden. In erster Linie, zum al auch An­
gelegenheiten der ·autünümen Verwaltung da­
durch berührt sein können, Süll die zuständige 
akademische Behörde zur (generellen) Regelung 
zuständig sein; Wü aber der Bedarf nach einer 
einheitlichen Regelung unabweislich wird, Süll 
die 'Oberste staatliche Behörde eingreifen können. 
Dabei ist auf die ras c heu n dei n f ach e, 
als '0 s par sa m e Dur c h f ü h run g, vür 
allem mit tel s t e c h n i s c her H i I f s­
mit tel, Bedacht zu nehmen. Es soll die Ratiü­
nalisierung der Bürüs ermöglicht und die Grund­
lage f* eine weitgehende Autümatiün der Ver­
waltung geschaffen werden. Dies gilt im besün­
deren für die Tätigkeit der Quästuren. Sü wäre 
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es würischenswert, womöglich alle administra­
tiven Vorgänge, die einen Studierenden betref­
fen, in einen einzigen Vorgang zus.ammenzufas­
sen (vgl. zum Beispiel Lochkartensysteme). Die 
Erfahrungen an mehreren ausländischen Hoch­
schulen haben die Wirtschaftlichkeit und Zweck­
mäßigkeit solcher Umstellungen bereits eindeutig 
nachgewiesen, ähnliche Verbesserungen ver­
suchten erfolgreich die Technischen Hochschulen 
Wien und Graz (vgl. die Erläuternden Bemer­
kungen zu den §§ 4, 6, 10, 11). 

Abs. 2, 3: 

Abs. 2 soll es dem Bundesministerium für 
Unterricht ermöglichen, F 0 r m und In hai t 
aller D r u c k s 0 r t end e rHo c h s c h u l­
ver wal tun ge i n h e i t I i eh u nd z w e c k­
m ä ß i g fes t z u set zen; dies ist gerade für 
die Vollziehung des Studienbeihilfengesetzes 1963 
wünschenswert, doch bedeutet die Anwendung 
der Verwaltungsverfahrensgesetze überhaupt, 
daß dem Formularwesen mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken ist und insbesondere Bescheidformu­

·lare zur Verfügung zu stellen sind. 
S tat ist i s ehe E r h eb u n gen werden 

zur Gestaltung des Lehrbetriebes in organisatori­
scher und finanzieller Hinsicht immer stärker 
herangezogen werden müssen; § 44 (Hochschul­
bericht) verlangt überhaupt neue Wege der Hoch­
schulstatistik. Einheitlichkeit ist erforderlich. 
Richtlinien und Formulare werden, besonders 
wenn die Erhebungen laufend erfolgen, die Ver­
waltungsarbeit der betrauten Stellen wesentlich 
erleichtern und Fehlerquellen, die durch nicht 
aufeinander abgestimmte Erhebungszwecke ent­
stehen, ausschalten können. 

Verletzungen der Pflicht, wahrheitsgetreue An­
gaben zu machen, sind disziplinär zu ahnden. 
S t r ~ f b e s tim m u n gen wurden in diesen 
Entwurf nicht aufgenommen, weil für die Durch­
setzung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
die Disziplinarvorschriften durchaus genügen 
werden (vgl. § 1 Hochschüler-Diszip:lilnarord­
nung, StGBl. Nr. 169/1945). 

Zum III. Abschnitt: 

A b s c h n i t t III e n t h ä 1 tau s s c h li e ß­
I ich R e gel u n gen für die 0 r den t­
l ich e n S t u die n der ein z ein e n S t u­
die n r ich tun gen, welche durch die beson­
deren Studiengesetze, durch die Studienordnun­
gen und die Studienpläne dann näher zu ge­
stalten sind. Die §§ 13 bis 18 enthalten daher 
einerseits grundsätzliche Bestimmungen, die bei 
Erlassung der Studienordnungen zu beachten 
sind, andererseits Vorschriften, welche die zu er­
lassenden Detailregelungen ergänzen (vgl. § 45); 
da das Allgemeine Homschul-Studiengesetz nur 
jene Vorsmriften entJhält, die für alle Studien­
richtungen in gleicher Weise gelten sollen, wür-

den ohne besondere Studienvorschriften die für 
einzelne Studienrichtungen spezifischen Regelun­
gen fehlen. Die Gestaltung der ordentlichen 
Studien kann aber auf allgemeiner Grundlage 
allein nicht erfolgen -( vgl. § 3), sodaß die V or­
schriften des Abschnittes III - mit Ausnahme 
der §§ 19 bis 21 - immer im Zusammenhang 
mit den besonderen Studiengesetzen, Studien­
ordnungen und Studienplänen anzuwenden sein 
werden. 

Zu § 13: 

Abs. 1, 2: 

Abs. 1 . spricht aus, was unter 0 r den t­
li ehe n S t u die n zu verstehen ist; die in diese 
D e f i n i t ion aufgenommene Zweckbestim­
mung bildet die Grundlage für den Abschnitt IV 
(Prüfungen, §§ 22 bis 33); ordentliche Studien 
sind nach den Grundsätzen dieses Entwurfes (vgl. 
§ 1 Abs. 2) Diplom- und Doktoratsstudien, deren 
Gliederung und Zielsetzung streng geschieden ist. 

Die Unterscheidung dieser beiden Arten in 
§ 13 ist keineswegs originell. Neu ist vielmehr 
nur ihre Ausgestaltung hinsichtlich der Aufgaben 
und Ziele und des Verhältnisses zueinander. Um 
diese Neu 0 r ie n t i e run g jedoch zu fun­
dieren, muß die Unterscheidung nochmals ver­
ankert und damit ihre Bedeutung unterstrichen 
werden. Zahlreiche Studien kennen nämlich be­
reits heute eine Unterscheidung in berufsvorbil­
dende und wissenschaftliche Zweige (zum Beispiel 
Lehramt - Doktorat, Diplom-Ingenieur - Dok­
tor techn., Ablegung der drei juristischen Staats­
prüfungen - Dr. jur.). 

Wird aber - wie bisher - das Verhältnis der 
Studien zueinander nicht ausreichend klargestellt, 
so ist in vielen Fällen eine dem Sinn der ur­
sprünglichen Regelung nicht mehr entsprechende 
Praxis zu erwarten (vgl. zum Beispiel Studium 
der Rechtswissenschaft), die die Unterscheidung 
in berufsvorbildende und wissenschaftliche 
Studien verwischt. Gegner der Scheidung dieser 
voneinander abzuhebenden Studienbereiche ver­
teidigen daher lediglich eine Praxis, die zu einem 
Sinken des allgemeinen Niveaus geführt hat. 

Dieser Entwurf erstrebt, die wissenschaftliche 
Berufsvorbildung im Rahmen der Diplomstudien 
zweckmäßiger und zielführender zu gestalten, da­
mit die Absolventen ihre beruflichen Aufgaben 
besser als bisher erfüllen können; der Entwurf 
will aber auch die Doktoratsstudien wieder ihren 
eigentlichen Aufgaben zuführen. 

Die Diplomstudien sind so einzurichten, daß 
sie alle Erfordernisse einer wissenschaftlichen 
Berufsvorbildung erfüllen. Die Doktoratsstudien, 
die dar übe r hin: aus der Weiterentwicklung 
der Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher 
Arbeit dienen, sind in Hinkunft von den 
Zwecken der Berufsvorbildung zu entlasten. 
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Diese Ziele sollen einerseits zu einer Intensivie­
rung der wissenschaftlichen Berufsvorbildung, 
andererseits zu einer Hebung des Doktorates bei­
tragen. Die Rektorenkonferenz hat bereits in 
ihrer Sitzung vom 28. Juni 1956 einstimmig den 
Beschluß gefaßt, die hohe Bedeutung, die einer 
Gliederung in Diplomprufung und Rigorosum 
im Sinne des Entwurfes zukommt, dankbarst zu 
begrüßen und zu bitten, gegenüber allen Ein­
wänden auf dieser Bestimmung zu bestehen. 

Abs. 2 legt fest, daß in der Regel der erfolg­
reiche Abschluß eines Dip 10m s tu d i ums 
die Vor b e d in gun g für die Z u­
las s u n g z u ein em D 0 k t 0 ra t s s t u­
d i u m dar s tell t; das nach Abs. 2 lit. b von 
besonderen Studiengesetzen allfällig 'vorgesehene, 
dem Diplomstudium jedoch völlig gleichwertige 
Studium ändert diesen Grundsatz nicht. 

Der Entwurf gibt damit zu erkennen, daß die 
Berufsvorbildung dem Doktoratsstudium jeweils 
vorauszugehen hat; ohne die Vorbereitung auf 
einen Beruf und seine Erfordernisse, ohne die 
Bewältigung der beruflich wissenschaftlichen 
Probleme, ohne die Schulung für die Praxis, die 
in einer "verwissenschaftlichten" Zeit ohne Ab­
solventen der Hochschulen nicht vorwärts­
schreiten kann, soll es - von wenigen, gesetz­
lich festgelegten Ausnahmen (Abs. 2 lit. b) abge­
sehen - keine Zulassung (siehe § 6) zu jenen 
ordentlichen Studien geben, die dem Erwerb des 
Doktortitels dienen. 

Abs.3: 

Abs. 3 versucht erstmals in der Geschichte der 
österreichischen Hochschulen, den Studierenden 
auf Grund eines nachgewiesenen· Bedarfes für 
neuartige Berufszweige sowie auf Grund der Ent­
wicklung der Wissenschaften die Möglichkeit 
einzuräumen, sein Studium selbst zu gestalten: 
"s t u d i u mir r e g u la r e". Bevor die beson­
deren Studiengesetze oder Studienordnungen, die 
wie alle Rechtsvorschriften die Tendenz zur Ver­
steinerung haben, die Regelungen über einzelne 
Studienrichtungen abändern werden, wird es dem 
Studierenden selbst erlaubt sein, in einem be­
sonderen Verfahren die bescheidmäßige Fest-

Studien, der Eigeninitiative der Studierenden 
Raum zu geben: Ein Student ,hat nun schon nam 
§ 5 Abs. 2 das Recht, außerhalb seiner ordent­
lichen Studien nach Belieben jede Lehrveranstal­
tung an seiner oder an einer anderen Hochschule 
zu besuchen, um damit seine Studien zu ergän­
zen; nach § 5 Abs. 3 hat er im Rahmen seiner 
eigenen ordentlichen Studien Gelegenheit, Wahl­
und Freifächer zU belegen, die ihm die Studien­
pläne der jeweiligen Fakultät oder Hochschule 
in besonderen Lehrveranstaltungen zur Verfü­
gung stellen (vgl. Erläuternde Bemerkungen zu 
§ 23 Abs. 8); schließlich kann der Studierende 
nach § 13 Abs. 3, sollte das Lehrziel einer Stu­
dienrichtung für die Bedürfnisse der neuartigen 
Berufsverwendung oder wissenschaftlichen For­
schung auch bei genügender Anzahl von Wahl­
und Freifächern noch nicht erreicht werden, ein 
bis her nie h t vor.g e s ehe n e s 0 r den t­
li c he s S tu d i u m absolvieren, wobei dieses 
Recht aber an eine Bewilligung gebunden werden 
muß, um Mißbräuche auszuschließen. 

Für die Bewilligung des Bundesministeriums 
für Unterricht sind genaue Richtlinien in mate­
riell- und formellrechtlicher Hinsicht gegeben. 
Die Regelung des § 13 Abs. 3 stellt - dies sei 
hervorgehoben - eine Ausnahmebestimmung 
dar. Sie ist auf Einzelfälle abgestellt, da sie 
- ihrer Zielsetzung entsprechend - nur vor­
läufig die berufliche und wissenschaftliche Ent­
wicklung berücksichtigt; sind nämlich die Bedürf­
nisse für eine neue Studienrichtung einmal all­
gemein geworden, werden die entsprechenden 
Studienvorschriften durch die Aufnahme VOn 
W,ahlfächern oder durch die Neugestaltung der 
ordentlichen Studien dieser Entwicklung Rem­
nung tragen (vgl. auch § 3 Abs. 3). An welcher 
Hochschule (Fakultät) die Prüfungen abzulegen, 
Diplomarbeiten und Dissertationen einzureichen 
sind, bestimmt der Bewilligungsbescheid; da in 
jedem Fall das neuartige ordentliche Studium zu 
einer schon bekannten Studienrichtung tendieren 
wird, ergibt sich daraus eine weitere Zuordnung, 
die vor allem für die Frage des akademischen 
Grades Bedeutung ,haben wird. 

legung einer bisher noch nicht vorgesehenen Aus- Zu § 14: 
bildungskombination zu beantragen. Beispiele für Abs. 1 bis 4: 
solche neue Kombinationen wären heute etwa 
Theologische Studien und Pädagogik oder Die Diplomstudien sind in mindestens zwei 
(Sozial-) Psychologie, Rechtswissenschaft und Abschnitte zu gliedern, wobei der erste Abschnitt 
Philosophie, Soziologie und Rechtswissenschaft, in die Studienrichtung einführen und ihre Grund­
Politische Wissenschaft. Das "sozio-ökonomische lagen erarbeiten, die anderen Abschnitte 'der spe­
Studium", ebenfalls auf Grund neuer wissen- ziellen Ausbildung und der Vertiefung dienen 
schaftlicher und beruflicher Erfordernisse ge- sollen. 
staltet, i~t in di:sem. Zusamme~hang zu nennen, Einführende Lehrveranstaltungen sollen dem 
wenngl~lch be:eIts seme gesetzlIche Ausgestaltung I Studierenden den sinnvollen Zusammenhang der 
vorbereItet wird. . I vorgesehenen Lehrveranstaltungen der' Studien-

Wie an anderen Stellen bemüht sich der Ent- j abschnitte erklären. Diese Grundlagen der Stu­
wurf auch bei der Einrichtung der ordentlichen: dienrichtung sind nicht die in § 15 Abs. 6 (vgl. 
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S 1 Abs. 2 lit. c) genannt~n und dort ausführlich 
erläuterten philosophischen und wissenstheoreti­
schen Grundlagen des Faches, die über das Fach 
hinausgehen und die Voraussetzungen des ,Faches 
und dessen Einordnung als Einzelwissenschaft in 
die universitas litterarum klären. Jene in Abs. 2 
genannten Grundlagen sind diejenigen der Fach­
wissenschaften selbst; ihre Behandlung ist zum 
Verständnis der Probleme der jeweiligen Einzel­
wissenschaft gefordert, sie legen den Grund für 
die spezielle Ausbildung. 

Eine Reihe von Studien zerfällt bereits heute 
in Abschnitte, die mit einer Prüfung abschließen. 
Es sei an das Studium der Rechtswissenschaften 
erinnert. Solche den Studienabschnitt abschlie­
ßende Prüfungen ermöglichen es den Studien:n­
den, das erworbene Wissen zweckmäßig zu über­
prüfen. Studienabschnitte stellen also - ohne 
den Lehrbetrieb zu verschulen -', ein sehrgeeig­
netes Mittel zur Auslese dar; die Studierenden 
gewinnen frühzeitig einen überblick über ihre 
Eignung für ein bestimmtes Studium und werden 
rechtzeitig ver an laßt, ein anderes Studium zu 
wählen, für das sie besser geeignet sind; sie sind 
vom Beginn des Studiums an, verhalten, sich 
ernstlich dem .gewählten Studium zu widmen. 
Werden Prüfungen - wie es derzeit bei einigen 
Studienrichtungen der Fall ist - erst gegen Ende 
des Studiums verlangt, so kann es vorkommen, 
daß der Studierende bei einem Mißerfolg in 
seinem Lebensweg schwer geschädigt wird. 

Den Erfordernissen der einzelnen Studienrich­
tungen ist selbstverständlich Rechnung zu tragen; 
die besonderen Studiengesetze werden für gewisse 
Studienrichtungen zum Beispiel mehr Abschnitte 
als zwei einrichten, die Ziele der Abschnitte näher 
bestimmen usw.; denn auch die Ziele der ein­
zelnen Abschnitte können in einem Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetz nicht generell festgelegt 
werden. 

Die Lokalisierung der Hilfswissenschaften im 
ersten Studienabschnitt entspricht den gegen­
wärtigen Verhältnissen in den meisten Studien­
richtungen. Freilich kann es auch im Rahmen der 
Spezialausbildung , erforderlich sein, Hilfswissen­
schaften verpflichtend vorzuschreiben. Der 
Hypertrophie rein hilfswissenschaftlicher Fächer 
soll aber für alle Abschnitte durch, das Allge­
meine Hochschul-Studiengesetz und die beson­
deren Studiengesetze Schranken gesetzt werden. 
Die Studienvorschriften werden vielmehr nach 
wissenschaftlichen und pädagogischen Erwägun­
gen festlegen, welche Einzelwissenschaft für 

,welche Studien die Funktion einer Hilfswissen­
schaft erfüllt und' in welchem Abschnitt der 
Diplomstudien solche Einzelwissenschaften einge­
baut werden müssen. Es gilt jedoch klarzustellen, 
daß der Ausdruck "Hilfswissenschaft" keine Ab­
wertung bedeuten kann. Jede Einzelwissenschaft 
wird für bestimmte Studienrichtungen hilfs-

wissenschaftliche Aufgaben haben, ohne daß ihr 
selbst deshalb ein untergeordneter Charakter zu­
kommt. Der Entwurf will im § 14 Abs. 3 ledig­
lich sicherstellen, daß eine pädagogische und wis­
senschaftliche Abwägung solcher Funktionen zu 
erfolgen hat, um den Zielen des Entwurfes ent­
sprechend die Verschulung des Studiums hint­
anzuhalten, die nur zu einer Gefährdung der 
Bildungsfunktion und der vertiefenden Berufs­
vorbildung führen müßte. 

Abs.5: 

Für einzelne Studienrichtungen hat sich er­
geben, daß Absolventen bestimmterStudienab-' 
schnitte (zum Beispiel 1. Staatsprüfung der Tech­
nischen Hochschulen, 1. Rigorosum der medizi­
nischen Studien) für gewisse Berufszweige ge­
sucht werden, für die eine weitere Ausbildung 
im Fach offensichtlich nicht mehr notwendig er­
scheint. Die Diskussionen über das "Baccalau­
reat", das allgemein nicht in das österreichische 
Hochschulwesen eingeführt werden kann, weil 
der in § 14 festgelegte Bildungsgang eine weiter~ 
oder andere Teilung nicht zuläßt, haben aber in 
Abs. 5 Niederschlag gefunden; die einzelnen 
Studiengesetze können bei Abschluß der Studien 
in früheren Abschnitten besondere akademische 
Grade oder Berufsbezeichnungen vorsehen. Da­
mit könnte auch in einzelnen Fällen eine Ent­
lastung der Hoch~chulen erreicht werden, weil 
die Studierenden, die zum Erwerb des Diplom­
oder Doktorgrades schwerlich geeignet sind, das 
Studium frühzeitig, jedoch threnvoll und beruf­
lich zielführend beenden können. Es wäre denk­
bar, diese besonderen Grade im Rang den all­
fällig vorzusehenden Graden der Absolventen 
Pädagogischer Akademien gleichzustellen. 

Zu § 15: 

Abs.1: 

Die Studienordnungen des Bundesministeriums 
für Unterricht sind Durchführungsverordnungen 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes und 
der besonderen Studiengesetze (vgl. Erläuternde 
Bemerkungen zu § 3). 

Der Begriff "S tu cl i e n r ich tun g" (vgl. 
§ 3 Abs. 1) im Sinne des Abs. 1 bedeutet die 
Zusammenfassung mehrerer Fachgebiete oder Be­
reiche der Einzelforschurtg, welche nach Konven­
tion eine mehr oder minder präzis faßbare, gegen 
andere Forschungsbereiche abgrenzbare Einzel­
wissenschaft ausmachen (Spezialdisziplin, zum 
Beispiel Anthropologie). Einige dieser Einzel­
wissenschaften haben im' Laufe der Entwicklung 
einen übergroßen Umfang angenommen, haben 
sich immer stärker aufgesplittert und sind, auch 
bei enger inhaltlicher oder methodischer Ver­
bindung lediglich aus Tradition noch miteinander 
verknüpft (zum Beispiel Medizin, Rechtswissen-
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schaft). Die neuen Kombinationen bekannter 
Fachgebiete, der Zuwachs neuer Forschungsbe­
reiche und die da - durch veränderte konventio­
nelle Fachzusammenstellung, die Teilung und Auf­
splitterung von Einzelwissenschaften, die neuar­
tigen Integrationsformen der Spezialdisziplinen 
und das Studium der Grenzbereiche zwingen 
dazu, der Wissenschaftsentwicklung auch durch 
gesetzliche Maßnahmen Raum zu geben: Dü; 
Kombination von Fachgebieten 
z u S t u die n r ich tun g ·e n, welche als 0 r­
den t I ich e Studien durch b e s on­
dere Studiengesetze (vgl. § 3 Abs. 1) 
geregelt werden, kann ein für allemal nicht fest­
gesetzt werden. Da das Allgemeine Hochschul­
Studiengesetz, ohne die Regdung der Einzelwis­
senschaften vorwegzunehmen, für alle Studien­
richtungen gilt - somit gleichgültig, ob sie als 
ordentliche Studien nach den Bestimmungen der 
§§ 3, 13 bis 17 gestaltet sind oder nicht -, werden 
Forschungsbereiche als ordentliche Studien allein 
durch die besonderen Studiengesetze grundlegend 
zusammengefaßt; was Studienrichtungen daher 
sein sollen, muß diesen Regelungen entnommen 

. werden; das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz 
enthält dafür weder Grundzüge noch Detailvor­
schriften. Wenn aber solcherart die Studien­
richtungen feststehen, ·finden einige ergänzende 
Vorschriften des Allgemeinen Hochschul-Studien­
gesetzes, vor allem die §§ 3, 13 bis 17, in dem 
vom besonderen Studiengesetz gesteckten Rah­
men Anwendung. 

Die Zusammenfassung von Fotschungsberei­
chen zu Studienrichtungen als ordentliche Stu­
dien durch besondere Studiengesetze wird wie­
derum keine vollständige Detailregelung bedeu­
ten; zumal besondere Studiengesetze auch meh­
rere zusammenhängende Studienrichtungen ge­
meinsam regeln können (vgl. Entwurf der sozial­
wissenschaftlichen Studienrichtungen). § 15 
Abs. 1 wiederholt für die Durchführungsver­
ordnungen des Bundesministeriums für Unter­
richt, welche die näheren Regelungen der beson­
deren Studiengesetze enthalten werden, alle 
Möglichkeiten legistischer Formen, die beson­
dere Studiengesetze verwenden werden, und er­
gänzt die gesetzliche' Grundlage der Durchfüh­
rungsbestimmungen im Sinne des Artikels 18 
Abs. 2 B.-VG., soweit nicht schon die Fülle der 
anderen Vorschriften des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzes und der besonderen Stu­
diengesetze nach Wortlaut, Sinn, Zusammenhang 
und Zielsetzung eine ausreichende Grundlage für 
die einzelnen Studienordnungen bildet. 

Abs.2: 

Ein Schema für den Inhalt einer Studienord­
nung enthält Abs. 2, der vor allem auch auf die. 
Prüfungsvorschriften Bedacht nimmt, die eben­
falls - durch die Studienordnungen unter Berück­
sichtigung der wissenschaftlichen und pädago-

gischen Grundsätze - auf Grund der gesetz­
lichen Bestimmungen durchzuführen sind. Die 
besonderen Studienges.etze könnten allerdings 
das Schema der inhaltlichen Gestaltung einer 
Studienordnung ändern. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient lit. a 
(vgl.Abs. 3), die dem Bundesministerium für 
Unterricht die Aufgabe überträgt, die jeweilige 
Hochschule (Fakultät) zu bezeichnen, der nach 
Maßgabe der ihr anvertrauten Gebiete der Wis­
senschaften die Einrichtung der betreffenden 
Studien obliegen soll. Der staatlichen Unterrichts­
verwaltung wird es damit obliegen, die Ein­
richtung der ordentlichen Studien in österreich 
nach Grundsätzen der Hochschulplanung (vgl. 
§ 44) vorzusehen. 

Abs. 3 bis 5: 

Diese Bestimmungen korrespondieren zu den 
§§ 3 (insbesondere zu Abs. 4), 5 Abs. 2, 10, 13 
Abs. 3 und 14; zum Teil werden die besonderen 
Studiengesetze diese Vorschriften ergänzen. 

Der Abs. 4 steckt den Rahmen für die S t u­
die n d aue r ·ab. Die Dauer der Diplomstudien 
wird im allgemeinen auch in Hinkunft der der­
zeit vorgeschriebenen Studiendauer entsprechen. 
Doch soll es dem Studierenden möglich sein, das 
Studium in der vorgesehenen Mindestzeit tat­
sächlich abzuschließen (vgI. § 2 Abs. 1). Mit 
Recht wird an den derzeitigen Verhältnissen, ins­
besondere von den Studierenden, kritisiert, daß 
es in manchen Fächern auch überdurchschnittlich 
begabten Studenten nicht möglich ist, die Studien 
in der durch die Studien vorschriften festgelegten 
Zeit' abzuschließen (v gl. auch § 5 Studienbeihil­
fengesetz 1963). Dies ist vor allem auf den be­
reits erwähnten Umstand zurückzuführen, daß 
eine NoveIlierung der Studienvorschriften lange 
Zeit nicht möglich war, jedoch neue Erkenntnisse 
der Wissenschaften in das Studienprogramm auf­
genommen werden mußten, sodaßdie vorge­
schriebenen Fächer ohne Änderung in gleichem 
Umfang erhalten blieben. Ein e Si c h t 11 n g 
ode r T eil u. n g der G e b i e t e wurde nicht 
durchgeführt. Die Bestimmungen des § 15 Abs.4 
im Zusammenhalt der mit §§ 1 Abs. 2 lit. a 
bis C, 2 und 3 Abs. 3 ordnen nunmehr diestän­
dige und rasche Anpassung der Studienvorschrif­
ten durch die Aufnahme der erforderlichen neuen 
und durch die Eliminierung der nicht mehr not­
wendig erscheinenden Gebiete an; damit ist eine 
A b w ä gun g der B e.cl e u tun g der e i n­
zeInen Fächer im Ganzen der Spe­
z i a 1 dis z i pli n für die Dip 10m s t u­
die n verbunden. Den äußeren Rahmen in zeit­
licher Hinsicht und die Gegenstände der Pflicht­
fächer festzulegen ist eine typische Aufgabe der 
staatlichen Verwaltung (vgl. Erläuternde Bemer­
kungen zu § 3). 
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Die Dauer der Doktoratsstudien ist nur als 
Mindestmaß festgesetzt worden. In der Regel 
wird ein' Doktor·atsstudium länger dauern 
müssen. 

Die Doktoratsstudien sind durch diesen Ent­
wurf, wie sonst im Ausland, allein wissenschaft-

Voraussetzungen überprüfen, um ihren Platz in 
der universitas littera·rum und der Kultur zu 
begreifen. Diese allgemeine Sicht ist daher im 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz zu berück­
simtigen. 

lichen Zwecken gewidmet. Ihre Richtung und Abs. 7: 
Zielsetzung ist damit geändert und verlangt eine Abs. 7 umschreibt die Termini "P f 1 i ~ h t­
Neuorientierung der Studienvorschriften und der f ä ehe r", "W a h 1 f ä ehe r" und "F r e i­
Praxis. Es besteht kein wie immer gearteter f ä ehe r"; zugleich enthält er im Zusammenhalt 
Grund, etwa zur Vermeidung sozialer Härten, mit anderen Bestimmungen die gesetzlichen 
das Doktoratsstudium nicht nam den: Erforder- Grundlagen für die Festlegung dieser Fächer in 
nissen der wissenschaftlichen Ausbildung und Studienordnungen und Studienplänen. 
Forschung allein zu gliedern und jede pragma-
tische Ausrichtung zu unterlassen. Wissenschaft- . Das Allg~meine Hochs<:?-ul-Studie~gesetz defi­
liche Leistungen sind nicht in bestimmte Studien- ruert also dle Typen der .Fach:r. und lhre Zwecke; 

't d A b'ts 't I' sofern der Gesetzgeber slch rucht sonst nom ver-zel en 0 er r el zel en zu pressen. . '.. I 
. . . anlaßt fühlt, Jeweüs nahere Rege ungen zu er-

Dle festgelegte Mmdestdauer soll verhmdern, lassen, werden die besonderen Studiengesetze die 
d~ß ,~billige" D?ktora~e erwo:ben we~den; ~s Bezeichnung der .einzelnen Studienrichtung ent­
wlrd Jedenfalls em zwelsemestnges StudlUm mlt halten, deren Abschnitte, Ziele und Prüfungen 
vorgeschriebenem Besuch der nach § 16 Abs. 10 (Prüfungsfächer) bestimmen (vgl. Erläuternde 
ei~ger~ch.teten Spezialvorlesun~en,. Se~inare, Bemerkungen zu § 3). Aus den genannten ge­
Pnvatlsslma gefordert; daran wlrd slch dle Ab- setzlichen Bestimmungen und aus den mit diesen 
fassung der ~isserta:ion schließen. Die Anrech- zusammenhängenden Vorschriften werden dann 
nungsvo~schr~ften ~md st~~ng zu handhaben die Studienordnungen die Prüfungsfächer, die 
(§ 21), dle DlssertatlOnen mussen betreut werden Pflicht- und Wahlfächer, deren Stundenzahl usw. 
(§ 25) (vgl. auch §§ 22, 23 Abs. 7, 13). festsetzen. Das eigentliche Unterrichtsprogramm 

Abs.6: 

Neben den Lehrveranstaltungen aus den Fach­
gebieten der Spezialdisziplin und den Hilfswis­
senschaften sollen wissenstheoretische und philo­
sophische Lehrveranstaltungen vorgesehen wer­
den. Dieses "Grundlagenstudium" (vgl. Erläu­
ternde Bemerkungen zu § 1 Abs. 2 lit. c und 
§ 14 Abs. 2 und 3) soll in Verbindung mit histo­
rischen, soziologischen und wissenschaftsgeschicht­
lichen Einführungsvorlesungen oder anderen 
Lehrveranstaltungen die Ziele des § 1 Abs. 1 
lit. b, c und e und Abs. 2, die dort ausführlich 
erläutert wurden, verwirklichen helfen. 

Wegen der Eigenart der Studien und deren 
pädagogischen Erfordernissen soll - gegebenen­
falls auch nach der Wahl des Studierenden -
durch Abs. 6 offenbleiben, in welchen Studien­
abschnitten die wissenstheoretischen und philo­
sophischen Lehrveranstaltungen angesetzt wer­
den. Die Studienordnung·en haben das "Grund­
lagenstudium" in den Katalog der Pflicht- oder 
Wahlfächer aufzunehmen; für die konkrete 
Durchführung in den einzelnen Studienrimtun­
gen soll ein weiter Spielraum für spezifische Ge­
staltungsformen bleiben. 

Das "Grundlagenstudium" zur wissenstheore­
tischen und philosophischen Vertiefung steht mit 
der Voraussetzungsproblematik der Einzelwissen­
schaft in einem engen Zusammenhang; trotzdem 
liegt hier eine eigene methodische Blickrimtung 
vor. Jede einzelne Wissenschaft muß ständig ihre 

aber zu erstellen, ist auf Grund der Gesetze und 
unter Berücksichtigung der Studienordnungen 
die ausschließlime Aufgabe der akademischen Be­
hörden (vgl. § 17); die Studienpläne werden 
daher angeben, wie die einzelnen Pflicht- und 
Wahlfächer tatsächlich "erfüllt" werden. Ihnen 
ist zu entnehmen, welche Lehrveranstaltungen im 
einzelnen die durch Studienordnungen festgeleg­
ten Fachgebiete unterrichten werden. Darin liegt 

.eine von den Aufgaben der staatlichen Unter­
richtsverwaltung völlig verschiedene Aufgabe. 

Zu § 16: 

me zum Teil in § 60 Abs. 1 Homschul­
Organisationsgesetz 1955 genannten Art e n 
der L ehr ver ans tal tun gen werden 
durm § 16 definiert und ergänzt. Der Entwurf 
will damit vor allem zu einer ein h e i t­
l ich e n T e r m i n 0 log i e beitragen. 

Die Reihenfolge der Nennung ist bedeutsam 
und entspricht den Grundsätzen des § 1 (vgl. 
dessen Erläuternde Bemerkungen); denn das 
Schwergewicht im Lehrbetrieb soll nun mehr auf 
Seminaren, Privatissima, Proseminaren und 
übungen liegen, also auf jenen Lehrveranstal­
tungen, die akt i v e Mit a r bei t der S t u­
die ren den voraussetzen und in denen daher 
der Akzent auf die Zusammenarbeit von 
Lehrenden und Lernenden gelegt ist. Ein Heran­
führen der Studierenden an die Wissensmaft 
und ein Teilhaben an der Forschung ist auf diese 
Weise am ehesten möglich. Eine stärkere Ver-
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wendung der arbeits- und lernintensiven Lehr- titorien sollen daher jene Aufgaben wahrnehmen, 
veranstaltungen ist daher sowohl nach § 1 Abs. 1 die den Hochschulen verloren gegangen sind oder 
Ht. b (Einheit von Forschung und Lehre) als von ihnen zuwenig betreut werden. ' 
auch nach § 1 Abs. 1 lit. e (Gemeinschaft der K 0 n ver s a tor i e n können in einer beson­
Lehrenden und Lernenden) vorzusehen. Dies I ders erfolgreichen Weise Kontakt zwischen den 
~erte~ die L~hrveranst.altu?g "V? r I e s u n~" Angehörigen des Lehrkörpers und den Studieren-
1ll kemer Welse ab; SIe fuhrt Wie heute dIe den herstellen; gleichgültig ob mehrere Hoch­
Hörer 4idaktisch in di~ ~ a u p t b .e r eie h e schullehrer gemeinsam mit den Studierenden Dis­
und Methoden der Studrennchtung em. kussionen halten oder ob ein Hochschullehrer 

Das Unterrichtsprogramm (§ 17) soll aber allein ~'lle solm.e Lehr.vera?sta1tl~ng a~kündig~, 
nicht ausschließlich oder vorwiegend aus Vor- kann em auf diese Weise ,,1 n s t 1 tut Ion a 11-
lesungen bestehen; die überprüfung der ver- sie r t e s Ge s prä c h" die Verbindung der 
niittelten Kenntnisse und das Verständnis im Lehrer und Schüler vertiefen und den Studieren­
Gespräch und in der Diskussion, in FragesteIlun- den die Möglich~eit zu besonderen _Aussprachen 
gen und Lösungen von bestimmten 'Aufgaben und Anfragen bieten. 
kann durch Vorlesungen zuwenig oder über- Bei einigen Studien wird es als ein Mangel 
haupt nicht erfolgen. üb u n gen, Pro sem i- empfunden, daß keine enge Verbindung des 
na r e, Sem i n are si n d Vor t rag, D i s- Studienprogramms mit den Aufgaben der Praxis 
ku s s ion, P r ü fun g zug lei c h. besteht. Die Studienordnungen und Studienpläne 

Die Lehrveranstaltungen "Seminar", "Pro- werden dem abhelfen, indem sie Praktika in das 
seminar" und "übung" werden durch § 16 zu- Unterr~chtsprogramm einbauen werden (vgl. 
einander in Beziehung gesetzt '(vgl. insbesondere auch § 26 Abs. 4). Einige Hochschulen besitzen 
Abs. 10). Pro sem i n are si n d V 0 r- dazu seIbst die erforderlichen Einrichtungen (wie 
s t u f e n, welche die Studierenden erfolgreich die Technischen Hochschulen in ihren Labora­
absolvieren müssen, um in die an sie anschließen- torien und Lehrwerkstätten und die Hochschule 
den Seminare aufgenommen zu werden (Vorbild für Bodenkultur in ihrem Versuchsgut); den 
für diese Regelung ist die Praxis an den philo- medizinischen Fakultäten stehen in den mit den 
sophischen Fakultäten). Es wird unter Umständen Kliniken verbundenen Krankenhäusern die not­
sogar weiters erforderlich sein, den Besuch wendigen Praxismöglichkeiten ebenfalls zur Ver­
mehrerer Proseminare vorzusehen, bis der Stu- fügung. Andere Hochschulen, wie die Mon­
dierende für den Besuch eines Seminars aus- tanistische Hochschule, sind bemüht, durch Ver­
reichend vorbereitet ist. einbarungen mit geeigneten Unternehmungen 

ü b u n gen - den Proseminaren gleich­
geordnet - sollen insbesondere die b e r u f­
lieh-praktischen Aufgab'en der Di­
plomstudien wahrnehmen (vgI. § 26 Abs. 4). 
Auch hier kann es sinnvoll sein, An f ä n ger 
und F 0 r t g e s ehr i t t e nein getrennten 
übungen zu unterrichten. 

Privatissima und Seminare, zu 
denen alle Studierenden Zugang haben (vgl. § 10 
Abs. 3), sollen besonders auf die Z w eck e der 
D 0 k tor a t s s t u die n ausgerichtet sein (Dis­
sertationsskolloquien, Aussprach,en über die 
Fachliteratur, Behandlung besonderer Probleme 
usw.). 

Die Arbeitsgemeinschaften und Repetitorien 
sollen die Aufgaben erfüllen, Seminare, Pro­
seminare, übungen und Vorlesungen zu ent­
lasten; Arbeitsgemeinschaften haben der gemein­
samen Bearbeitung konkreter Fragestellungen, 
Methoden und Techniken der Forschung sow,ie 
der Einführung in die wissenschaftliche Zusam­
menarbeit in kleinen Gruppen zu dienen (Team­
work, Forsehungsprogramme); Repetitorien 
sollen die Erarbeitung und Wiederholung des 
Wissensstoffes gewährleisten. Die Notwendigkeit 
derartiger Lehrveranstaltungen wird' durch das 
ständige Zunehmen der "Paukerkurse" deutlich 
bewiesen. Die Arbeitsgemeinschaften und Repe-

Praxismöglichkeiten für ihre Studierenden zu 
schaffen (Abs. 7). Die Bestimmungen der §§ 16 
Abs. 7 und 17 Abs. 2 Ht. d zählen die verschie­
denen Praxismöglichkeiten auf und versuchen 
ihre Durchführung sicherzustellen. Bei Regelun­
gen im Sinne qes § 17 Abs. 2 lit. d wird aber zu 
beachten sein, daß je nach der Eigenart der 
Studien die Art und Dauer der Praxis zu den 
Bestimmungen der §§ 2 Abs. 1 und 13 paßt und 
Härten für den Studierenden vermieden werden. 
Die Aufzählung der Lehrveranstaltungen bleibt 
demonstrativ, weil der Entwurf nur ihre Grund- , 
formen herausstellen will; so werden neue 
Formen oder Mi s eh f 0 r m e n (zum Beispiel 
Vorlesung -und Proseminar) jedenfalls zulässig 
sein und den Angehörigen des Lehrkörpers die 
notwendige methodische Freiheit belassen. 

Abs. 9 steht mit: § 26 Abs. 4 in Verbindung; 
er wird dort erläutert. 

Abs. 10 stellt eine der Vorsch'riften dar, die 
den Grundsatz der Teilung in Diplom- und 
Doktoratsstudien verwirklichen. Der erste Satz 
verpflichtet die zuständigen Behörden vorzusor­
gen, daß Pflicht- und Wahlfäch,ern übungen und 
Proseminare (Seminare) in ausreichender Zahl an 
die Seite gestellt werden; der zweite Satz betrifft 
die Doktoratsstudien, für die nach der Neu­
orientier*ng der ordentlichen Studien im § 13 

I 
I 
I 
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(vgl. dessen Erläuternde Bemerkungen) eben be­
sondere Lehrveranstaltungen einzurichten sein 
werden. Die Art der Lehrveranstaltung, ihr 
Stoff, ihre Methode muß für Diplom-und Dok­
toratsstudien streng unterschieden werden. 

Zu § 17: 

Abs. 1, 2: 

Die S t u die n p I ä n e der zustän4igen aka­
demischen Behörden g es tal t end e n U n­
t e r r ich t a n den Hoc h s c h ul e n (F a­
ku 1 t ä t e n) (vgl. Erläuternde Bemerkungen zu 
§ 3); sie stellen den wissenschaftlichen und päd­
agogischen Grundsätzen folgend das tatsächliche 
Studienprogramm einer Stud~enrichtung auf. Die 
Studienpläne an den Hochschulen unterscheiden 
sich von den Lehrplänen der Pflichtschulen da­
durc.:h, daß dem Grundsatz der Lehrfreiheit 
folgend zwar ein bestimmtes Thema angegeben 
wird, daß aber die Art und Weise, wie dieses 
Thema abzuhandeln ist und der Inhalt, der 
diesem Thema gegeben wird, dem Hoc.:hschul­
lehrer überlassen bleibt. Lehrveranstaltungen und 
die zusammenfassenden Studienpläne sind sohin 
zwar thema tisch, aber nic.:ht inhaltlich bestimmt 
(Lehrfreiheit). Eine Sicherung der Lehrfreiheit 
liegt in der gesetzlic.:h garantierten Autonomie 
der Hochsc.:hulen (vgl. Erläuternde Bemerkungen 
zu §§ 1 und 3); diese wird durch § 17 insofern 
neuartig fundiert, als die Studienpläne nac.:h 
diesem Entwurf allein die einzelnen Lehrver­
anstaltungen festlegen werden, welche die in den 
besonderen Studiengesetzen oder Studienordnun­
gen vorgesehenen Pflicht-, Wahl- und (oder) 
Freifäc.:her erfüllen. Es bleibt also im autonomen 
Bereich zu bestimmen, daß zum Beispiel- das 
Pflic.:htfach "Strafrec.:ht" durc.:h eine allgemeine, 
mehrere spezielle Vorlesungen, mehrere übun­
gen, Proseminare, durch ein Seminar und Pri­
vatissimum unterrichtet wird. Die akademischen 
Behörden können bei der Besorgung der ihnen 
im Hochschul-Organisationsgesetz 1955 über­
tragenen autonomen Aufgaben daher nach 
wissensc.:haftlic.:hen und pädagogisc.:hen Gesic.:hts­
punkten die Lehrveranstaltungen selbst ein­
richten, koordinieren und besondere Verhältnisse 
berücksichtigen. 

Die in Abs. 1 vorgesehene Genehmigungspflicht 
autonomer Satzungen entspricht dem Hochschul­
Organisationsgesetz 1955. 

Abs. 4 (Zusammenwirken mehrerer akademi­
scher Behörden bei der Erlassung eines Studien­
planes) korrespondiert zu § 15 Abs. 3. Dem zu­
ständigen Hauptausschuß der .österreic.:hischen 
Hochschülerschaft ist in Ergänzung der Begut­
achtungsrechte in § 2 Abs. 4 Hoc.:hsc.:hülerschafts­
gesetz auch für die neue Form von Studienvor­
schriften das Rec.:ht zur Stellungnahme einzu­
räumen (vgl. besonders Abs. 2 lit. e). 

Der Studienplan soll alle Ric.:htlinien enthalten, 
die für den Unterricht maßgebend sind. Daher 
sind in den Studienplan nac.:h Abs. 3 auc.:h die 
Fristen für die Ablegung der Kolloquien (§ 5 
Abs. 2 lit. d) und der Einholung der allenfalls 
vorgesehenen Testate (§ 10 Abs. 5) sowie Ort 
und Zeit der Abhaltung von Lehrveranstaltun­
gen aufzunehmen. Der Entwurf schreibt für die 
Kundmachung des Studienplanes und der anderen 
Studienvorschriften, sofern nic.:ht das Gesetz über 
das Bundesgesetzblatt oder das Hoc.:hschul-Or­
ganisationsgesetz Anwendung zu finden hat, 
keine bestimmte Form zwingend vor; besondere 
Studienführer oder Verzeichnisse 
der L ehr ver ans tal tun gen können 
wahlweise - für sic.:h allein oder gemeinsam -
unter Berücksichtigung örtlic.:her Verhältnisse für 
die Verlautbarung herangezogen werden; 
wenigstens einmal im Studienjahr müssen alle 
Studienpläne den Studierenden bekanntgemac.:ht 
werden (Abs. 6). 

Zu § 18: 

Abs. 1, 2, 6, 8: 

Abs. 1 definiert "H 0 c h s c h ulk urs e" und 
"L ehr g ä n g e"; er übernimmt die Begriffs­
bestimmungen des § 62 Hoc.:hschul-Organisations­
gesetz 1955 und ergänzt sie. Hochsc.:hulkurse sind 
Veranstaltungen zur Erfüllung besonderer Unter­
richtszwecke, die regelmäßig oder fallweise nac.:h 
einem wechselnden Unterrichtsplan abgehalten 
werden; die Teilnahme an bestimmten Kursen 
und Lehrgängen ist nicht an die Absolvierung 
ordentlicher Studien geknüpft (vgl. §§ 4, 6 und 
9, insbesondere § 9 Abs. 2). Lehrgänge sind nach 
einem festen Unterrichtsprogramm durchzu­
führen und sollen ein bestimmtes, einheitlic.:hes, 
umfassendes Lehrziel erreichen. ' 

Typische Beispiele für Hochschulkurse sind zur­
zeit die Kärntner Hochsc.:hulwochen der Uni­
versität Graz oder die Internationalen Hoch­
schulkurse-an der Universität. Wien, für Lehr­
gänge die Sommerhoc.:hschule in Strobl der Uni­
versität Wien. 

Nach den Zielen dieses Entwurfes ist die 
Gestaltung des Lehrprogramms und die Auf­
nahme der Teilnehmer der zuständigen akademi­
schen Behörde überlassen (§§ 3 Abs. 4, 15 Abs. 2 
und 3); § 17 (damit aber auch § 16) gilt sinn­
gemäß. 

Hochsc.:hulkurse und Lehrgänge sind die 
institutionelle Basis für die Lö­
sung von Probleme'n der Erwach­
sen e n b i 1 dun g; deshalb ist vorgesehen, daß 
nach Möglichkeit durch Kurse und Lehrgänge 
in den Abendstunden auf Berufstätige Rücksicht 
genommen werden soll. ' 
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Abs.3 bis 5: 

Eine Ergänzung des § 62 Hochschul-Organi­
sationsg·esetz stellt die Einführung von Lehr­
gängen dar. § 18 unterscheidet drei Formen: 
allgemeine Lehrgänge zur praktischen beruflichen 
Ausbildung (zum Beispiel Staatsrechnungswissen­
schaft, Sportlehrer), Lehrgänge zur Fortbildung 
in Fachgebieten neben oder nach den ordent­
lichen Studien (zum Beispiel Berufsfortbildung 
auf allen Gebieten; vgl. Erläuternde Bemerkungen 
zu § 1 Abs. 2 lit. bund d), Lehrgänge für höhere 
Studien, die an ein abgeschlossenes ordentliches 
Studium anschließen und vor allem der Weiter­
bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
dienen sollen (vgl. § 1 Abs. 2 lit. a). 

Die Kurse und Lehrgänge für höhere Studien 
werden in einem besonderen Maße dazu bei­
tragen, neue Fachgebiete für die Studierenden zu 
erschließen und probeweise neue "Studien­
richtungen" einzuführen (vgl. Erläuternde Be­
merkungen zu § 3); sie stellen die Brücke zwi­
schen dem "studium irregulare" (§ 13 Abs. 3), 
das dem einzelnen Studierenden eine neue 
Studienrichtung einzuführen erlaubt, und der 
eventuellen Neugestaltung eines ordentlichen 
Studiums dar (siehe § 3). Solche Kurse und Lehr­
gänge werden das Programm der Hochschulen 
(Fakultäten) ergänzen, etwa weil einzelne Lehr­
kräfte nicht ständig zur Verfügung stehen oder 
weil einzelne Fachgebiete, obwohl für sie eine 
geringe Nachfrage besteht, betrieben werden 
müssen. Die unabhängige Stellung der Lehrgänge 
im Studienbetrieb wird eine aHenfalls not­
wendige Zusammenarbeit mit Forschungsinsti­
tuten außerhalb der Hochschulen erleichtern. 

Abs.7: 

Abs. 7 stellt eine lex fugitiva zum Hochschul­
taxengesetz dar, das eine solche Bestimmung 
nicht kennt. Solange das Hochschultaxengesetz 
aber nicht novelliert ist, bedarf es einer Regelung 
über die Verwendung der Eingänge aus Hoch­
schultaxen für Kurse und Lehrgänge. 

Zu § 19: 

Diese Bestimmungen ersetzen die Hochschul­
studienjahresordnung, StGßl. Nr. 80/19'45. Die 
neue Regelung entspricht im wesentlichen der 
geltenden Rechtslage und P.raxis; es wurde nur 
hinsichtlich der Länge der Semester eine e1asti~che 
Regelung gewählt, die es den akademischen Be­
hörden ermöglichen soll', lokale Verhältnisse und 
Bedürfnisse zu berücksichtigen. Die Vorschriften 
über die Termine der Prüfungen, Promotionen, 
Sponsionen und über die sonstigen Fristen sind 
den übrigen Bestimmungen dieses Bun'desgesetzes 
angepaßt. 

Zu § 20: 

Ver1etzungen der Studienvorschriften, ins­
besondere gegen die vorgeschriebene Mindest­
stundenanzahl', können dazu führen, daß ein Se­
mester in die vorgesehene Studienzeit nicht ein­
gerechnet ,wird. Der Hinweis auf § 6 Abs. 5 
lit. b soll allerdings Härtefälle ausschalten. 

Abs. 2 definiert das "letzte" Semester eines 
Studienabschnittes (vgl. §§ 8 Ahs. 2, 14, 21 
Abs. 3). Im Normalfall wird jeder Studienab­
schnitt mit einer (Diplom-) Prüfung abgeschlos­
sen werden, sodaß erst nach Ablegung dieser Prü­
fung Lehrveranstaltungen eines anderen Studien­
abschnittes anrechenbar belegt werden können 
(Abs. 3). Dennoch sind je nach den pädagogischen 
Notwendigkeiten und der Eigenart des Fa·ches 
versch~edene Lösungen denkbar. Zwei Beispiele 
aus den derzeitigen Studienvorschriften sollen 
dies deutlich machen: An den Technischen Hoch­
schu1en läßt es sich immerhin' vertreten, daß 
Prüfhngsgegenstände der Ir. Staatsprüfung schon 
vor Ivölliger Ablegung aller Teilprüfungen der 
r. Staatsprüfung inskribiert werden, weil ein 
enge~ Zusammenhang zwischen ,den beiden Stu­
dien~bschnitten besteht. Beim Studium der 
Rechtswissenschaften dagegen wird vor Ablegung 
der : rechtshistorischen Staatsprüfung ein ernst­
haftes. Studium der judiziellen Fächer nicht er­
wartet w,erden können. Als erstes Semester des 
zweiten Studienab&chnittes zählt daher derzeit 
jenes, zu dessen Anfang wenigstens die rechts­
histo'rische Staatsprüfung abgelegt wurde. Es mag 
sein, daß einzelne besondere Studiengesetze da­
her von Abs. 3 abweichende Regelungen ent­
halten werden. 

Zu § 21: 

Abs. 1 bis 3, 5,- 6, 8: 

§ 21 soll die Verordnung über die Anrechen­
barkeit ausländischer Hochschulstudien und im 
Ausland abgelegter Prüfungen, StGBl. Nr. 82/ 
1945, sowie eine Reihe - der in den einzelnen 
Studienordnungen enthaltenen Anr~chnungsvor­
schriften ersetzen. Die Vorschrift ist dem im 
Hochschul-Organisationsgesetz 1955 festgelegten 
Grundsatz folgend, daß die Studien angelegen­
heiten zum autonomen Wirkungsbereich der 
Hochschulen gehören, von den akademischen Be­
hörden anzuwenden (Abs. 8); jedoch ist die Zu­
ständigkeit der selbständig organisierten Diplom­
prüfungskommissionen gewahrt (Abs. 3, § 27). 
Das Bundesministerium für Unterricht wird mit 
den Angelegenheiten des § 21 ;;"ur mehr befaßt 
sein, wenn Anrechnungen von Studien begehrt 
werden, die außerhalb der Hochschule absolviert 
wurden (Abs. 4). 

Grundsatz für die Anrechnung 
von S t u die nun d P r ü fun gen ist, daß 
die Studien und Prüfungen der gleichen Studien-
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richtung an inländischen Hochschulen stets als 
gl e ich wer t i g anzusehen sind (vgl. Ahs. 5). 
Sie sind daher ex lege in die vorgeschriebene 
Studiendauer einzurechnen oder gelten ex lege 
als absolvierte Prüfungen. Studien und Prüfun­
gen anderer Richtungen (Studien und Prüfungen 
der gleichen Richtung an ausländischen Hoch­
schulen) sind dagegen - wie nach heute gelten­
dem Recht ~ nur bei voller Gleichwertigkeit 
anzurechnen; genaue Erhebungen über Art, In­
halt und Umfang der besuchten Lehrveranstal­
tungen und abgelegten Prüfungen sind vorge­
schrieben. 

Ein Wechsel der Hochschule wird in Hinkunft 
durP"t die Bestimmungen der Abs. 1 und 5 er­
leichtert werden; er ist lediglich dadurch einge­
schränkt, daß nach' Abs. 3 das der Prüfung vor­
angehende Semester an der betreffenden Hoch­
schule zurückgelegt werden muß. Dies soll Miß­
bräuchen vorbeugen. 

Ahs.4: 

Der Ausbau des Hochschulunterrichtes durch 
Lehrgänge (§ 18) und die bedeutenden For­
schungsmöglichkeiten in Instituten außerhalb der 
Hochschulen bringen es mit sich, daß nähere 
Bestimmungen über die Anrechnung solcher wert­
voller wissenschaftlicher Tätigkeiten und Studien 
vorgesehen sein müssen. 

Die Kriterien der überprüfung für die An­
rechenbarkeit wurden genau festgelegt; die Ent­
scheidung ist nach einem Anhörungsverfahren der 
akademischen Behörden der staatlichen Behörde 
übertragen, weil Anrechnungen dieser Art den 
Bereich der Hochschulen überschreiten und Fra­
gen allgemeiner beruflicher Art berühren. 

Abs. 7, 8: 

Diese Bestimmungen bedürfen keiner weiteren 
Erläuterungen. 

Zum Abschnitt IV: 

Abschnitt IV enthält die Richtlinien zur Fest­
stellung des Studienerfolges; die Mittel der Fest­
stellung (Prüfungen), die Arten der Prüfungen, 
deren Definitionen die Richtlinien zur Feststel­
lung des Studienerfolges ergänzen, die Arten 
der Durchführung von Prüfungen, die Organe 
und die Sondervorschriften für das Prüfungs­
verfahren (Prüfungszulassung, Prüfungsordnung, 
Noten, Ze~gnisse, Prüfungswiederholungen, Teil­
prüfungen und Ungültigkeitserklärung von Prü­
fungen). Diese Bestimmungen sollen eine einheit­
liche Terminologie sicherstellen. 

Die U n t e r s ehe i dun g z w i s ehe n der 
w iss e n s c h a f t I ich e n B e ruf s vor b i 1-
dung und den Studien zur Erlan­
gun g des D 0 k tor a t e s ist für den Bereich 
der Prüfungen streng durchgeführt. Im Rahmen 
der wissenschaftlichen Berufsvorbildung sind Vor-

prüfungen und Diplomprüfungen abzulegen, im 
Rahmen der Studien für das Doktorat Vor­
prüfungen und Rigorosen. Die Ziele dieser Prü­
fungen werden für den Prüfungsvorgang defi­
niert. 

Die P r ü fun g s kom m iss ion e n für die 
Abnahme der Rigorosen setzen sich ausschließlich 
aus Hochschullehrern zusammen, den Diplom­
prüfungskommissionen aber gehören auch beruf­
lich oder außerberuflich besonders qualifizierte 
Fachleilte an, welche die Eignung besitzen, als 
Lehrbeauftragte tätig zu sein und ihren anläßlich 
der Bestellung zum, Prüfungskommissär erhalte­
nen Lehrauftrag tatsächlich in der vorgeschrie­
benen Weise erfüllen (vgl. § 26 Abs. 4 und 7); 
der Entwurf geht von dem Grundsatz aus, daß 
nur prüfen soll, 'wer unterrichtet (§ 1 Abs. 1 
lit. hund e); durch seine Positivierung soll - wie 
durch die Intensivierung des Studiums und die 
Ergänzung des bisherigen Unterrichtsprogramms 
(vgl. §§ 16, 17) - dem "Paukerunwesen" ge­
steuert werden. 

Zu § 22: 

Die Erläuterungen zu dieser Vorschrift werden 
im Zusammenhang mit dem Prüfungsverfahren 
gegeben; vgl. § 33. 

Zu § 23: 

§ 23 unterscheidet die Arten der Prüfungen 
nach zwei Gesichtspunkten: n ac h der Pr u­
fun g s met h 0 d e kennt der Entwurf münd~ 
liche Prüfungen, schriftliche Prüfungen, Prüfungs­
arbeiten und Prüfungen in Form praktischer 
Tätigkeiten. Der Studienordnung ist es über­
tragen, nach de~ Eigenart des Faches aus päd­
agogischen Erwägungen die Prüfungsmethode 
oder eine Kombination mehrerer Prüfungs­
methoden für eine bestimmte Prüfung festzu­
setzen. 

Es ist zu erwarten, daß den sc h r i f tl ich e n 
P r ü fun gen und Prüfungsarbeiten Bei der 
Gestaltung der Studien in· Hinkunft s t e i­
gen d e B e d e u t un g zukommen wird. Sie 
werden zum Beispiel schon wegen der großen 
Zahl der Kandidaten in einzelnen Fächern heran­
gezogen werden müssen (vgl. § 2 Abs. 4). Bei 
mündlichen Prüfungen spielt die nervliche Be­
lastung (die Prüfungsangst) eine entscheidende 
Rolle. Diese Umstände fallen bei einer schrift­
lichen Arbeit, die ein geschlossenes Thema zum 
Gegenstand hat, bei weitem nicht so ins Gewicht. 
Allerdings verlangt die Korrektur schriftlicher 
Arbeiten einen erhöhten Arbeitsaufwand. Von 
solchen mehr praktischen überlegungen abge­
sehen, ist festzuhalten, daß mit Hilfe schriftlicher 
oder mündlicher Prüfungen die Kenntnisse und 
das Verständnis der Kandidaten in verschiedener 
Weise überprüft werden. Erfolgreiche mündliche 
Prüfungen zeigen Reaktion, Stoffüberblick im 
großen, Detailwissen und Formulierungsgabe im 
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entscheidenden Augenblick, Diskussionsbereit­
sch'aft usw.; sie schulen diese Fähigkeiten und be­
vorzugen daher die dafür begabten Studierenden. 
Die Absolventen der einzelnen Studienrichtungen 
bedürfen aber auch der Schulung in anderen Fä­
higkeiten; zum .Beispiel kann durch eine Akten­
erledigung (einer der hauptsächlichsten Tätig­
keiten in allen Rechtsberufen) neben juristischen 
Kenntnissen ausgezeichnet die schriftliche Aus­
drucksfähigkeit, die präzise Formulierungsgabe, 
die zielführende Verwendung der Hilfsmittel und 
das Einfühlungsvermögen in die FaIIumstände 
überprüft werden. Gewisse Fächer lassen über­
haupt nur eine der beiden Prüfungsmethoden zu. 
So kann der Erfolg in einzelnen technischen 
Fächern eben nur mit Hilfe von teChnischen 
Zeichnungen überprüft werden. Gewisse Fächer 
verlangen nach beiden Methoden, weil Verschie­
denes überprüft werden muß. Gerade die Ab­
schlußprüfungen . der Diplom- oder Doktorats­
studien erfordern eine umfassende, eingehende 
überprüfung, sodaß im Regelfall sowohl eine 
schriftliche als auch eine mündliche Prüfung vor­
zusehen sein wird. 

Nach dem Zweck der Prüfungen 
wird zwischen Kolloquien, Ergänzungsprüfungen 
(§ 7 Abs. 7 bis 9), Vorprüfungen, Absch)luß­
prüfungen, Diplomprüfungen und Rigorosen 
unterschieden. Bisher herrscht nur hinsichtlich 
der Rigorosen eine einigermaßen einheitliche 
Terminologie (Rigorosum als strenge Prüfung 
zur Erwerbung des Doktorates), sonst kennen 
alle Studien verschiedene Bezeichnungen, die aber, 
selbst wenn sie übereinstimmten, unter Umstän­
den Verschiedenes bedeuten. Die Vorprüfungen 
im Sinne dieses Entwurfes werden zum Beispiel 
als Einzelprüfungen und Pflichtkolloquien be­
zeichnet, die sonstigen Prüfungen werden teils 
"Staatsprüfungen", teils auch anders genannt. 
Ein Ordnungsgrundsatz ist bei Betrachtung dieser 
Vorschriften nicht festzustellen. Die unterschied­
liche Terminologie ist vielmehr allein aus der 
Entstehungsgeschichte der betreffenden Studien­
vorschriften zu erklären. § 23 versucht daher, 
eine einheitliche Regelung herbeizuführen, und 
verwendet in den Abs. 1, 3 bis 7 dafür Defini­
tionen, die sich an den Zielen der Studien ihrer 
Abschnitte, der jeweiligen Lehrveranstaltungen 
usw. orientieren und daher mit § 22 in einem 
engen Zusammenhang stehen. 

demischen Grades Anstellungserfordernis. Von 
diesem Gesichtspunkt aus haben die Staats­
prüfungen also ihren eigentlichen Charakter ver­
loren. Sie sind aber auch nicht mehr Staats­
prüfungen in dem Sinne, daß sie von besonders 
bestellten Staatsorganen (nicht von Vertretern 
der Hochschulen) abgenommen werden. In allen 
Fällen sind' vielmehr die Hochschulen maßgebend 
beteiligt. Die juristischen Staatsprüfungskommis­
sionen zum Beispiel bestehen -aus dem vom Bun­
desministerium für Unterricht bestellten Präses, 
den Professoren der rechts- und staatswissen­
schaftlichen Fakultät und aus den vom Bundes­
ministerium für Unterricht bestellten sonstigen 
Fachleuten. An den Technischen Hochschulen ist 
bei der I. Staatsprüfung der zuständige Dekan 
der Vorsitzende, die Fachprofessoren sind die 
Mitglieder der Prüfungskommission; außerdem 
können auf Antrag des Professorenkollegiums 
auch andere Fachleute zu Mitgliedern ernannt 
werden. Die Vorsitzenden und Mitglieder der 
Kommission für die Abnahme der ILStaatsprü­
fung werden auf Antrag des Profsesorenkolle­
giums vom Bundesministerium für Unterricht er­
nannt, wobei praktisch ebenfalls die Fachprofes­
soren entscheidend beteiligt sind. An der Tier­
ärztlichen Hochschule schließlich prüfen aus­
schließlich Professoren bei den Staatsprüfungen; 
ein R e g i e run g s kom m iss ä r hat -an der 
H. und IH. Staatsprüfung teilzunehmen, kann aber 
auch bei der I. Staatsprüfung mitwirken. Sonst 
wirken Regierungskommissär-e nur bei medizi­
nischen und pharmazeutischen Rigorosen mit. 
Die Teilnahme der Regierungskommissäre oder 
hochschulfremden Prüfungskommissäre an Prü­
fungen bedeutet in allen diesen Fällen Verschie­
denes: sie sind manchmal prüfungsberechtigt, 
manchmal nur stimmberechtigt. Die derzeit gel­
tenden Regelungen lassen sohin eine einheitliche 
Gestaltung durchaus vermissen. Der Entwurf ge­
braucht den Ausdruck "Staatsprüfungen" nicht 
mehr, weil er,den tatsächlichen Verhältnissen in 
keiner Weise entspricht. Er spricht dort von 
Rigorosen, wo es sich um die Erwerbung des 
Doktorates handelt, und von Diplom prüfungen, 
wo eine wissenschaftliche Berufsvorbildung mit 
der Erwerbung eines Diplomgrades -abschließt. 
Die Prüfer und die Prüfungskommissionen sind 
den Zwecken dieser Prüfungen entsprechend be­
rufen. Die Kommissionen zur Abnahme von 
Rigorosen bestehen ausschließlich aus Hochschul-

Einen So nd er f -a 11 bildet der Typ u s ; lehrern; die Diplomprüfungskommissionen sind 
"S t a a t sp r ü fun g": Ursprünglich sollte als zwar selbstständig organisiert, doch stehen sie 
"Staatsprüfung" jene Prüfung bezeichnet wer- deshalb nicht außerhalb der Hochschulverwal­
den, welche die Voraussetzung zu einer Anstel- tung. Ihnen gehören - von den Ausnahmen der 
lung im Staatsdienst vermittelt. Nach den der- Bestellung besonders qualifizierter Fachleute ab­
zeitigen dienstrechtlichen Vorschriften ist jedoch gesehen - kr-aft Amtes die Hochschullehrer an, 
bei den verschiedenen Studienrichtungen einmal denen die Vorsorge für die wissenschaftliche Be­
die Ablegung einer oder mehrerer Staatsprüfun- rufsvorbildung anvertraut ist; denn wenn die 
gen, dis andere Mal die Erwerbung eines Dokto- Hochschulen als Anstalten des Bundes tätig wer­
rates, ja sogar die Erwerbung eines anderen· aka- den und ihnen damit die Besorgung von be-
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stimmten Aufgaben im Interesse der Gesellschaft 
übertragen ist, so ist der Grundsatz des § 1 Hoch­
sdlUI-Organisationsgesetz auch für die Regelung 
der Prüfungen maßgebend und bestimmend. Das 
Aufsichtsrecht und ,die Tätigkeit der Unterrichts­
verwaltung genügen im allgemeinen, die öffent­
lichen und staatlichen Interessen zu vertr·eten 
und zu sichern. Der Regierungskommissär ist ein 
Rest absolutistischer Staatsverwaltung. Seine Auf­
gaben haben heute neben der Unterrichtsverwal­
tung die jeweiligen Personalabteilungen über­
nommen, die ,auf Grund der (dienstrechtlichen) 
Vorschriften über die' Anstellungserfordernisse 
entscheiden, ob die Ausbildung eines Bewerbers 
für die betreffende Berufsausübung genügt: Eine 
pädagogische Aufgabe war dem Regierungskom­
missär nie übertrag,en, ja .selbst die Aufgabe "Ver­
tretung öffentlicher Interessen" hat er, wie die 
Erfahrung lehrt, nicht immer ausreichend er­
füllen können. Die Diplomprüfungskommis­
sionen im Sinne des Entwurfes verankern den 
Einfluß des Staates auf diese Prüfungen durchaus 
stärker als dies bei den derzeit als Staatsprüfun­
gen bezeichneten Prüfungen der Fall ist (vgl. zum 
Beispiel § 43 Abs. 2). 

Abs. 8 spricht aus, daß aus jedem Pflicht- oder 
Wahlfach eine Prüfung abzulegen ist (v gl. § 5 
Abs. 2 und 3). Diese Pflicht- und Wahlfächer er­
geben sich zwar schon aus den in den Studien­
ordnungen oder besonderen Studiengesetzen nie­
dergelegten Prüfungsfächern, doch werden sie die 
Studienordnungen zusätzlich näher bezeichnen. 
Handelt es sich um Gegenstände, deren Kenntnis 
für die Erreichung des Studienzieles nicht unbe­
dingt erforderlich ist, so wird es besser sein, sie 
unter die Freifächer einzureihen. Aber auch aus 
F r e i f ä c h 'e rn sollen die Studierenden eine 
P r ü fun g i m R a n g e ein erD i p 1 0 ru­
p r ü fun g 0 der ei n e s R i gor 0 s ums ab­
leg.en können. Das mag für spätere Doktorats­
studien (vgl. § 21), für Auslandsstudien, aber 
auch für bestimmte Berufszweige besonders 
wichtig sein; auf § 13 Abs. 3 sei besonders hin­
gewiesen. 

Zu § 24: 

Die Regelungen über die Durchführung der 
Prüfungen entsprechen im großen und ganzen 
der geltenden Rechtslage. 

§ 24 unterscheidet zwischen Ein z e 1- und 
G e sam t p r ü fun ge n, denen er auf Grund 
einer Generalklausel (Abs. 1) alle Prüfungsarten 
zuordnet (Abs. 2). Unter Gesamtprüfungen wer­
den verschiedene Formen verstanden; der Ent­
wurf hat nämlich eine flexible Regelung vorge­
zogen und den Erfahrungen der Praxis damit 
Rechnung getragen. Grundsätzlich werden G e­
sam t p r ü fun gen, die immer aus mehreren 
Teilen oder aus mehreren Prüfungsfächern be­
stehen, als T eil p r ü fun gen abgehalten, 

das heißt, jedes Fach, das zu der Prüfung 
gehört, wird in einem gesonderten Prüfungs­
vorgang geprüft. Die nähere Form der 
Durchführung, nämlich ob der Einzelprüfer 
allein oder im Beisein des Präses der Kom­
mission die Prüfung abzunehmen hat (Abs. 3), 
bestimmt die Studienordnung nach den ge­
setzlichen Richtlinien: ferner zum Beispiel auch 
die Prüfungsmethode, den Prüfungsvorgang 
und die Zeitspanne, innerhalb der die Ablegung 
aller Teilprüfungen zu erfolgen hat (Abs. 5). Die 
allfällige Mitwirkung des Präses bietet einen 
Schutz für Prüfer und Kandidaten. Das Vorbild 
für diese Form war die Staatsprüfung an den 
Technischen Hochschulen. Sie erleichtert den 
Prüfungs betrieb und ist, wenn auch nicht in allen 
Fällen, pädagogisch gerechtfertigt. Kom m i s­
s ion e 11 e P r ü fun.g e n als die andere Form 
der Gesamtprüfung sind zu bestimmten Zwecken 
erforderlich (zum Beispiel wegen des engen Zu­
sammenhanges der Fächer oder als sicherste Be­
urteilungsart bei der letzten zulässigen Wieder­
holung). Inwieweit diese Form der Durchführung 
angebracht ist, entscheidet wiederum nach den 
gesetzlichen Richtlinien die jeweilige Studien­
ordnung, die dann auch nähere Regelungen im 
Sinne der Abs. 4 und 6 erlassen kann; so könnte 
sie zum Beispiel vorsehen, daß Klausurarbeiten 
anonym durchzuführen sind, um jeden Zweifel 
an der Beurteilung des Erfolges auszuschließen. 
Alle Formen der Gesamtprüfung bestehen als 
"kommissionelle Prüfung" bereits heute in der 
Praxis. 

Diese flexible Regelung der Prüfupgsdurch­
führung bedingte eine gewisse Neugestaltung des 
Prüfungsvorganges (§ 26) und der Zulässigkeit 
von Prüfungswiederholungen (§ 30); darauf sei 
schon an dieser Stelle aufmerksam gemacht. 

Zu § 25: 

. Abs. 1 und 2 ergänzen §22 und die Defini­
tionen der Prüfungen in § 23 Abs. 3 bis 7. Die 
Diplomarbeit und die Dissertation prüfen näm­
lich wiederum ein von den mündlichen, schrift~ 
lichen und/oder praktischen Prüfungen oder 
Prüfungs.arbeiten Verschiedenes, nämlich die 
selbständige ß.earbeitung eines Themas aus den 
Fächern der Studienrichtung. 

Diplomarbeit und Dissertation sind ihrem 
Zweck nach unterschieden: Entsprechend den 
Zielen der Diplomprufungen und der Rigorosen 
stehen berufliche und darüber hinaus besondere 
wissenschaftliche Themen im Vordergrund. Im 
Umfang, in der vertieften Sicht und in der Art 
der Behandlung und Bewältigung wissenschaft­
licher Probleme werden sich Diplomarbeit und 
Dissertation voneinander abheben. Ein Hauptziel 
der Reform ist es, das durchschnittlich niedere 
Niveau der Dissertation in österreich anzuheben; 
Dissertationen entsprechen heute oftmals nur 
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dem w~ssenschaftl~chen Range ei?er DiI?IOmarbeit'l merku~?en zu § .23 hingew:~esen .. § 26 führt ~ie 
Der SIcherung dieses ReformzIeles dIent neben Grundsatze durch und enthalt weItere VorschrIf­
der gesetzlichen Festlegung der Ziele von Studien, ten, die lückenhafte Regelungen des geltenden 
von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten Rechts ergänzen. 
in der Hauptsache die nun vorgeschriebene Be- Die P r ü fun g s kom m iss ion e n werden 
treuung der Arbeiten und die öffentliche (vgl. dur eh den Prä ses als dem h a n dei n­
§ 25 Abs. 3) Verteidigung der Dissertation (de- den 0 r g a n ver t r e t e n (§ 43). Aus ihrer 
fensio dissertationis). . Nimmt ein Hochschul- Mitte wird der vorgesehene Sen a t oder Ei n­
lehrer - sei es aus fachlichen oder persönlichen z e 1 p r ü f e r auf Grund seiner Lehrhefugnis 
Gründen (zum Beispiel überlastung) - die Be- (seines Lehrauftrages) zu.r Beg u t a e h tun g 
treuung der Arbeit nicht an, so hat die aka- der Pr ü fun g s erg e b n iss e aus g e­
demische Behörde auf Antrag des Dissertanten w ä hit. (Abs. 9, 10). Damit ist wiederum eine 
festzustellen, ob das gewählte Thema für eine einheitliche Terminologie geschaffen worden. 
Dissertation geeignet ist, und dem Doktoranden Dem Einzelprüfer oder dem Vorsitzenden des 
einen Betreuer zuzuweisen. Senats kommen nur für die konkrete Prüfung 

Dis s e r tat ion e nun d Dip 10m a r- gewisse pflichten und Rechte zu (siehe. § 27 
bei t e n wer den je den falls u n t e r Abs. 6 bis 9, § 29 Abs. 2, 3, § 30 Abs. 3, 5), 
cl er An lei tun g, Be t r e u u n gun d alle· anderen Geschäfte, insbesondere im Außen­

. übe r p r ü fun g der Ho eh s eh u 1 I ehr e r verhältnis, führt der Prä ses der Kommission. 
ab g e faß t. Diese Bestimmung allein kann Die Stelle des Präses soll wegen der über­
sicherstellen, daß ein eigenständige Arbeit ge- lastung der Hochschullehrer (vgl. § 2 Abs. 4) 
schrieben wird und daß der Studierende wirk- routinemäßig abgegeben werden (Abs. 5); das 
lich die Studien- und Prüfungsziele durch selb- Alter, mit dem die Prüfungskommissäre aus der 
ständige Bemühungen erreicht. Dissertationen und Kommission ausscheiden, ist gesondert festgelegt. 
Diplomarbeiten führen Lehrer und Studierende Abs. 9 legt fest, daß Diplomarbeiten von 
zusammen, fördern· Kontakte und Gespräche einem, Dissertationen von zwei Begutachtern zu 
(vgl. § 1 Abs. 1 lit. e). Mißbräuche jeder Art beurteilen sind. Aber auch beide Gutachten 
können allein auf diese Weise vermieden werden. haben den Erfolg oder den Mißerfolg der wis­
Die Einreichung fertiger Arbeiten wird in der senschaftlichen Arbeit gemeinsam zu beurteilen, 
Regel nicht mehr zulässig sein. Auch beibeson- denn nach § 29 Abs. 1 ist jeder Erfolg durch 
ders fortgeschrittenen Doktoranden darf die Be- eine einzige Note zu bewerten. Diese Regelung, 
treuung nicht wegfallen. die keine Entscheidung der akademischen Be-

Es bleibt den Angehörigen des Lehrkörpers hörde im Falle der divergierenden Bewertung 
überlassen, wie sie für Studierende, die nach dem vorsieht, folgt konsequent aus dem Grundsatz 
Diplom einen Doktorgrad anstreben, bei der der Betreuung der Dissertation. 
Auswahl des Dissertationsthemas vorgehen. Sie 
haben nur die verschiedenen Zwecke und Ziele Zu § 27: 
einer Dissertation zu beachten (vgl. §§ 22, 23 Abs. 1 bis 3: 
Abs. 6 und 7, § 25, § 5. Innerhalb des· gesetz- Die Zulassung zu jeder Prüfung setzt die Er­
lichen Rahmens· wird es daher zum Beispiel füllung aller in den besonderen Studiengesetzen; 
möglich sein, Forschungsprogramme eines Insti- Studienordnungen und Studienplänen festgeleg­
riltes auch mit Hilfe von Dissertationen als ten Bedingungen voraus. 
selbständige Arbeiten des Studierenden weiterzu- An dieser Stelle ist ähnlich wie für § 20 Abs. 1 
führen, und zwar auch dann, wenn der Stu- die Bestimmung einzubauen, wonach das unver­
dierende bereits für seine Diplomarbeit aus schuldete Versäumnis der Inskription von Lehr­
diesem Programm ein Teilgebiet gewählt hatte. veranstaltungen nachzusehen ist, wenn der 

Zu § 26: 

Einer eingehenden Regelung bedurfte das Prü­
fungswesen hinsichtlich d~ Organe, die zur Ab­
haltung von Prüfungen berufen sipd, und hin­
sichtlich des Verfahl'\ens, das diese Organe dabei 
zu beachten haben (vgl. §§ 33 und 43)'. Dies gilt 
vor allem auch für Prüfungen über einzelne vor­
geschriebene Lehrveranstaltungen (Abs. 1, 8), 
für Vorprüfungen (Al;>s. 2), Ergänzungs- und Ab­
schlußprüfungen (Abs. 2, 6). Auf die unter­
sdtiedliche Zusammensetzung der Prüfungskom­
missionen für die Abhaltung von Diplomprüfun­
gen und Rigorosen (Abs. 3, 4 und 7) wurde 
bereits in den grundsätzlichen Erläuternden Be~ 

Kandidat ein Kolloquium über den Stoff der· 
versäumten Lehrveranstaltung erfolgreich abge­
legt hat. 

Abs. 4 bis 9: 

Es ist geboten, die rechtzeitige und ordnungs­
gemäße Verlautbarung der Anmeldungsfristen, 
der Prüfungstermine und der Namen der 
Prüfer, die Vorgangsweise der Einteilung zur 
Prüfung und den Fall des "straflosen" Rück­
trittes· des Kandidaten im Gesetz zu verankern. 

Schon bisher war in einzelnen Studienordnun­
gen festgesetzt, daß Prüfungen öffen,tlich abzu­
halten sind. Dies wird nunmehr für mündliche 
Prüfungen allgemein angeordnet (Abs. 6). In 
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einzelnen Fächern, man denke etwa an medizi­
nische Prüfungen, wird eine Einschränkung der 
öffentlichkeit auf Studierende und Lehrpersonen 
notwendig sein. 

Die nunmehr niedergelegte allgemeine Prü­
fungsordnung, insbesondere die Vorschriften zur 
Wahrung der Disziplin während der Prüfung 
und zur Führung des Prüfungsprotokolles schafft 
Abhilfe für zahlreiche bestehende Unzulänglich­
keiten. 

Abs. 6 und 7 bestimmen, wie bei Abstimmun­
gen des Prüfungssenats vorzugehen ist. Zu Abs. 8 
vergleiche auch die Erläuternden Bemerkungen 
zu § 33. 

Zu § 28: 

§ 28 hilft einem dringenden Bedürfnis nach 
einheitlicher Regelung der Sprdchprüftingen ab; 
er betrifft daher sowohl die Ergänzungsprüfungen 
aus deutscher Sprache gemäß § 7 Abs. 8 als auch 
die sogenannten "Dekanatsprüfungen". Die 
Praxis, die besonders das Dolmetsch-Institut der 
Universität Wien entwickelt hat, war Vorbild 
für die Regelung dieses Entwurfes. 

Für Prüfungen nach § 7 Abs. 8 wird die Lei­
stungsstufe nach Abs. 2 lit. a vorzusehen sein 
(allgemeine Kenntnisse); die Leistungsstufe Abs. 2 
lit. b ist der Beurteilung spezieller Kenntnisse 
(zum Beispiel für Gerichtsdolmetsche, für be­
stimmte Auslandsstudien) vorbehalten. 

Zu § 29: 

Abs.1: 

Abs.3: 

Für viele Prüfungsordnungen sind die weite­
ren Bestimmungen des § 29 neu; es bedurfte 
aber einer ver f a h ren 5 r e c h t 1 ich e n 
Re gel u n g betreffend die Rücktritte und Ver­
hinderungen, weil viele Kandidaten ihr,e Prü­
fungspflichten zuwenig ernst nehmen, die Be­
lastung der Angehörigen des Lehrkörpers durch 
Prüfungen aber übergroß ist. Abs. 3 steht daher 
in Zusammenhang mit § 30. Auf die bei -§ 6 
Abs. 5 lit. b behandelten wichtigen Gründe, die 
den Rücktritt während der Prüfung oder das 
Nichterscheinen rechtfertigen können, sei aber­
mals hingewiesen; vergleiche auch § 27 Abs. 4. 

Zu § 30: 

Einheitlich soll nunmehr festgesetzt sein, daß 
keine Prüfung öfter als zweimal 
wie der hol t, werden darf. Bei einem Mini­
mum an Talent und Fleiß sollte ein dreimaliger 
Mißerfolg ausgeschlossen sein und als klarer Be­
weis der mangelnden Eignung für diese Studien­
richtung gelten (vgl. Abs. 6). Die bisherigen, zum 
Teil recht komplizierten Ausnahmeregelungen 
sind daher nicht in den Entwurf übernommen. 

Zu einer gewissen Differenzierung zwingen 
nur die verschiedenen Durchführungsarten der 
Prüfungen (§ 24). Gesamtprüfung~n, die kom­
missionell vor dem gesamten Prüfungssenat ab­
gehalten werden, erfahren somit als einzige eine 
Sonderbehandlung. Diese Form, welche nur aus­
nahmsweise gewählt werden wird, etwa wenn 
ein besonders enger fachlicher Zusammenhang 

Der Entwurf enthält an Stelle der derzeit be- zwischen den Prüfungs gegenständen besteht, er­
stehenden zahllosen Bewertungsgrundsätze eine laubt eine Gesamtbeurteilung des Kandidaten 
ein h e i t 1 ich e f ü n f s t u f i geN 0 t e n- \ (vgl. § 27 Abs. 7), sodaß, selbst wenn dieser 
s kai a, wie sie derzeit auch an allen anderen tatsächlich in einem kleinen Fachgebiet unzurei­
Schulen angewendet und vom Studienbeihilfen- chende Kenntnisse nachweist, die Prüfung als be­
gesetz 1963 gefordert wird. standen gewertet werden kann; es ist fachlich 

Das Bundesgesetz über die Verleihung des und pädagogisch gerechtfertigt, daß er, wenn die 
Doktorates unter den Auspizien des Bundes- Gesamtbeurteilung positiv ist, nur die Prüfung in 
präsidenten, BGBl. Nr. 58/1952, das für eine diesem Gebiete wiederholt; vergleiche auch Abs. 5. 
solche Promotion die ZUl'ücklegung der Studien Die letze Wiederholung von Prüfungen soll 
mit "ausgezeichnetem" Erfolg fordert, wird im - falls dies tatsächlich durchgeführt werden 
Zuge der vorgesehenen Novellierung in diesem kann - ebenfalls mündlich sein, um Prüfer und 
Punkt geändert werden müssen. Kandidat in einem persönlichen Gespräch zu­

sammenzuführen, das einen abschließenden per­
sönlichen Eindruck erlaubt. In solchen Fällen 
kann, weil ebenfalls eine Gesamtbeurteilung 
leicht,er möglich ist, von der Generalklausel des 
Abs. 1 abgegangen werden. 

Abs.2: 

Die bisher in einzelnen Studienordnungen ent­
haltene Regelung, daß eine Gesamtprüfung trotz 
Mißerfolg in einem Teilprüfungsfach wegen des 
Erfolges indem anderen Geg,enstand als bestan­
den gilt, ist fallengelassen. Nach den Grund­
sätzen dieses Entwurfes muß der K a n d i d a t 
i n a 11 enGe gen s t ä n den ein e pos i­
ti v e -Not e erreichen. Eine teilweise Aus­
nahme erfährt diese Bestimmung durch § 30 
Abs. 2. Hinsichtlich der Bewertung vOn Gesamt­
prüfungen vergleiche auch § 27 Abs. 6 und 7. 

Der Abs. 3 legt den Rahmen fest, in dem 
sich die R e pro bat ion s f r ist e n zu halten 
haben. E;s wurde beachtet, daß den Prüfern und 
Prüfungs senaten ein ausreichender Spielraum zur 
Berücksichtigung der konkreten Fälle bleibt. 

Die Wie der hol u n g b e s t a n den e r 
Prüfungen wird nicht zulässig 
se 1 n. 
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Zu § 31: 

Diese Bestimmung stellt eine Sicherungsmaß­
nahme für den Fall dar, daß ein Studierender 
die Ablegung der Diplomprüfungen oder Rigo­
rosen zu lange hinauszögert, die in Hinkunft 
grundsätzlich in der Form von Teilprüfungen 
abzulegen sind. Wenn nach drei Semestern die 
nächste Teilprüfung noch nicht abgelegt ist, so 
ist anzunehmen, daß der betreffende Studierende 
den Stoff der zunächst erfolgreich abgelegten 
Teilprüfung nicht mehr beherrscht, umsomehr 
wenn man bedenkt, daß sämtliche Teilprüfungen 
eine Einheit bilden und verwandte Fächer um­
fassen. Drei Semester sind unter diesen Umstän­
den die äußerste Frist, die zugestanden werden 
kann; besonders gelagerte Fälle können aber im 
Rahmen der Vorschriften des § 6 Abs. 5 lit. b 
berücksichtigt werden. 

Zu § 32: 

Wegen der tedmischen Schwierigkeiten, Ver­
waltungsstrafbestimmungen in die Hochschul­
vorschriften aufzunehmen, ist der Entwurf gene­
rell bedacht, Fälle der "übertretungen" von 
Studienvorschriften durch "Nachteile" anderer 
Art zu "bestrafen". Solche besonderen "Sank­
tionen" finden sich zum Beispiel in den §§ 6, 7, 
11,20,21 (vgl. deren Erläuternde Bemerkungen). 
Auch § 31 trifft eine Vorsorge für Fälle der 
"übertretung" von Studienvorschriften. Von der 
hier verfügten "Sanktion" aber abgesehen, sind 
bei e r s chI ich e n e n P r ü fun g s z u I a s­
s u n gen 0 der -e r ge b ni s sen die Kandi­
daten auch zusätzlich disziplinär beziehungsweise 
strafrechtlich verantwortlich. 

Zu § 33: 

Die Regelung über Zeugnisse hängt mit der 
Ausgestaltung der Verfahrensvorschriften eng 
zusammen (VI. Abschnitt). Eingehende Bestim­
mungen betreffen weiters die Ausstellung der 
Zeugnisse und deren Evidenthaltung (v gl. auch 
§§ 12, 27 Alk 8, 29 und 43). 

Zeugnisse stellen das Ergebnis der Prüfung 
oder den Erfolg beziehungsweise Mißerfolg der 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen fest. Sie' be­
enden damit den Prüfungsvorgangj das Prü­
fungsverfahren, für das nach Artikel II Ahs. 6 
lit. d EGVG. 1950 die Verwaltungsverfahrens­
gesetze nicht anzuwenden sind (obwohl es dem 
Gesetzgeber natürlich freistünde, auch dafür Be­
stimmungen zu erlassen), erbringt nach einer Art 
interner Begutachtung eine Bewertung der Lei­
stungen durch den Einzelprüfer oder durch den 
Prüfungssenat (Note gemäß § 29), welche die 
bindende Grundlage für die Ausstellung des 
Zeugnisses durch den Ausstellungsbefugten (§ 33 
Abs. 2), also in der Regel durch den Präses der 

zuständigen Prüfungskommission bildet (§ 43' 
Abs. 1). § 33 ist im Zusammenhalt mit anderen 
Bestimmungen zu sehen: Für die Bewertung der 
Leistung des Kandidaten sind die Richtlinien der 
§§ 22 (vgl. auch § 13 Abs. 1), 23 Abs. 3 bis 7, 
25 und 28 maßgebend; sie setzen die Maß­
stäbe. Der Beschluß des Senates (§ 27 Abs. 8) 
oder des Einzelprüfers, ob die Prüfung bestan­
den wurde oder ob eine erfolgreiche Teilnahme 
angenommen werden kann, ist mündlich zu ver­
künden oder durch die Ausstellung eines Zeug­
nisses dem Kandidaten bekanntzugeben. Falls die 
Prüfung nicht bestanden wurde, sind die Gründe 
kurz anzuführen (§ 27 Abs. 8); Zeugnisse sind 
jedoch nicht zu begründen (§ 43 Abs. 3). Wenn 
der Kandidat es beantragt, ist ihm Einsicht in 
die Bewertungsunterlagen innerhalb einer be­
stimmten Frist zu gewähren (§ 43 Abs. 3). Eine 
Berufung gegen Zeugnisse ist unzulässig; die 
überprüfung der Feststellungen gemäß § 33 
Abs. 1 ist auf außerordentliche Rechtsmittel be­
schränkt, kann also unter Umständen im 
Rahmen der Ermessensfehler und der groben 
Verfahrensmängel . erfolgen. Dem besonderen 
Charakter der akademischen Prüfungen und 
Zeugnisse ist somit Rechnung getragen. Ein Min­
destmaß rechtlicher Regelung ist aus rechtsstaat­
lichen Erwägungen jedenfalls gefordert; die Neu­
regelung schafft ausreichenden Rechtsschutz. 

Zeugnisse sind behördliche Akte und öffent­
liche Urkunden. 

Die Festsetzung von Reprobationsfristen (vgl. 
§ 30), die Ungültigkeitserklärungen (§ 31) usw. 
sind als Bescheide ohne weiteres nach A VG. zu 
beurteilen (vgl. § 43); die Zulassung zu Prü­
fungen ist nach Artikel II Abs. 6 lit. d EGVG. 
1950 eindeutig geregelt (vgl. § 27). 

Vorbild für die Evidenthaltung der Zeugnisse 
war die Praxis an den Technischen Hochschulen 
(vgl. § 11). 

Die übrigen Bestimmungen bedürfen keiner. 
Erlä u terung. 

Zum V. Abschnitt: 

Die §§ 34 bis 36 enthalten allgemeine Bestim­
mungen, welche die besonderen Studiengesetze 
entlasten. Diese werden die näheren Vorschriften 
enthalten und insbesondere die akademischen 
Grade festlegen (vgl. § 13). Abschnitt V wird. 
diesbezüglich daher erst jeweils gemeinsam mit 
den besonderen Studiengesetzen Bedeutung er­
langen. Die akademischen Traditionen sind nicht 
angetastet worden, viele Gewohnheiten scheinen 
- soweit sie sich bewährt haben - nun in Form 
eines Gesetzes auf. 

Die §§ 37 bis 40 kodifizieren die geltende 
Rechtslage und ersetzen dadurch die bisherigen 
zahlreichen Verordnungen auf Gesetzesstufe; sie 
stehen mit den besonderen Studiengesetzen in 
keinem Zusammenhang. 
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Abweichungen zur bestehenden Rechtslage 
enthalten die §§ 37 (Verzicht als Verlustgrund 
für akademische Grade), 39 und 40 (Führung 
inländischer akademischer Grade in österreich 
und ihre Nostrifizierung in österreich, die auf 
den Erwerb weitergehender, etwa beruflicher, 
Rechte beschränkt ist). Für die Nostrifizierung 
ausländischer akademischer Grade ist eine strenge 
Prüfung der Gleichwertigkeit des ausländischen 
Studiums, das zur Verleihung des betreffenden 
Grades führte, und des inländischen Studiums, 
dessen akademischer Grad durch Nostrifikation 
erworben werden würde, vorgesehen. § 38 regelt 
umfassend die Führung inländischer akademi­
scher Grade in österreich. Der Doktortitel ist 
nicht mehr Bestandteil des Namens; er ist nur, 
wie alle anderen akademischen Grade, dem 
Namen im Verkehr mit Behörden voranzu­
stellen. 

Zum VI. Abschnitt: 

Die Anwendung der Verwaltungsverfahrens­
gesetze 1950 ist für den Bereich der Hochschul­
verwaltung durch Artikel II Abs. 2 C Z. 28 
EGVG. 1950 festgelegt; damit wären Verfah­
rensvorschriften in einem Studiengesetz über­
flüssig. Dennoch macht der Entwurf von der 
Freiheit des Gesetzgebers Gebrauch, wichtige Be­
stimmungen durch Wiederholung ·einzuschärfen 
und spezielle Erfordernisse zu berücksichtigen. 
So sei hervorgehoben, daß die bescheidmäßige 
Erledigung in der Praxis der Hochschulverwal­
tung vielfach vernachlässigt wird; sie ist, zumal 
der Entwurf viele neue Rechtsansprüche ein­
räumt und das Verfahren rechtsstaatlich ge­
sichert werden muß (zum Beispiel Parteistellung, 
Anhörung, Wiedereinsetzung, Wiederaufnahme, 
Säumnis, Berufungen), jedenfalls gefordert; wei­
ters sei betont, daß die Regelung der saChlich in 
Betracht kommenden Oberbehörden (§ 42) end­
lich Klarheit für die Anwendung des § 68 AVG. 
schafft. 

§ 43 wurde bei § 33 ausreiiliend behandelt. 

Zu VII. Abschnitt: 

1. Es kann Verständnis für die Probleme der 
Hochschulen, der Forschung und Lehre in öster­
reich nur erwartet werden, wenn ausreichende 
und objektive Informationen gesammelt und 
weitergereicht werden. Es kann kein Zweifel sein, 
daß unter anderem die Hochschulberichte jene 
Verbindung zwischen Wissenschaft und Politik 
schaffen und vertiefen können, die von der 
H. Parlamentarischen Konferenz im Rahmen der 
OECD 1964 in Wien angeregt wurde. For­
schung und Lehre sollen Anliegen der Gesamt­
geseIlschaft sein; dafür ist Information die not­
wendige Grundlage. 

Das Vorbild für § 44 liegt auf wissenschaft­
lichem Gebiet; sozialwissenschaftliche Erhe-

bungsmethoden sollen wie schon zu anderen po­
litischen Zwecken nun auch für Befunde und 
Planungen im Hochschulwesen nutzbar gemacht 
werden; die Fassung des § 44 erinnert an das 
Landwirtschaftsgesetz ("Grüner Bericht") und an 
das Wehrgesetz. 

Der Hochschulbericht soll die Ergebnisse von 
Erhebungen, insbesondere über Kosten, gemein­
sam mit einer umfassenden Darstellung der 
Probleme der Hochschulforschung und -verwal­
tung dem Gesetzgeber und der öffentlichkeit 
zugänglich machen, Lösungen vorschlagen und 
über Aktionen und Leistungen berichten. 

Auf Grund wissenschaftlicher Erhebungen 
wird für die Bedeckung des Bedarfes der Hoch­
schulen, insbesondere für die Sicherung der V 011-
ständigkeit der Fachgebiete, an eine Art Auto­
matik der Zunahme der Lehrveranstaltungen, 
der Lehrkräfte im Verhältnis zu den Hörer­
zahlen gedacht, im weiteren ferner an einen Aus­
bau der Hochschulen in personeller und sach­
licher Hinsicht, der automatisch dem Sinken 
oder Wachsen des Bedarfes angepaßt sein soll. 

2. § 45 enthält die übergangsbestimmungen: 
Nach Abs. 1 (Generalklausel) tritt dieses Bun­

desgesetz mit einigen Ausnahmen am 1. Ok­
to ber 1966 in Kraft. Die erste Ausnahmerege­
lung trifft bereits Abs. 1 selbst, weil die Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes nur unbeschadet 
der Bestimmungen des Konkordates 1934 über 
das Studium der Katholischen Theologie anzu­
wenden sind. Die anderen Ausnahmeregelungen 
finden sich in den Abs. 2 bis 8. 

Die Abs. 2 bis 5 erleichtern die Umstellung 
der autonomen und der staatlicPen Verwaltung. 
Sie nehmen auf die übergangsregelungen im 
Rahmen der Reform des höheren Schulwesens in 
österreich Bedacht. Abs. 4 betrifft Studierende, 
die ihrem Studium nicht ordnungsgemäß oblie­
gen; da bei einer tatsächlichen, länger als zwei 
Semester andauernden, nicht entschuldigten 
Unterbre'dlUng des Studiums, wobei eine solche 
Unterbrechung nach § 6 Abs. 5 lit. b bti Ein­
tritt bestimmter Umstände jedenfalls anzuneh­
men ist, die Immatrikulation ex lege erlischt, 
viele geltende Studienvorschriften aber keine 
Einteilung in Studienabschnitte sowie keine Be­
stimmungen über die Studiendauer usw. enthal­
ten, sind für diese Studienrichtungen die Maß­
stäbe anzuführen, nach denen nicht entschuld­
bare Unterbrechungen des Studiums zu bewerten 
sind. Erst die für solche Studienrichtungen erlas­
senen besonderen Studiengesetze, Studienord­
nungen und Studienpläne werden daher die 
Übergangsregelung des Abs. 4 hinfällig machen 
(vgl. auch Studienbeihilfengesetz 1963). Das Bun­
desministerium für Unterricht wird den über­
gang zur neuen Rechtslage durch die Erlassung 
von Verordnungen erleichtern (vgl. § 12 Abs. 1 
und 2). Die akademischen Behörden werden die 

-- ~---- --._- ---~--_ .. _--~--_.----- ----.--------- ---_. 
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zur Durchführung der §§ 4 Abs. 4,· 6 Abs. 5 
bis 7, 8 Abs. 1, 9 Abs. 3 und 11 erforderlichen 
organisatorischen Yoraussetzungenehestens zu 
schaffen haben. 

Nach Abs. 6 werden auf die ordentlichen 
Hörer die bisher geltenden Studienvorschriften 
bis zur Erlassung der besonderen Studiengesetze, 
Studienordnungen und Studienpläne grundsätz­
lich weiter Anwendung finden. Diese Ausnahme 
zur Generalklausel des Abs. 1, welche selbstver­
ständlich für die besonderen Studien gesetze 
wiederholt werden wird, sichert die "wohl er­
worbenen" Rechte der ordentlichen Hörer, di!! 
ihr Studium vor dem Inkrafttreten des Allge­
p!einen Hochschul-Studiengesetzes begonnen 
,haben. Sie können daher ihre Studien auf Grund 
der jetzt geltenden Rechtsvorschriften abschlie­
ßen, .obwohl erwartet werden darf, daß· in der 
Anerkennung der Reformziele viele Studierende 
sich den neuen Vorschriften unterwerfen werden, 
um so darzutun, daß sie ihre akademischen Auf­
gaben nicht mit Minimalleistungen erfüllen 
wollen (Abs. 7). Ein anderer Grund für die Aus­
nahmeregelung des Abs. 6 ergibt sich daraus, 
daß das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz 
keine Detailregelungen für die einzelnen Stu­
dienrichtungen enthält. Die geltenden Vorschrif­
ten werden diese LüCke ausfüllen, solange nicht 
die erforderlichen besonderen Studiengesetz.e, 
Studien ordnungen und Studienpläne erlassen 
sind. Soweit aber die Bestimmungen des Allge­
meinen Hochschul-Studiengesetzes bereits über 
die geltenden besonderen Studien vorschriften 
hinausgehen und somit neues Recht schaffen, ist 
die neue Rechtslage maßgebend (vgl. zum Bei­
spiel die Bestimmungen des § 31, der nach Abs. 1 
für alle jene Studienrichtungen in Kraft tritt, 
die eine Regelung über das Erlöschen von Teil­
prüfungen noch nicht kennen); das gleiche gilt 
für die Prüfungsvorschriften in den einzelnen 
geltenden Studienordnungen, zum Beispiel 
§§ 12 ff. der juristischen Studien- und Staats­
prüfungsordnung, StGBl. Nr. 164/1945. 

Die Aufzählung der in Abs. 9 aufgehobenen 
Vorschriften mußte demonstrativ bleiben, da bei 

der Vielfalt und dem verschiedenen Charakter 
der derzeit bestehenden Vorschriften der Ver­
such einer erschöpfenden Aufzählung Probleme 
aufwerfen müßte, die nur durch Erkenntnisse 
der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes lösbar 
erscheinen. 

Kostenberechnung 

Die Durchführung des Allgemeinen Hochschul­
Studiengesetzes wird für sich allein mit k e i­
nem wesentlichen Mehraufwand 
verbunden sein. Es ist soga; anzunehmen, daß 
die Schaffung klarer Verhältnisse zu einer aller­
dings nicht allzu hoch zu veranschlagenden 
Ver wal tun g s ver ein f ach u n g führen 
wird. Einzelne Bestimmungen des Entwurfes 
(vgl. Erläuternde Bemerkungen zu § 12) enthal­
ten wesentliche Ansätze zu einer Ver w a 1-
tun g s r e f 0 r m, die zur Einsparung wesent­
lich beitragen kann.· Es muß aber betont werden, 
daß das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz nur 
einen Te i 1 der er f 0 r der I ich e n a 11-
gerne i n e n Hoc h s c h u Ire f or m dar­
stellt, in deren Rahmen vor allem eine w e i­
t e r e Ver be s s e run g der Aus s t a t­
tun g der Hoch'schulen mit Gebäuden, Insti­
tuten, Laboratorien, Apparaten usw., aber auch 
mit Personal, insbesondere mit wissenschaft­
lichem und administrativen Hilfspersonal, uner­
läßlich ist. Die durch die besonderen Studien­
gesetze und Studienordnungen beabsichtigte 
I n t e n s i v i e run g des S t u d i ums er­
fordert ferner einen Ausbau des Seminar- und 
übungswesens, der in vielen Fällen ohne zu­
sätzliche Mittel und vor allem ohne zusätzliches 
wissenschaftliches Personal gar nicht durchführ­
bar ist. Es ist nicht möglich, derzeit konkrete 
Ziffern anzuführen. Nicht jede neue Studien­
ordnung wird aber Mehrausgaben verursachen. 
Es kann allgemein erwa,rtet werden, daß eine 
ganze Reihe der geplanten legistischen Reformen 
für einzelne Wissenschaftsbereiche überhaupt 
ohne zusätzlichen Aufwand durchführbar sein 
wird. 
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